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Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 
Tarifvertrag  zur Überleitung der Beschäftigten der Länder 

in den TV-L (TVÜ-L) 
und ergänzende Tarifverträge 

 
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und ergänzende Tarifverträge sind am 1. November 2006 
in Kraft getreten.  
 
Die folgenden – auch für die in der Behörde für Bildung und Sport beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – 
geltenden Tarifverträge werden dementsprechend in der Fassung der Vereinbarungen vom 12. Oktober 2006  bekannt 
gegeben. 
 
• Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 

vom 12. Oktober 2006 Seiten 129 – 161 

• Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und 
zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006 Seiten 162 – 190 

• Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer 
der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 12. Oktober 2006 Seiten 191 – 202 

• Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen 
nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) vom 12. Oktober 2006 Seiten 203 – 209 

• Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen (TVA-L Pflege)  
vom 12. Oktober 2006 Seiten 210 – 215 

• Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen für die 
Praktikantinnen/ Praktikanten (TV PraktWeitergeltung) vom 12. Oktober 2006 Seite 216 

• Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für die Beschäftigten der Länder 
(TV-EntgeltU-L) vom 12. Oktober 2006. Seiten 217 – 218 

 
Zu dem Tarifvertrag Entgeltumwandlung haben die Arbeitgeber in der Niederschriftserklärung darauf hingewiesen, 
dass für die Durchführung der Entgeltumwandlung technische Vorarbeiten notwendig sind, die gewisse Vorlaufzeiten 
erfordern. Die Entgeltumwandlung wird deshalb in der Regel nur für Entgeltbestandteile möglich sein, deren Um-
wandlung mindestens zwei Monate vor ihrer Fälligkeit beantragt wurde. Sobald die technischen Voraussetzungen  in 
Hamburg geschaffen sind, wird über die Umsetzung des TV-EntgeltU-L in Hamburg noch einmal gesondert infor-
miert.  

 
Die Tarifvertragstexte stehen auch online im Intranet der BBS (http:// bbs.intranet.stadt.hamburg.de/V4/ start_ges.htm) 
zur Verfügung. 
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Anhang 
Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) 

vom 12. Oktober 2006 
 

Zwischen 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,  

einerseits 
 

und 
........ 

andererseits 
wird Folgendes vereinbart: 
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Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
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§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 
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§ 44 Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte 
§ 45 Sonderregelungen für Beschäftigte an Theatern und Bühnen 
§ 46 Sonderregelungen für Beschäftigte auf Schiffen und schwimmenden Geräten 
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A. Allgemeiner Teil 
Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte), die in einem Arbeitsverhältnis zu 

einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverban-
des der TdL ist. 

 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 1: 
(Text zum Geltungsbereich in Bremen wird noch eingefügt) 

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz, wenn ihre Arbeits-
bedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, sowie für Chefärztinnen und Chefärzte. 

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 beziehungsweise Ä 4 hinausgehendes re-
gelmäßiges Entgelt erhalten, die Zulage nach § 16 Absatz 5 bleibt hierbei unberücksichtigt. 

c) Angestellte, für die besondere Tarifverträge für das Fleischuntersuchungs-personal innerhalb und außerhalb öf-
fentlicher Schlachthöfe gelten, 

d) Beschäftigte, für die die Tarifverträge für Waldarbeiter tarifrechtlich oder einzelarbeitsvertraglich zur Anwendung 
kommen, 

e) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantin-
nen/Praktikanten, 

f) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt werden, 
g) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten, 
h) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, sofern deren Rechtsverhältnisse 

durch Tarifvertrag geregelt sind, 
i) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, 
j) künstlerisches Theaterpersonal, technisches Theaterpersonal mit überwiegend künstlerischer Tätigkeit und Or-

chestermusikerinnen/Orchestermusiker, 
k) Beschäftigte, die 

aa) in ausschließlich Erwerbszwecken dienenden landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau-
betrieben, Gartenbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben tätig sind, 

bb) in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben einschließlich der einer Verwaltung oder einem Betrieb 
nicht landwirtschaftlicher Art angegliederten Betriebe (zum Beispiel Lehr- und Versuchsgüter), Gartenbau-, 
Weinbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben tätig sind und unter den Geltungsbereich ei-
nes landesbezirklichen Tarifvertrages fallen, 

l) Beschäftigte in den Bayerischen Spielbanken, 
m) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte, 
n) Beschäftigte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, die bei der Bayerischen 

Seenschifffahrt GmbH in den Betriebsteilen Ammersee und Starnberger See in einer Beschäftigung tätig sind, 
die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlag, 

o) Beschäftigte, die mit der Wartung von Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäuden in einer vor dem 1. Januar 
2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterliegenden Beschäftigung beauftragt sind, wie zum Beispiel 
Hauswarte, Liegenschaftswarte. 

 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 2 Buchstabe k: 
Vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages nicht ausgenommen sind die Beschäftigten 
1. in Gärten, Grünanlagen und Parks einschließlich der dazu gehörenden Gärtnereien, 
2. des Staatsweingutes Meersburg, 
3. der den Justizvollzugsanstalten in Bayern angegliederten landwirtschaftlichen Betriebe, 
4. im landwirtschaftlichen Betriebszweig der Schloss- und Gartenverwaltung Herrenchiemsee, 
5. der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hinsichtlich der dort beschäftigten Pferdewärter, Gestütswär-

ter und Pferdewirte, des Landesgestütes Celle und des Landgestüts Warendorf, 
6. in Rheinland-Pfalz in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel, Eifel, Rheinpfalz, 

Mosel, Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Westpfalz. 
 
(3) Dieser Tarifvertrag gilt ferner nicht für 

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 
b) wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte, 
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c) studentische Hilfskräfte, 
d) Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen sowie künstleri-

sche Lehrkräfte an Kunst- und Musikhochschulen. 
 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 3: 
Ausgenommen sind auch wissenschaftliche und künstlerische Assistentinnen/Assistenten, Oberassistentin-
nen/Oberassistentinnen, Oberingenieurinnen/-Oberingenieure und Lektoren beziehungsweise die an ihre Stelle tre-
tenden landesrechtlichen Personalkategorien (§ 53 Absatz 2 Hochschulrahmengesetz), deren Arbeitsverhältnis am 
31. Oktober 2006 bestanden hat, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.

 
(4) 1Neben den Regelungen des Allgemeinen Teils (§§ 1 bis 39) gelten Sonderregelungen für nachstehende Beschäf-

tigtengruppen: 
a) Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (§ 40), 
b) Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (§ 41), 
c) Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken (§ 42), 
d) Nichtärztliche Beschäftigte in Universitätskliniken und Krankenhäusern (§ 43), 
e) Beschäftigte als Lehrkräfte (§ 44), 
f) Beschäftigte an Theatern und Bühnen (§ 45), 
g) Beschäftigte auf Schiffen und schwimmenden Geräten (§ 46), 
h) Beschäftigte im Justizvollzugsdienst der Länder und im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hanse-

stadt Hamburg (§ 47), 
i) Beschäftigte im forstlichen Außendienst (§ 48), 
j) Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben (§ 49). 

 
2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des TV-L. 

 
§ 2 

Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 
 
(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 
 
(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet werden, wenn die jeweils 

übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein 
Arbeitsverhältnis. 

 
(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können gesondert gekündigt werden, 

soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
 
(4)  1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei 

Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis 
entfällt die Probezeit. 

 
§ 3 

Allgemeine Arbeitsbedingungen 
 
(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsgemäß auszuführen. 2Die Beschäftigten 

müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes bekennen. 

 
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen 

oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses hinaus. 

 
(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen mit 

Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 
3Werden den Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich 
anzuzeigen. 

 
(4) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzei-

gen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die 
Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu be-
einträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, 
die beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden. 

 
(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu verpflichten, durch ärztliche Beschei-

nigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei 
dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen 
anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 
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(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das Recht auf 

Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien 
aus ihren Personalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher 
Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört 
werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die Beamten des jeweiligen Landes 

jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 
 

 
§ 4 

Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 
 
(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder abgeordnet werden. 2Sollen Be-

schäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussicht-
lich länger als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 
 
Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 
1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste vorübergehende Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle 

oder einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden 
Arbeitsverhältnisses. 

2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf Dauer bestimmte Beschäftigung bei einer anderen Dienst-
stelle oder einem anderen Betrieb desselben Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhält-
nisses. 

 
(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer Zustimmung vorübergehend 

eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus 
wichtigem Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Ver-
wendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet. 

 
Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2: 
Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die vorübergehende Beschäftigung bei 
einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der TV-L nicht zur Anwendung kommt.  

 
(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des Arbeitgebers bei weiter 

bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen 
(Personalgestellung). 2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3: 
1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die auf Dauer angelegte Be-
schäftigung bei einem Dritten 2Die Modalitäten der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Dritten vertraglich geregelt. 

 
§ 5 

Qualifizierung 
 
(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Interesse von Beschäftigten und 

Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der 
Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifvertragsparteien 
verstehen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung. 

 
(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot dar. 2Aus ihm kann für die Be-

schäftigten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgeleitet werden. 3Es kann durch freiwillige Betriebs-
vereinbarung wahrgenommen und näher ausgestaltet werden. 4Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen im 
Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 5Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden da-
durch nicht berührt. 

 
(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten 
(Erhaltungsqualifizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 
c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätigkeit; Umschulung) und 
d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizierung). 

 
2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den Beschäftigten schriftlich bestätigt. 

 
(4) 
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1Beschäftigte haben – auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe d – Anspruch auf ein regelmäßiges 
Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft. 2In diesem wird festgestellt, ob und welcher Qualifizierungsbedarf be-
steht. 3Dieses Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts anderes geregelt, ist das 
Gespräch jährlich zu führen. 

 
(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit. 
 
(6) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme - einschließlich Reisekosten - werden 

grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Ein möglicher Eigen-
beitrag wird in einer Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundsätze ei-
ner fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Ei-
genbeitrag der Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

 
(7) 1Für eine Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b oder c kann eine Rückzahlungspflicht der 

Kosten der Qualifizierungsmaßnahme in Verbindung mit der Bindung der/des Beschäftigen an den Arbeitgeber 
vereinbart werden. 2Dabei kann die/der Beschäftigte verpflichtet werden, dem Arbeitgeber Aufwendungen oder Tei-
le davon für eine Qualifizierungsmaßnahme zu ersetzen, wenn das Arbeitsverhältnis auf Wunsch der/des Beschäf-
tigten endet. 3Dies gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte nicht innerhalb von sechs Monaten entsprechend der er-
worbenen Qualifikation durch die Qualifizierungsmaßnahme beschäftigt wird, oder wenn die Beschäftigte wegen 
Schwangerschaft oder Niederkunft gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen hat. 4Die Höhe des Rück-
zahlungsbetrages und die Dauer der Bindung an den Arbeitgeber müssen in einem angemessenen Verhältnis ste-
hen. 

 
(8) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen werden. 
 
(9) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so angeboten werden, dass 

ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird. 
 

 
Abschnitt II 
Arbeitszeit 

§ 6 
Regelmäßige Arbeitszeit 

 
(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen  

a) wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet West auf der Grundlage der festgestellten tatsächlichen durchschnittli-
chen wöchentlichen Arbeitszeit im Februar 2006 ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und arbeitsvertrag-
lich vereinbarte Arbeitszeit) wegen der gekündigten Arbeitszeitbestimmungen von den Tarifvertragsparteien 
nach den im Anhang zu § 6 festgelegten Grundsätzen errechnet,  

b) beträgt im Tarifgebiet West 38,5 Stunden für die nachfolgend aufgeführten Beschäftigten: 
aa) Beschäftigte, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit leisten, 
bb) Beschäftigte an Universitätskliniken, Landeskrankenhäusern, sonstigen Krankenhäusern und psychiatri-

schen Einrichtungen, mit Ausnahme der Ärztinnen und Ärzte nach Buchstabe d, 
cc) Beschäftigte in Straßenmeistereien, Autobahnmeistereien, Kfz-Werk-Stätten, Theatern und Bühnen, Ha-

fenbetrieben, Schleusen und im Küstenschutz, 
dd) Beschäftigte in Einrichtungen für schwerbehinderte Menschen (Schulen, Heime) und in heilpädagogischen 

Einrichtungen, 
ee) Beschäftigte, für die der TVöD gilt oder auf deren Arbeitsverhältnis vor der Einbeziehung in den TV-L der 

TVöD angewandt wurde, 
ff) Beschäftigte in Kindertagesstätten in Bremen, 
gg) Beschäftigte, für die durch landesbezirkliche Vereinbarung eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 

38,5 Stunden festgelegt wurde, 
c) beträgt im Tarifgebiet Ost 40 Stunden, 
d) beträgt für Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 41 (Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte an Universi-

tätskliniken) im Tarifgebiet West und im Tarifgebiet Ost einheitlich 42 Stunden. 
 

2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die Arbeitszeit eingerechnet. 3Die re-
gelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage 
verteilt werden. 
 
4Die unterschiedliche Höhe der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach Satz 1 Buchstaben 
a und b bleibt ohne Auswirkung auf das Tabellenentgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandtei-
le. 

 
(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu 

einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit zu leisten haben, sowie für die Durchführung so genannter Sabbatjahrmodelle ein längerer Zeitraum 
zugrunde gelegt werden. 
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(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Beschäftigte am 24. Dezember und am 

31. Dezember unter Fortzahlung des Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt-
bestandteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Gründen 
nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Ar-
beitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie 
auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die wegen des Dienstplans am Feiertag 
frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten müssten. 

 
(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer Betriebs-/Dienstvereinbarung im 

Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 Arbeitszeitgesetz von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewi-
chen werden. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4: 
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis zu zwölf 
Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. 

 
(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonn-

tags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertrag-
licher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit 
verpflichtet. 

 
(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 Stunden eingerichtet 

werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des 
nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 
(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit von bis zu zwölf 

Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden wer-
den im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 
(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schichtarbeit. 
 
(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz Anwendung findet, kann eine Rege-

lung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienst-
vereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 

 
(10) 1In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben (zum Beispiel Ausgrabungen, Expeditio-

nen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheblich verstärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regel-
mäßige Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verlängert werden. 2In diesem 
Fall muss durch Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des Ausgleichszeitraums 
nach Absatz 2 Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich durchgeführt werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
Beschäftigte gemäß §§ 41 bis 43. 

 
(11) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 

2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durch-
schnittliche oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberücksichtigung der Reisezeit 
nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden 
auf Antrag 25 v. H. dieser überschreitenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei glei-
tender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die Arbeitszeit angerechnet. 4Der besonderen 
Situation von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen. 5Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder an-
dere Arbeitgeber nach eigenen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von den Sätzen 1 bis 4 maßge-
bend. 

 
§ 7 

Sonderformen der Arbeit 
 
(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Ar-

beitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats 
erneut zur Nachtschicht herangezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen 
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Ar-
beitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 

 
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der täglichen 

Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb 
einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 

 
(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen 

Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 
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(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Ar-

beitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 
2Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon 
oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 

 
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 
 
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis 

zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1 Satz 1) leisten. 
 
(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rahmen der 

regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1) für die Woche dienstplanmäßig beziehungsweise be-
triebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche aus-
geglichen werden. 

 
(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 45 Stunden oder über die vereinbarte 
Obergrenze hinaus, 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 außerhalb der Rahmenzeit, 
c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden 

einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, 

angeordnet worden sind. 
 

§ 8 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 
(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge 

betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je Stunde 
a) für Überstunden 

– in den Entgeltgruppen 1 bis 9   30 v. H., 
– in den Entgeltgruppen 10 bis 15   15 v. H., 

b) für Nachtarbeit    20 v. H., 
c) für Sonntagsarbeit    25 v. H., 
d) bei Feiertagsarbeit 

– ohne Freizeitausgleich 135 v. H., 
– mit Freizeitausgleich   35 v. H., 

e)  für Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr   35 v. H., 
f) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht 
 im Rahmen von Wechselschicht-  oder Schichtarbeit anfällt,    20 v. H. 
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zu-
sammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf 
Wunsch der Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betriebli-
chen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jewei-
ligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt (faktorisiert) und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entspre-
chend für Überstunden als solche. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen Entgeltgruppe und 
der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden. 2Falls kein Freizeit-
ausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden 
Tabellenentgelts höchstens 235 v. H. gezahlt. 

 
(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen; für die Zeit des Freizeitausgleichs 

werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen, in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 
2Sofern kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, die/der Beschäftigte jedoch 
keine Faktorisierung nach Absatz 1 geltend macht, erhält die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Absatz 7), die 
nicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats – möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermo-
nats – nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stunde 100 v. H. des auf die Stunde entfal-
lenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 
3Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach Absatz 1 besteht unabhängig von einem Freizeitaus-
gleich. 
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(3) 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 15 und 15 Ü bei obersten Landesbehörden sind Mehrarbeit und Überstunden 
durch das Tabellenentgelt abgegolten. 2Beschäftigte der Entgeltgruppen 13, 13 Ü und 14 bei obersten Landesbe-
hörden erhalten nur dann ein Überstundenentgelt, wenn die Leistung der Mehrarbeit oder der  Überstunden für 
sämtliche Beschäftigte der Behörde angeordnet ist; im Übrigen ist über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleiste-
te Arbeit dieser Beschäftigten durch das Tabellenentgelt abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für Leiterinnen/Leiter von 
Dienststellen und deren ständige Vertreterinnen/-Vertreter, die in die Entgeltgruppen 14 und 15 und 15 Ü eingrup-
piert sind. 4DIe Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Beschäftigte der Freien Hansestadt Bremen sowie der Freien und 
Hansestadt Hamburg.  

 
(4) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht innerhalb des 

nach § 6 Absatz 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäf-
tigte je Stunde 100 v .H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgrup-
pe und Stufe. 

 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 4 Satz 1: 
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen im Sinne 
der Protokollerklärung zu Abschnitt II anfallen, es sei denn, sie sind angeordnet worden. 

 
(5) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe gezahlt. 2Für eine Rufbereitschaft von min-

destens zwölf Stunden wird für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Feier-
tage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt. 3Maßgebend für die 
Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für Rufbereitschaften von 
weniger als zwölf Stunden werden für jede angefangene Stunde 12,5 v. H. des tariflichen Stundenentgelts nach der 
Entgelttabelle gezahlt. 5Die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft mit einem Einsatz 
außerhalb des Aufenthaltsorts im Sinne des § 7 Absatz 4 einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten wird 
auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 
bezahlt. 6Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 7 Absatz 4 telefo-
nisch (zum Beispiel in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend von 
Satz 5 die Summe dieser Arbeitsleistungen am Ende des Rufbereitschaftsdienstes auf die nächsten vollen 30 oder 
60 Minuten gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt; 
dauert der Rufbereitschaftsdienst länger als 24 Stunden (zum Beispiel an Wochenenden), erfolgt die Aufrundung 
nach jeweils 24 Stunden. 7Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 2 zulässig ist. 8Für die Zeit der Rufbereitschaft werden Zeitzuschläge nicht gezahlt. 

 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5: 
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des Beginns der 
Rufbereitschaft abzustellen. 

 
(6) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird durch besonderen Tarifvertrag geregelt. 2Bis zum In-Kraft-Treten einer 

Regelung nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienststelle am 31. Oktober 
2006 jeweils geltenden Bestimmungen fort. 3Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) 
eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit 
der/dem Beschäftigten im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten werden. 4Weitere Faktorisierungsrege-
lungen können in einer einvernehmlichen Dienst- oder Betriebsvereinbarung getroffen werden. 

 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6: 
Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 kann der Arbeitgeber einen Freizeitausgleich anordnen, wenn dies 
zur Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist. 

 
(7) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 105 Euro monat-

lich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 
0,63 Euro pro Stunde. 

 
(8) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40 Euro monatlich. 2Beschäftigte, 

die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde. 
 

§ 9 
Bereitschaftszeiten 

 
(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz oder einer anderen vom 

Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, gegebenenfalls 
auch auf Anordnung, aufzunehmen; in ihnen überwiegen die Zeiten ohne Arbeitsleistung. 2Für Beschäftigte, in de-
ren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelun-
gen: 
a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 
b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewie-

sen. 
c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Ab-

satz 1 nicht überschreiten. 
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d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht über-
schreiten. 

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organisationsmaßnahme besteht, bei der 
regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten anfallen. 

 
(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im Geltungsbereich eines Personalvertretungsgesetzes einer einvernehm-

lichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Absatz 9 gilt entsprechend. 
 

(3) 1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister und für Beschäftigte im Rettungsdienst und in Rettungsdienstleitstellen, in 
deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gilt Absatz 1 entspre-
chend; Absatz 2 findet keine Anwendung. 2Für Beschäftigte im Rettungsdienst und in Rettungsdienstleitstellen be-
trägt in diesem Fall die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit zwölf Stunden zuzüglich der gesetzlichen Pausen. 

 
Protokollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2: 
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. 
 

§ 10 
Arbeitszeitkonto 

 
(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden. 2Für einen Betrieb/eine Verwal-

tung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem 
landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande 
kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6) oder ei-
ne Rahmenzeit (§ 6 Absatz 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten. 

 
(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im ganzen Betrieb/in der ganzen Ver-

waltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeits-
zeitkonto eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

 
(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Absatz 2 festgelegten Zeitraums als 

Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Absatz 1 
Satz 5 und Absatz 4 sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 8 Absatz 1 Satz 4 gebucht werden. 2Weitere 
Kontingente (zum Beispiel Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Betriebs-/Dienstverein-
barung zur Buchung freigegeben werden. 3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-/Dienstver-
einbarung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 beziehungsweise Satz 2 genannten Zeiten auf das Arbeits-
zeitkonto gebucht werden. 

 
(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit während 

eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitgutha-
bens nicht ein. 

 
(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu treffen: 

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzulässige Zeitguthaben (bis zu einem Vielfa-
chen von 40 Stunden), die innerhalb eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen; 

b) Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden durch die/den Beschäftigten; 
c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (zum Beispiel an so genannten Brü-

ckentagen) vorzusehen; 
d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich kurzfristig widerruft. 

 
(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeitkontos vereinbaren. 2In diesem Fall 

ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen und - bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers - eine Regelung zur Insol-
venzsicherung zu treffen. 

 
§ 11 

Teilzeitbeschäftigung 
 

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit vereinbart werden, wenn 
sie 
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche beziehungsweise betriebliche Belange nicht entgegen-
stehen. 

 
2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlängert wer-
den; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der 
Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungsweise betrieblichen Möglich-
keiten der besonderen persönlichen Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 
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(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung vereinbaren wollen, 
können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel 
erörtert, zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 

 
(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, 

sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen be-
ziehungsweise betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden. 

 
Protokollerklärung zu Abschnitt II: 
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von den Vorgaben zu 
Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (§ 6 Absatz 6 und 7) möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wechselschichtarbeit. 
2In den Gleitzeitregelungen kann auf Vereinbarungen nach § 10 verzichtet werden. 3Sie dürfen keine Regelungen nach 
§ 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt. 
 
 

Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

§ 12 
Eingruppierung 

 
[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit einer Entgeltordnung geregelt.] 

 
§ 13 

Eingruppierung in besonderen Fällen 
 

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit einer Entgeltordnung geregelt.] 
 

§ 14 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

 
(1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren 

Entgeltgruppe entspricht, und wurde diese Tätigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer 
der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit. 

 
(2) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für bestimmte Tätigkeiten festgelegt werden, dass die Voraussetzung 

für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindes-
tens drei Arbeitstage angedauert hat. 2Die Beschäftigten müssen dann ab dem ersten Tag der Vertretung in An-
spruch genommen worden sein. 

 
(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 15 aus dem Unterschiedsbetrag 

zu dem Tabellenentgelt, das sich für die/den Beschäftigte/n bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 
und 2 ergeben hätte. 2Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, beträgt die Zulage 
4,5 v. H. des individuellen Tabellenentgelts der/des Beschäftigten; bei vorübergehender Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit über mehr als eine Entgeltgruppe gilt Satz 1 entsprechend. 

 
§ 15 

Tabellenentgelt 
 
(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in die 

sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden Stufe. 
 

Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1: 
1Für Beschäftigte, bei denen die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, beträgt der Bemessungssatz 
für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile in diesem Tarifvertrag sowie in den diesen Tarifver-
trag ergänzenden Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen 92,5 v. H. der nach den jeweiligen Tarifvorschriften 
für Beschäftigte im Tarifgebiet West geltenden Beträge. 2Der Bemessungssatz Ost erhöht sich am 1. Januar 2008 
auf 100 v. H. für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung finden und die nach dem 
BAT-O (einschließlich des § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991) in die Vergü-
tungsgruppen X bis Vb, Kr. I bis Kr. VIII eingruppiert oder nach dem MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9 eingereiht 
wären. 3Für die übrigen Vergütungsgruppen bleibt der Bemessungssatz nach Satz 1 bis zum 31. Dezember 2009 
unverändert; die Angleichung des Bemessungssatzes wird bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen. 4Satz 1 gilt 
nicht für Ansprüche aus § 23 Absatz 1 und 2. 

 
(2) 1Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, erhalten Entgelt nach den Anla-

gen A 1 und A 2. 2Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, erhalten Entgelt 
nach den Anlagen B 1 bis B 3. 

 
(3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen Regelungen können für an- und ungelernte Tätigkeiten in von Outsourcing 

und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle 
bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spann-
breite des Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt durch Anwendungsvereinbarung. 
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§ 16 
Stufen der Entgelttabelle 

 
(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 2 bis 8 sechs Stufen. 2Die Abweichun-

gen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregelt. 
 
(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung 

vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem 
vorherigen befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt die Stufenzuordnung un-
ter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen Berufserfahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die ein-
schlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber 
erworben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, beziehungsweise - bei Einstellung nach dem 31. Januar 
2010 und Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung von mindestens drei Jahren - in Stufe 3. 4Unabhängig da-
von kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen berufli-
chen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgese-
hene Tätigkeit förderlich ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2: 
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe be-

zogen entsprechenden Tätigkeit. 
2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen für die Praktikan-

tinnen/Praktikanten gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. 
3. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 2 besteht, wenn zwischen dem Ende des vorherigen und 

dem Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses ein Zeitraum von längstens sechs Monaten liegt; bei Wissenschaft-
lerinnen/Wissenschaftlern ab der Entgeltgruppe 13 verlängert sich der Zeitraum auf längstens zwölf Monate. 
 

(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß 
§ 17 Absatz 2 – nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ih-
rem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): 
− Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 
− Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 
− Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 
− Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  
− Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgruppen 2 bis 8. 

 
2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregelt. 

 
(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in der Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die 

jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt. 
 
(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung von qualifizierten Fachkräften oder 

zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstu-
fung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 2Beschäftigte mit einem 
Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v. H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie 
ist auch als befristete Zulage widerruflich. 

 
§ 17 

Allgemeine Regelungen zu den Stufen 
 
(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Beginn des Monats an, in dem die 

nächste Stufe erreicht wird. 
 
(2) 1Bei Leistungen der Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das 

Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, 
kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 3Bei einer Verlängerung 
der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorlie-
gen. 4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine Verlängerung nach 
Satz 2 beziehungsweise 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission 
werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der Dienst-
stelle angehören. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang 
der Beschwerde abgeholfen werden soll. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2: 
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene Stufenaufstieg bestehen un-
abhängig voneinander und dienen unterschiedlichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen ins-
besondere die Anliegen der Personalentwicklung. 
 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 2: 
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 
SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen. 
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Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 6: 
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbezogene Stufenzuordnung. 

 
(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches beziehungs-

weise betriebliches Interesse anerkannt hat, 
e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr, 
f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 

 
2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst werden, und El-
ternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung bei Beschäftigten, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wie-
derkehrende Tätigkeit in einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftigte), sind unschädlich; sie wer-
den aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 

 
3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbre-
chung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt 
mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 

 
(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der 

sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über 
mehr als eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, als ob faktisch eine Eingruppie-
rung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte. 2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 25 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 
8 beziehungsweise weniger als 50 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, so erhält die/der Beschäftigte während 
der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 25 Euro 
(Entgeltgruppen 1 bis 8) beziehungsweise 50 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 3Die Stufenlaufzeit in der höheren 
Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgelt-
gruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 5Die/Der Beschäf-
tigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt 
aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, gegebenenfalls einschließlich 
des Garantiebetrags. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2: 
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 

 
§ 18  

Leistungsentgelt 
 
(1) 1Ab dem 1. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt zusätzlich zum Tabellenentgelt eingeführt. 2Die Zielgröße ist 

8 v. H. 3Bis zu einer anderen Vereinbarung wird ein Gesamtvolumen von 1 v. H. der ständigen Monatsentgelte 
des Vorjahres aller Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers, mit Ausnahme der unter § 41 fallenden Ärztinnen 
und Ärzte, für das Leistungsentgelt zur Verfügung gestellt. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 3: 
1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozialversicherungsbeiträge des Arbeit-
gebers und dessen Kosten für die betriebliche Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen ein-
schließlich Besitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit diese Entgelte in 
dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind. 2Nicht einbezogen sind dagegen insbesondere Abfin-
dungen, Aufwandsentschädigungen, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturaus-
gleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertariflichen Beschäftigten. 

 
(2) Es besteht die Verpflichtung, die Leistungsentgelte jährlich auszuzahlen. 
 
(3) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
 
(4) 1Nähere Regelungen über die Ausgestaltung des Leistungsentgelts werden in landesbezirklichen Tarifverträgen 

vereinbart. 2Dabei kann über das tariflich festgelegte Leistungsentgelt hinaus ein zusätzlich höheres Leistungs-
entgelt vereinbart werden. 3In einem landesbezirklichen Tarifvertrag kann auch vereinbart werden, dass das Ge-
samtvolumen des Leistungsentgeltes zusätzlich zur Jahressonderzahlung auf alle Beschäftigten gleichmäßig ver-
teilt ausgeschüttet wird. 

 
(5) Solange eine landesbezirkliche Regelung nicht zustande kommt, erhalten die Beschäftigten mit dem Tabellenent-

gelt des Monats Dezember ab dem Jahr 2007 12 v. H. des Tabellenentgelts ausgezahlt, das für den Monat Sep-
tember desselben Jahres jeweils zusteht. 
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Protokollerklärungen zu § 18: 
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts darf für sich genommen keine 

arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an 
einer Zielvereinbarung beziehungsweise durch Gewährung eines Leistungsentgelts ausgeschlossen. 

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausgenommen werden. 2Ihre jeweiligen 
Leistungsminderungen sollen angemessen berücksichtigt werden. 

 
§ 19 

Erschwerniszuschläge 
 
(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Erschwernisse beinhalten. 2Dies gilt 

nicht für Erschwernisse, die mit dem Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind, das der Eingruppierung zugrun-
de liegt. 

 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich nur bei Arbeiten 

a) mit besonderer Gefährdung, 
b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 
c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 
d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 
e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 

 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen Erschwernis durch geeignete 

Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausreichend Rechnung getragen wird. 
 
(4) Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. – in besonderen Fällen auch abweichend – des auf eine Stun-

de entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 
 
(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden tarifvertraglich vereinbart. 2Bis zum In-

Kraft-Treten eines entsprechenden Tarifvertrages gelten die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen fort. 
 

§ 20 
Jahressonderzahlung 

 
(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 
 
(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten in den Entgeltgruppen 
 

 Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost 
E 1 bis E 8 95 v. H. 71,5 v. H. 
E 9 bis E 11 80 v. H.    60 v. H. 
E 12 bis E 13 50 v. H.    45 v. H. 
E 14 bis E 15  35 v. H.    30 v. H. 

 
der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 2Für die Anwendung des Satzes 1 werden Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 13 Ü bei einem Bezug des Tabellenentgelts aus den Stufen 2 und 3 der Entgeltgruppe 13, im Übrigen der 
Entgeltgruppe 14 zugeordnet. 3Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 mit einem Anspruch auf die Zulage nach § 17 
Absatz 8 TVÜ-Länder werden der Entgeltgruppe 14 zugeordnet. 

 
(3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist das monatliche Entgelt, das den Beschäftigten in den 

Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das 
zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Meh-
rarbeits- oder Überstunden), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. August 
begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnis-
ses; anstelle des Bemessungssatzes der Entgeltgruppe am 1. September tritt die Entgeltgruppe des Einstellungs-
tages. 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungszeitraums eine 
erziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach 
dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 
 
Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte der drei 
Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Be-
messungszeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei 
Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, 
für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Bemes-
sungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für 
alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich. 
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(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Be-
schäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unter-
bleibt für Kalendermonate, für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 
a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezember beendet und die Be-

schäftigung unverzüglich wieder aufgenommen haben, 
b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz, 
c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in 

dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld bestanden hat. 

 
3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate, in denen Beschäftigten nur wegen der Höhe des zu-
stehenden Krankengelds oder einer entsprechenden gesetzlichen Leistung ein Krankengeldzuschuss nicht ge-
zahlt worden ist. 
 

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahresson-
derzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

 
(6) 1Beschäftigte, die bis zum 20. Mai 2006 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die Jahressonderzahlung 

auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten 
an die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 3 die letzten drei Kalendermonate vor Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. 

 
Protokollerklärungen zu § 20: 
1. 1Im Jahr 2006 bestimmt sich der Bemessungssatz im Sinne des Absatzes 2 nach der Entgeltgruppe am 1. November 

2006. 2Die Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 3 bestimmt sich im Jahr 2006 nach der Urlaubsvergütung 
beziehungsweise nach dem Urlaubslohn des Monats September, die/der nach den bisherigen Zuwendungs-
Tarifverträgen für die Höhe der Zuwendung maßgebend gewesen wäre. 

2. Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis bis zum 31. Oktober 2006 hinsichtlich der Zuwendung der tariflichen Nach-
wirkung nicht unterlegen hat, sowie für nach dem 31. Oktober 2006 neu eingestellte Beschäftigte gelten in den Jah-
ren 2006 und 2007 die Regelungen des § 21 TVÜ-Länder. 

3. Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis im Laufe des Monats November 2006 wegen Erreichens der Altersgrenze, 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug einer Altersrente ge-
endet hat, erhalten eine anteilige Jahressonderzahlung in entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 5. 

 
§ 21 

Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 
 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1, § 26 und § 27 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen 
in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestand-
teile werden als Durchschnitt auf Basis der letzten drei vollen Kalendermonate, die dem maßgebenden Ereignis für die 
Entgeltfortzahlung vorhergehen (Berechnungszeitraum), gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich gezahlte 
Entgelt für Überstunden und Mehrarbeit (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Überstunden 
sowie etwaiger Überstundenpauschalen), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach 
§ 23. 
 
Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3: 
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, in denen an allen 

Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate be-
standen, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei Än-
derungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zu 
Grunde gelegt. 

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die 
für den Berechnungszeitraum zugestanden haben, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich 
auf fünf Tage verteilt ist. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei 
einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 
4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der Ermittlung 
des Durchschnitts nach Satz 2 diejenigen Beträge unberücksichtigt, die während der Fortzahlungstatbestände auf 
Basis der Tagesdurchschnitte zustanden. 

3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, sind die berücksichtigungsfähigen 
Entgeltbestandteile, die vor der Entgeltanpassung zustanden, um 90 v. H. des Vomhundertsatzes für die allgemeine 
Entgeltanpassung zu erhöhen. 

 

 144 
 



 
§ 22 

Entgelt im Krankheitsfall 
 

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie 
ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeits-
unfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinde-
rung im Sinne des § 3 Absatz 2 und des § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
Protokollerklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1: 
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
wurde. 

 
(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die Zeit, für die ihnen Krankengeld 

oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 
2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21; bei freiwillig Kranken-
versicherten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu 
berücksichtigen. 3Bei Beschäftigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von 
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, sind bei der Berechnung des 
Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu Grunde zu legen, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetz-
lichen Krankenversicherung zustünden. 

 
(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3) 

a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 
b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich für die Berechnung der 
Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet 
wird. 3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt längs-
tens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit 
besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch.

 
(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus gezahlt; § 8 Entgeltfortzah-

lungsgesetz bleibt unberührt. Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von 
dem an Beschäftigte eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer 
sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 
3Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeit-
raum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Beschäftigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber 
über. 4Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für 
den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, 
es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet 
mitgeteilt. 

 
§ 23 

Besondere Zahlungen 
 
(1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner 

jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 
2Für Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. 3Der 
Anspruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die erforderli-
chen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Fäl-
ligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame 
Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder 
Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame 
Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt. 

 
(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3) 

a) von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro, 
b) von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro. 
2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe.
 

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der Ehegattin/dem Ehegatten oder 
den Kindern ein Sterbegeld gewährt; der Ehegattin/dem Ehegatten steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemo-
nats und - in einer Summe - für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zah-
lung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber 
zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 
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(4) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden die Bestimmungen, die für die 

Beamtinnen und Beamten des Arbeitgebers jeweils gelten, entsprechende Anwendung.  
 

§ 24 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 
(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile ist der Kalendermonat, so-

weit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des 
Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten benanntes Konto innerhalb 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeier-
tag, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahl-
tag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21 sind 
am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

 
Protokollerklärungen zu § 24 Absatz 1: 
1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie beziehungsweise kostengünstigere Überwei-

sung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so 
tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten. 

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden Monat zahlen, können sie je-
weils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 verschieben. 

 
(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbeschäftigte das Tabellen-

entgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 

 
(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile nicht für alle Tage eines 

Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil ei-
nes Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeits-
stunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festge-
legten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbe-
trägen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 
Absatz 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen. 

 
(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 0,5, ist er aufzurunden; 

ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen 
gerundet. 3Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

 
(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Absatz 3 entsprechend. 
 
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, 

Erschwerniszuschläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. 
 

§ 25 
Betriebliche Altersversorgung 

 
1Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung unter Eigenbeteiligung. 
2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes (Tarifvertrag Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung und für Beschäftigte der Freien und Han-
sestadt Hamburg das Hamburgische Zusatzversorgungsgesetz in seiner jeweils geltenden Fassung. 
 
 

Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

§ 26 
Erholungsurlaub 

 
(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 

2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in 
jedem Kalenderjahr 

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr  26 Arbeitstage, 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr  29 Arbeitstage und 
nach dem vollendeten 40. Lebensjahr  30 Arbeitstage. 
 

3Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Beschäftigten dienstplanmäßig oder betriebsüblich zu arbeiten 
haben oder zu arbeiten hätten, mit Ausnahme der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein 
Freizeitausgleich gewährt wird. 4Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das im 
Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 5Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf 
Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 6Verbleibt bei der Berech-
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nung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Ur-
laubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 7Der Erho-
lungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt werden; er kann auch in Teilen genommen werden. 
 
Protokollerklärung zu § 26 Absatz 1 Satz 7: 
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil von zwei Wochen 
Dauer angestrebt werden. 
 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres 

angetreten werden. Kann der Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen 
Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten. 

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als Erholungsurlaub für jeden vollen 
Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsge-
setz bleibt unberührt. 

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen 
tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel. 

d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt gezahlt. 
 

§ 27 
Zusatzurlaub 

 
(1) 1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die für die Beamten des jeweiligen Landes jeweils maßgebenden 

Bestimmungen für Grund und Dauer sinngemäß. 2Die beamtrechtlichen Bestimmungen gelten nicht für den 
Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit und Nachtarbeit. 

 
(2) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 7 Absatz 2 

leisten und denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag 
Zusatzurlaub 
a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 
b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate. 
 

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (zum Beispiel ständige Vertreter) erhalten 
Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 Satz 2 oder Absatz 8 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag 
Zusatzurlaub für 
a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet haben, und 
b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben. 

 
(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von § 125 SGB IX wird nur 

bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamt-
urlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach 
den Absätzen 2 und 3 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt 
abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 26 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

 
(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe b entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3: 
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und entsteht im 
laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 2 oder 3 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige 
Wechselschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, 
Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 22 unschädlich. 
 

§ 28 
Sonderurlaub 

 
Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung des Entgelts 
Sonderurlaub erhalten. 
 

§ 29 
Arbeitsbefreiung 

 
(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fort-

zahlung des Entgelts in dem angegebenen Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden: 
a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin 

im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes  ein Arbeitstag, 
b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens- 

partnerin/des Lebenspartners im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes 
oder Elternteils  zwei Arbeitstage, 
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c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund 
 an einen anderen Ort   ein Arbeitstag, 
d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum   ein Arbeitstag, 
e) schwere Erkrankung 

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er ein Arbeitstag 
in demselben Haushalt lebt, im Kalenderjahr, 

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender-  bis zu 
jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht  vier Arbeitstage 
oder bestanden hat,  im Kalenderjahr, 

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte 
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder   
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer bis zu 
Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,   vier Arbeitstage 
übernehmen müssen,  im Kalenderjahr.  

 
2Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere 
Person zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und 
die Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa und bb die 
Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Beschäftigten zur vorläufigen 
Pflege bescheinigt. 3Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im 
Kalenderjahr nicht überschreiten.  

 
f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn  erforderliche 

diese während der Arbeitszeit erfolgen muss, nachgewiesene  
 Abwesenheitszeit  
 einschließlich  
 erforderlicher 
 Wegezeiten. 

 
(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht besteht der Anspruch auf 

Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht 
außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können; soweit die 
Beschäftigten Anspruch auf Ersatz des Entgelts geltend machen können, besteht kein Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. 

 
2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 
3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber 
abzuführen. 

 
(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts bis zu drei 

Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung 
gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

 
Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2: 
Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung 
besteht (zum Beispiel Umzug aus persönlichen Gründen). 

 
(4) 1Auf Antrag kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirksvorstände, der Landesbezirksvorstände, der 

Landesfachbereichsvorstände, der Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des 
Gewerkschaftsrates beziehungsweise entsprechender Gremien anderer vertragsschließender Gewerkschaften 
zur Teilnahme an Tagungen Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts erteilt 
werden; dringende dienstliche oder betriebliche Interessen dürfen der Arbeitsbefreiung nicht entgegenstehen. 
2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit der TdL oder ihren Mitgliedern kann auf Anfordern einer der 
vertragsschließenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts ohne zeitliche 
Begrenzung erteilt werden. 

 
(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach dem Berufsbildungsgesetz 

sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung des Entgelts gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen 
entgegenstehen. 

 
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen Entgeltbestandteile, die in 

Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt. 
 

 148 
 



Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

§ 30 
Befristete Arbeitsverträge 

 
(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie anderer ge-

setzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen. 2Für Beschäftigte, auf welche die Regelungen 
des Tarifgebiets West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung 
der Angestellten unterlegen hätte, gelten die Besonderheiten in den Absätzen 2 bis 5; dies gilt nicht für Arbeits-
verhältnisse, für welche die §§ 57a ff. Hochschulrahmengesetz beziehungsweise gesetzliche Nachfolgeregelun-
gen unmittelbar oder entsprechend gelten. 

 
(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn die Dauer des einzelnen 

Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsge-
setz bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerar-
beitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht unterschreiten; die 

Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu 
prüfen, ob eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist. 

 
(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wochen und bei befristeten 

Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der 
Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden. 

 
(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die Vertragsdauer mindestens 

zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander 
gereihten Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als sechs Monaten  vier Wochen, 
von insgesamt mehr als einem Jahr  sechs Wochen 
zum Schluss eines Kalendermonats, 
von insgesamt mehr als zwei Jahren  drei Monate, 
von insgesamt mehr als drei Jahren  vier Monate 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

 
3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das Ausscheiden von der/dem Be-
schäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 
 
Protokollerklärung zu § 30 Absatz 5: 
Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte Probezeiten nicht zu einer 
Verkürzung der Kündigungsfrist. 

 
(6) Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 
 

§ 31 
Führung auf Probe 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren vereinbart 

werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zuläs-
sig. 3Die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem Beschäftigten vorübergehend 

eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftig-
ten wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenent-
gelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 
ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungs-
funktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entspre-
chende Tätigkeit. 

 

§ 32 
Führung auf Zeit 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jahren vereinbart werden. 

2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind zulässig: 
a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer von acht 

Jahren, 
b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer von zwölf Jahren. 
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3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber können auf die Gesamtdauer 
nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Ab-
satz 4) und die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem Beschäftigten vorübergehend 

eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird 
für die Dauer der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenent-
gelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 
ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Ta-
bellenentgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe 
nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2. 3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppie-
rung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag und die Zulage entfallen. 

 
§ 33 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 
 
(1) Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer ab-
schlagsfreien Regelaltersrente vollendet hat, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 
 
(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines Rentenversicherungsträ-

gers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 
2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 
3Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 
dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine 
nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis 
mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis 
endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In die-
sem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird. 

 
(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet beziehungsweise ruht das Arbeitsverhältnis nicht, wenn der Beschäf-

tigte nach seinem vom Rentenversicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder 
einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende dienstliche 
beziehungsweise betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang des Rentenbescheids seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt. 

 
(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er Altersrente nach § 236 oder 

§ 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des 
Rentenbescheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Absatz 5 Satz 2 
bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Be-
schäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden ist. 

 
(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchstabe a geendet hat, weiterbeschäf-

tigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit ei-
ner Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart 
ist. 

 
§ 34 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
 
(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses zwei Wo-

chen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 
und 2) 

 bis zu einem Jahr   ein Monat zum Monatsschluss, 
 von mehr als einem Jahr   6 Wochen, 
 von mindestens 5 Jahren  3 Monate, 
 von mindestens 8 Jahren  4 Monate, 
 von mindestens 10 Jahren  5 Monate, 
 von mindestens 12 Jahren  6 Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und unter die Regelungen des 

Tarifgebiets West fallen, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren 
durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den bis zum 
31. Oktober 2006 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, bleiben sie unkündbar. 
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(3) 1Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegt wurde, auch 

wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Ar-
beitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 
3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages erfasst werden, 
werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei 
einem Wechsel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. 

 
§ 35 

Zeugnis 
 

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis über Art 
und Dauer ihrer Tätigkeit; es muss sich auch auf Führung und Leistung erstrecken (Endzeugnis). 

 
(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwi-

schenzeugnis). 
 
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten ein Zeugnis über Art und 

Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis). 
 
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 
 
 

Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 36 
Anwendung weiterer Tarifverträge

 
1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertragsregelungen gelten fort, soweit im 
TVÜ-Länder, in seinen Anlagen oder in diesem Tarifvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgel-
tung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbereich (zum Beispiel Arbeiter/Angestellte; Tarif-
gebiet Ost/Tarifgebiet West). 
 

§ 37 
Ausschlussfrist 

 
(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Mona-

ten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für densel-
ben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 
 

§ 38 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost oder West Bezug genommen wird, gilt Folgendes: 

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren Arbeitsverhältnis in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhält-
nisses zu diesem Gebiet fortbesteht. 

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet West. 
 
(2) Sofern auf die Begriffe "Betrieb", "betrieblich" oder "Betriebspartei" Bezug genommen wird, gilt die Regelung für 

Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Personalvertretungsrecht entsprechend; es sei denn, es ist etwas an-
deres bestimmt. 

 
(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Einigungsstelle vor. 
 
(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Bescheinigung des beauftragten Arztes 

(§ 3 Absatz 5) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang 
zu erbringen, ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des SGB VI 
zu sein. 

 
(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der 

Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden 
Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unter-
legen hätte. 
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§ 39 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten § 26 Absatz 1 und Absatz 2 

Buchstabe b und c sowie § 27 am 1. Januar 2007 in Kraft. 
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalen-

derhalbjahres schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2009. 
 
(3) 1Abweichend von Absatz 2 kann von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebene schriftlich gekündigt 

werden 
a) § 6 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 

31. Dezember 2007. 2Eine solche Kündigung erfasst zugleich auch abweichende Regelungen der tariflichen 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für besondere Beschäftigtengruppen in den Sonderregelungen, 

b) § 20 mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 
31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle Angleichung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder auf Landes-
ebene erreicht ist, 

c) § 23 Absatz 2 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2007. 

 
(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden 

a) die Vorschriften des Abschnitts II mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats, frühes-
tens jedoch zum 31. Dezember 2007, 

b) unabhängig von Buchstabe a § 8 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalendervier-
teljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007, 

c) § 23 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2007, 

d) § 26 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2007, 

e) die Entgelttabellen (Anlagen A 1 bis D 2) mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2008. 

 
Protokollerklärung zu § 39 Absatz 4: 
Die Tarifvertragsparteien werden im Zusammenhang mit den Verhandlungen zu einer neuen Entgeltordnung ge-
sonderte Kündigungsregelungen zu den §§ 12, 13 und der Anlage [Entgeltordnung] vereinbaren. 

 
Berlin, den 12. Oktober 2006 
 

Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
Der Vorsitzende des Vorstandes 

 
 

 
B. Sonderregelungen 1)

 
§ 40  

Sonderregelungen für Beschäftigte 
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen  

 
41 

Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  
an Universitätskliniken 

 
 

§ 42 
Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  

außerhalb von Universitätskliniken 
 

§ 43 
Sonderregelungen für die nichtärztlichen 

Beschäftigten in Universitätskliniken und Krankenhäusern 
 

 

                                                           
1) Auf den Abdruck der Sonderregelungen §§ 40 bis 43 und 45 bis 49 wird aus an dieser Stelle verzichtet, da die BBS keine entspre-

chenden  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. 
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§ 44 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

als Lehrkräfte 
 

Nr. 1 
Zu § 1 – Geltungsbereich – 

 
 1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen und berufsbildenden 
Schulen (zum Beispiel Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen). 2Sie gelten nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrich-
tungen der Verwaltung, die der Ausbildung oder Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes dienen, sowie an 
Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden Einrichtungen. 
 
Protokollerklärung: 
Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkei-
ten im Rahmen eines Schulbetriebes der Tätigkeit das Gepräge gibt. 
 

Nr. 2 
Zu Abschnitt II – Arbeitszeit – 

 
1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Beamten in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, so ist die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln. 
 

Nr. 3 
Zu Abschnitt IV – Urlaub und Arbeitsbefreiung – 

 
(1)1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der Schulferien durch Unfall oder Krank-
heit arbeitsunfähig, so hat sie dies unverzüglich anzuzeigen. 3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, 
wenn die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu 
stellen.  
 
(2)1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schulferien übersteigenden Zeit gelten die 
Bestimmungen für die entsprechenden Beamten. 2Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Be-
triebsparteien. 
 

Nr. 4 
Zu Abschnitt V – Befristung und Beendigung des  

Arbeitsverhältnisses – 
 
Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Schulhalbjahres (31. Januar bezie-
hungsweise 31. Juli), in dem die Lehrkraft das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelal-
tersrente vollendet hat. 
 

§ 45 1)

Sonderregelungen für Beschäftigte 
an Theatern und Bühnen 

 
§ 46 1)

Sonderregelungen für Beschäftigte 
auf Schiffen und schwimmenden Geräten 

 
§ 47 1)

Sonderregelungen für Beschäftigte 
im Justizvollzugsdienst der Länder sowie 

im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg 
 

§ 48 1)

Sonderregelungen für Beschäftigte 
im forstlichen Außendienst 

 
§ 49 1)

Sonderregelungen für Beschäftigte 
in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, 

Weinbau- und Obstanbaubetrieben 
 

 
 
 
 
  
1) Auf den Abdruck der Sonderregelungen §§ 40 bis 43 und 45 bis 49 wird aus an dieser Stelle verzichtet, da die BBS keine entspre-

chenden  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. 
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Anhang zu § 6 
 

Regelung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifgebiet West 
 
(1) Grundsätze der Berechnung 
 
a) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen wird für jedes Bundesland im 
Tarifgebiet West auf der Grundlage der festgestellten tatsächlichen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Feb-
ruar 2006 ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit) von den Tarifver-
tragsparteien einvernehmlich festgelegt. 
 
b) 1Die Differenz zwischen der bisherigen tariflichen Arbeitszeit zur tatsächlichen Arbeitszeit wird verdoppelt, dabei wer-
den aber nicht mehr als 0,4 Stunden für den zweiten Teil der Verdoppelung der Differenz berücksichtigt. 2Das Ergebnis 
ist die Gesamtdifferenz. 3Die Gesamtdifferenz wird der bisherigen tariflichen Arbeitszeit zugerechnet. 
 
c) 1Für die Beschäftigten beziehungsweise Beschäftigtengruppen, welche die Tarifvertragsparteien in § 6 Absatz 1 Satz 
1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa bis ff festgelegt haben beziehungsweise die durch landesbezirkliche Vereinbarung 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe gg einbezogen sind, beträgt die durchschnittliche regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen 38,5 Stunden. 2Das auf diese Beschäftigten (einschließlich der Ärzte 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d) entfallende Volumen der Differenz zu der Arbeitzeit nach Buchstabe b wird auf 
die Beschäftigten in den anderen Beschäftigungsbereichen übertragen und erhöht beziehungsweise verringert für diese 
das Ergebnis der nach Buchstabe b errechneten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. 3Unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse nach Satz 1 und 2 wird die Gesamtdifferenz mit einem ermittelten Faktor multipliziert. 
 
(2) Feststellungen und Berechnungen 

 
1Die tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Monat Februar 2006, ermittelt nach § 6 Absatz 1 Satz 1 
Buchstabe a, beträgt nach den Feststellungen der Tarifvertragsparteien in 
 
Baden-Württemberg  38,95 Stunden 
Bayern    39,33 Stunden 
Bremen    38,795 Stunden 
Hamburg   38,73 Stunden 
Niedersachsen   38,92 Stunden 
Nordrhein-Westfalen  39,20 Stunden 
Rheinland-Pfalz   38,75 Stunden 
Saarland   38,80 Stunden 
Schleswig-Holstein  38,60 Stunden. 

 
 

2Ergebnisse der Berechnungen nach Absatz 1 Buchstabe b: 
 

 
Land § 6 Absatz 1 Satz 1 

Buchstabe a  

Bisherige 
tarifliche Arbeitszeit 
§ 15 Absatz 1 BAT

Diffe- 
renz 

Gesamtdifferenz  
nach Absatz 1 
Buchstabe b  

Baden-Württemberg 38,95 38,50 0,45 0,85 
Bayern 39,33 38,50 0,83 1,23 
Bremen 38,795 38,50 0,295 0,59 
Hamburg 38,73 38,50 0,23 0,46 
Niedersachsen 38,92 38,50 0,42 0,82 
Nordrhein-Westfalen 39,20 38,50 0,70 1,10 
Rheinland-Pfalz 38,75 38,50 0,25 0,50 
Saarland 38,80 38,50 0,30 0,60 
Schleswig-Holstein 38,60 38,50 0,10 0,20 
 
3Die Tarifvertragsparteien in den Ländern errechnen aufgrund der Daten nach Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für die Beschäftigten nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a. 4Ist eine Einigung 
über die Daten und das ermittelte Ergebnis zur Arbeitszeit in einem Land nicht zu erzielen, werden die Tarifvertragspar-
teien auf Bundesebene in einer gemeinsamen Kommission eine abschließende Festlegung vornehmen. 
 
5Zur praktischen Umsetzung ermitteln die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene entsprechend dem festgestellten Er-
gebnis unter Berücksichtigung des Absatzes 1 Buchstabe c einen Faktor, mit dem die Gesamtdifferenz nach Absatz 1 
Buchstabe b multipliziert wird.  

 
6Danach ergibt sich für die Ermittlung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit in den einzelnen Bundesländern je-
weils folgender Faktor: 
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Land Faktor 

Baden-Württemberg 46,47 
Bayern 32,60 
Bremen 66,44 
Hamburg 84,78 
Niedersachsen 48,54 
Nordrhein-Westfalen 36,21 
Rheinland-Pfalz 78,00 
Saarland 65,83 
Schleswig-Holstein 193,50 

 
7Die Ergebnisse werden auf volle Hundertstel gerundet. 
 
 

Anhang zu § 16 
 
Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu eingestellte Beschäftigte 
 

I. 
1Abweichend von § 16 Absatz 1 ist Endstufe 
a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend 

− Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
− Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
− Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus Vc BAT/BAT-O (vorhandene Beschäftigte), 
− Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus VI b BAT/BAT-O (Lehrkräfte, vorhandene Beschäftigte) 
− Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O; 

 
b) in der Entgeltgruppe 3 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der 

− Vergütungsgruppe VIII mit und ohne Aufstieg nach VII BAT sowie nach Aufstieg aus IXa/IXb BAT/BAT-O, 
− Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 und 2a MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte), 
− Lohngruppe 2a nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach Lohngruppe 3 MTArb/MTArb-O (vorhandene 

Beschäftigte), 
− Lohngruppe 2 mit Aufstiegen nach Lohngruppe 2a und 3 MTArb/MTArb-O; 

 
c) in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der 

− Vergütungsgruppe IXb nach Aufstieg aus X BAT/BAT-O (vorhandene Beschäftigte), 
− Vergütungsgruppe X mit Aufstieg nach IXb BAT/BAT-O, 
− Vergütungsgruppe X BAT/BAT-O (vorhandene Beschäftigte), 
− Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte), 
− Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O. 

 
Protokollerklärung zu Anhang zu § 16: 
1Vorhandene Beschäftigte sind Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 1 TVÜ-Länder. 
 
2Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Stufenlaufzeiten folgende Sonderregelungen: 
 
3In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 3 nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach neun Jahre in Stufe 3 bei Tätig-
keiten entsprechend der 
− Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
− Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O (einschließlich in Vergütungsgruppe Vb vorhandener 

Aufsteiger aus Vergütungsgruppe Vc BAT/BAT-O) 
erreicht; bei Tätigkeiten entsprechend der Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O wird die Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 
und die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 erreicht. 

 
II. 

 
(1) Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT/BAT-O) Eingangs-

stufe 
a) in den Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend 

− Kr. XI mit Aufstieg nach Kr. XII 
− Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX 
− Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII (9 b) 

 

 155 
 



b) in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend  
− Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII 
− Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI 
− Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X 
− Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII 
− Kr. VII ohne Aufstieg 
− Kr. VI ohne Aufstieg 

 
c) in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten entsprechend 

− Kr. Va mit Aufstieg nach Kr. VI 
− Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach Kr. VI 
− Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va 
 

(2) Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT/BAT-O) Endstufe 
 
a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 6 (gesonderter Wert) bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe 

− Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX 
 

b) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 6 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe 
− Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII 

 
c) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe 

− Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII 
 
d) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe 

− Kr. VI ohne Aufstieg 
 
e) in der Entgeltgruppe 8 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend  

− Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V 
 
(3) Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT/BAT-O) 

für die Stufenlaufzeiten folgende Sonderregelungen: 
 

a) in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 
4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII, 

 
b) in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 

4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI, 
 
c) in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 

4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X,  
 
d) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 nach zwei Jahren in Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergü-

tungsgruppe Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX, 
 
e) in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Ver-

gütungsgruppe Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII, 
 
f) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in 

Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppen Kr. VI mit Aufstieg nach VII, Kr. VII ohne Auf-
stieg, 

 
g) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 3 und die Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren 

in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VI ohne Aufstieg  
 
erreicht. 
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C. Anlagen 
 

Anlage A 1 zum TV-Länder 
 

         

 
Tabelle TV-Länder 
Tarifgebiet West  

 – Gültig für die Zeit vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 –  
         

 Grundentgelt Entwicklungsstufen  
 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  

 15  3.384 3.760 3.900 4.400 4.780   
 14  3.060 3.400 3.600 3.900 4.360   
 13  2.817 3.130 3.300 3.630 4.090   
 12  2.520 2.800 3.200 3.550 4.000   
 11  2.430 2.700 2.900 3.200 3.635   
 10  2.340 2.600 2.800 3.000 3.380   
 9 1) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 2)  
 8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.4933)  
 7 1.8004) 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375  
 6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.2855)  
 5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185  
 4 1.6026) 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081  
 3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995  

 2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935  
 1 Je 4 Jahre 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440  
         

   
Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:  

   
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  1)

E 9b 
2.495 2.650 2.840 3.020  

       
2) 3.180      
3) 2.533      
4) 1.850      
5) 2.340      
6) 1.652     

 
 

Anlage A 2 zum TV-Länder 
 

         

 
Tabelle TV-Länder 
Tarifgebiet West  

 – Gültig ab 1. Januar 2008 –  
         

 Grundentgelt Entwicklungsstufen  
 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  

 15  3.485 3.870 4.015 4.530 4.920   
 14  3.150 3.500 3.705 4.015 4.490   
 13  2.900 3.225 3.400 3.740 4.210   
 12  2.595 2.885 3.295 3.655 4.120   
 11  2.505 2.780 2.985 3.295 3.745   
 10  2.410 2.680 2.885 3.090 3.480   
 9 1) 2.125 2.360 2.480 2.810 3.070 2)  
 8 1.985 2.205 2.305 2.400 2.505 2.5703)  
 7 1.8554) 2.060 2.195 2.295 2.375 2.445  
 6 1.820 2.020 2.120 2.220 2.285 2.3555)  
 5 1.740 1.930 2.030 2.125 2.200 2.250  
 4 1.6506) 1.835 1.960 2.030 2.100 2.145  
 3 1.625 1.805 1.855 1.935 2.000 2.055  

 2 1.495 1.660 1.710 1.760 1.875 1.995  
 1 Je 4 Jahre 1.325 1.350 1.380 1.410 1.485  
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Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:  

   
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  1)

E 9b 
2.570 2.730 2.925 3.110  

       
2) 3.275      
3) 2.610      
4) 1.905      
5) 2.405      
6) 1.700     

 
 

Anlage B 1 zum TV-Länder 
 

         

 
Tabelle TV-Länder 

Tarifgebiet Ost  
 – Gültig für die Zeit vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 –  
         

 Grundentgelt Entwicklungsstufen  
 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  

 15  3.130 3.478 3.608 4.070 4.422    
 14  2.831 3.145 3.330 3.608 4.033    
 13  2.606 2.895 3.053 3.358 3.783    
 12  2.331 2.590 2.960 3.284 3.700    
 11  2.248 2.498 2.683 2.960 3.362    
 10  2.165 2.405 2.590 2.775 3.127    
 91) 1.906 2.118 2.229 2.525 2.757  2)  
 8 1.782 1.980 2.072 2.155 2.248 2.3063)  
 7 1.6654) 1.850 1.970 2.063 2.132 2.197  
 6 1.632 1.813 1.906 1.993 2.054 2.1145)  
 5 1.561 1.734 1.822 1.910 1.975 2.021  
 4 1.4826) 1.647 1.758 1.822 1.887 1.925  
 3 1.457 1.619 1.665 1.739 1.795 1.845  

 2 1.340 1.489 1.536 1.582 1.684 1.790  
 1 Je 4 Jahre 1.190 1.212 1.240 1.265 1.332  
         

       
Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:  

   
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  1)

E 9b 
2.308 2.451 2.627 2.794  

       
2) 2.942      
3) 2.343      
4) 1.711      
5) 2.165      
6) 1.528     
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Anlage B 2 zum TV-Länder 
 

         

 
Tabelle TV-Länder 

Tarifgebiet Ost  
  – Gültig in der Zeit vom 1. Januar 2008 bis 30. April 2008 –  
         

 Grundentgelt Entwicklungsstufen  
 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  

 15  3.130 3.478 3.608 4.070 4.422    
 14  2.831 3.145 3.330 3.608 4.033    
 13  2.606 2.895 3.053 3.358 3.783    
 12  2.331 2.590 2.960 3.284 3.700    
 11  2.248 2.498 2.683 2.960 3.362    
 10  2.165 2.405 2.590 2.775 3.127    
 9  1.906 2.118 2.229 2.525 2.757   
 9 1) 2) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 3)  
 8 1) 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.4934)  
 7 1) 1.8005) 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375  
 6 1) 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.2856)  
 5 1) 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185  
 4 1) 1.6027) 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081  
 3 1) 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995  

 2 1) 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935  
 1 1) Je 4 Jahre 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440  

       
1) Entgelt für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung finden und die 

nach dem BAT-O in die Vergütungsgruppen X bis Vb, Kr. I bis Kr. VIII eingruppiert oder nach dem 
MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9 eingereiht wären.  

   
Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:  

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  2)
E 9b 

2.495 2.650 2.840 3.020  
3) 3.180      
4) 2.533      
5) 1.850      
6) 2.340      
7) 1.652     

 
Anlage B 3 zum TV-Länder 

 
         

 
Tabelle TV-Länder 

Tarifgebiet Ost  
 – Gültig ab 1. Mai 2008 –  
         

 Grundentgelt Entwicklungsstufen  
 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  

 15  3.224 3.580 3.714 4.190 4.551   
 14  2.914 3.238 3.427 3.714 4.153   
 13  2.683 2.983 3.145 3.460 3.894   
 12  2.400 2.669 3.048 3.381 3.811   
 11  2.317 2.572 2.761 3.048 3.464   
 10  2.229 2.479 2.669 2.858 3.219   
 9  1.966 2.183 2.294 2.599 2.840   
 9 1) 2) 2.125 2.360 2.480 2.810 3.070 3)  
 8 1) 1.985 2.205 2.305 2.400 2.505 2.5704)  
 7 1) 1.8555) 2.060 2.195 2.295 2.375 2.445  
 6 1) 1.820 2.020 2.120 2.220 2.285 2.3556)  
 5 1) 1.740 1.930 2.030 2.125 2.200 2.250  
 4 1) 1.6507) 1.835 1.960 2.030 2.100 2.145  
 3 1) 1.625 1.805 1.855 1.935 2.000 2.055  

 2 1) 1.495 1.660 1.710 1.760 1.875 1.995  
 1 1) Je 4 Jahre 1.325 1.350 1.380 1.410 1.485  

   
1) Entgelt für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung finden und die 

nach dem BAT-O in die Vergütungsgruppen X bis Vb, Kr. I bis Kr. VIII eingruppiert oder nach dem 
MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9 eingereiht wären.  
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Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:  

 

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  2)
E 9b 

2.570 2.730 2.925 3.110  
3) 3.275      
4) 2.610      
5) 1.905      
6) 2.405      
7) 1.700      

 
 
Anlagen C und D 1)

 
Anlage E 

 
Anlage zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e Satz 1 

in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 
(Bereitschaftsdienstentgelt) Gültig ab 1. November 2006 

 
A.  Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O richtet 

Vergütungs-
gruppe 

Tarifgebiet 
West 

€ 

Tarifgebiet 
Ost 

€ 
VergGr. I 30,20 26,88 
VergGr. Ia 27,68 24,63 
VergGr. Ib 25,46 22,67 
VergGr. Iia 23,32 20,75 
VergGr. III 21,06 18,73 
VergGr. Iva 19,38 17,24 
VergGr. Ivb 17,84 15,87 
VergGr. Va/b 17,20 15,30 
VergGr. Vc 16,36 14,56 
VergGr. Vib 15,19 13,51 
VergGr. VII 14,25 12,69 
VergGr. VIII 13,39 11,91 
VergGr. Ixa 12,89 11,48 
VergGr. Ixb 12,65 11,26 
VergGr. X 12,01 10,69 

 
  

B.  Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O richtet 

Vergütungs-
gruppe 

Tarifgebiet 
West 

€ 

Tarifgebiet 
Ost 

€ 
Kr. XIII 25,07 22,31 
Kr. XII 23,10 20,56 
Kr. XI 21,79 19,40 
Kr. X 20,49 18,23 
Kr. IX 19,29 17,16 
Kr. VIII 18,95 16,86 
Kr. VII 17,88 15,91 
Kr. VI 17,34 15,44 
Kr. Va 16,70 14,86 
Kr. V 16,25 14,46 
Kr. IV 15,44 13,74 
Kr. III 14,64 13,03 
Kr. II 13,93 12,40 
Kr. I 13,30 11,84 

                                                           
1) Auf den Abdruck der Anlagen C 1, C 2, D 1 und D 2 zum TV-Länder (Entgelttabellen für Ärztinnen und Ärzte im Geltungsbereich 

des § 41 TV-L) wird an dieser Stelle verzichtet, da die BBS keine entsprechenden  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäf-
tigt. 
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C. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach dem MTArb / MTArb-O richtet 

 
Lohngruppe 

Tarifgebiet 
West 

€ 

Tarifgebiet 
Ost 

€ 
Lgr. 9 16,95 15,08 
Lgr. 8a 16,58 14,75 
Lgr. 8 16,21 14,43 
Lgr. 7a 15,86 14,13 
Lgr. 7 15,51 13,81 
Lgr. 6a 15,19 13,51 
Lgr. 6 14,85 13,21 
Lgr. 5a 14,53 12,93 
Lgr. 5 14,21 12,65 
Lgr. 4a 13,90 12,38 
Lgr. 4 13,60 12,10 
Lgr. 3a 13,30 11,84 
Lgr. 3 13,01 11,58 
Lgr. 2a 12,74 11,33 
Lgr. 2 12,45 11,08 
Lgr. 1a 12,19 10,84 
Lgr. 1 11,91 10,60 

 
 
Anhang zu den Anlagen A und B  

Beschäftigte im Pflegedienst 

Abweichend von § 15 Absatz 2 Satz 1 erhalten die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT/BAT-O) 

a) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. Va mit Aufstieg nach Kr. VI, Kr. V 
mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach Kr. VI 
− in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3, 
− in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3, 
− in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
− in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3, 
− in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4, 

 
b) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. V mit Aufstieg nach Kr. VI 

− in der Stufe 1 den Tabellenwert der Stufe 2, 
− in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3, 
− in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3, 
− in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
− in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3, 
− in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4, 

 
c) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va  

− in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
− in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5, 
− in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6, 

 
d) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V und weite-

rem Aufstieg nach Kr. Va  
− in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
− in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5, 
− in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6, 

 
e) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V  

− in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
− in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5, 

 
f) in der Entgeltgruppe 4 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. II mit Aufstieg nach Kr. III und weite-

rem Aufstieg nach Kr. IV sowie Kr. III mit Aufstieg nach Kr. IV  
− in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 4, 
− in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 5, 
− in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, 

 
g) in der Entgeltgruppe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. I mit Aufstieg nach Kr. II 

− in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 4 Stufe 6. 
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Tarifvertrag 
zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L 

und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder) 

 
vom 12. Oktober 2006 

 
Zwischen 

 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,  
 

einerseits 
und 

…… 
 

andererseits 
 
wird Folgendes vereinbart:  

 
1. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter (Beschäftigte),  
− deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder 

eines Mitgliedverbandes der TdL ist, über den 31. Oktober 2006 hinaus fortbesteht, und 
− die am 1. November 2006 unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder 

(TV-L) fallen, 
für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 
 
2Dieser Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Absatz 3 fallenden Beschäftigten der Vergütungsgruppe I BAT / 
BAT-O. 
 
Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1: 
1. In der Zeit bis zum 31. Oktober 2008 sind Unterbrechungen von bis zu einem Monat, bei Lehrkräften im Sinne 

der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O darüber hinaus wäh-
rend der Gesamtdauer der Sommerferien, unschädlich. 

2. 1Auf Beschäftigte, die seit mindestens fünf Jahren für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende 
Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis standen oder stehen (Saisonbeschäftigte), werden die §§ 2 bis 8, 11, 14, 
17, 18, 19 Absatz 1 auch dann angewandt, wenn das Arbeitsverhältnis am 31. Oktober beziehungsweise 1. No-
vember 2006 nicht bestanden hat. 2Für die Überleitung, insbesondere für die Berechnung des Vergleichsent-
gelts, finden die Regelungen für Beschäftigte, die im Oktober 2006 beurlaubt waren, sinngemäß Anwendung. 
3Die Anwendung dieses Tarifvertrages endet, wenn der Saisonbeschäftigte in einer neuen Saison nicht wieder 
eingestellt wird. 4Dieser Tarifvertrag gilt uneingeschränkt für Saisonarbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis am 
31. Oktober 2006 besteht, bis zum Ende dieses Saisonarbeitsverhältnisses. 5Bestand mit den Saisonbeschäf-
tigten am 31. Oktober beziehungsweise 1. November 2006 ein Arbeitsverhältnis, finden die in Satz 1 angeführ-
ten Vorschriften dieses Tarifvertrages auf nachfolgende Saisonbeschäftigungen unter den Voraussetzungen der 
Sätze 1 und 3 Anwendung. 

3. Hat das Arbeitsverhältnis nur wegen des Feiertages am 31. Oktober oder 1. November 2006 nicht bestanden, 
ist dies für die Anwendung dieses Tarifvertrages unschädlich. 

 
(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses Tarifvertrages auch für Beschäftigte, 

deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 nach dem 31. Oktober 2006 beginnt und die 
unter den Geltungsbereich des TV-L fallen. 

 
(3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, die am 31. Oktober 2006 unter den Geltungs-

bereich des BAT / BAT-O / MTArb / MTArb-O fallen, finden die bisher jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Rege-
lungen für die Dauer ihres ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin Anwendung. 

 
(4) Die Bestimmungen des TV-L gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichenden Regelungen trifft. 
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§ 2 
Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TV-L 

 
(1) 1Der TV-L ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 

(TdL) die in Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A und Teil B aufgeführten Tarifverträge (einschließlich deren Anlagen) bezie-
hungsweise Tarifvertragsregelungen, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist. 2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 1. November 2006, soweit kein abweichender 
Termin bestimmt ist. 
 
Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1: 
1. 1Die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B (Liste der ersetzten Tarifverträge beziehungsweise Tarifvertragsregelungen) 

enthält - über die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A hinaus - die Tarifverträge beziehungsweise die Tarifvertragsrege-
lungen, die am 1. November 2006 ohne Nachwirkung außer Kraft treten. 2Ist für diese Tarifvorschriften in der 
Liste ein abweichender Zeitpunkt für das Außerkrafttreten beziehungsweise eine vorübergehende Fortgeltung 
vereinbart, beschränkt sich die Fortgeltung dieser Tarifverträge auf deren bisherigen Geltungsbereich (Arbei-
ter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.). 

2. Von der ersetzenden Wirkung werden ergänzende Tarifverträge, die von der TdL abgeschlossen sind, nicht er-
fasst, soweit diese anstelle landesbezirklicher Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart sind. 

 
(2) 1Tarifverträge, die von einzelnen Mitgliedern der TdL abgeschlossen wurden, sind durch die landesbezirklichen 

Tarifvertragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergeltung zu prüfen und bei Bedarf an den TV-L anzupassen. 2Das Recht 
zur Kündigung der in Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2: 
Entsprechendes gilt für Tarifverträge, die von der TdL abgeschlossen sind, soweit diese anstelle landesbezirklicher 
Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart sind. 

 
(3) Unabhängig von den Absätzen 1 und 2 gelten Tarifverträge gemäß § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung 

fort und sind bei Bedarf an den TV-L anzupassen. 
 
(4) 1Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 1. November 2006 ersetzt, die  

− materiell in Widerspruch zu Regelungen des TV-L beziehungsweise dieses Tarifvertrages stehen, 
− einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien durch den TV-L beziehungsweise 

diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben worden ist, oder 
− zusammen mit dem TV-L beziehungsweise diesem Tarifvertrag zu Doppelleistungen führen würden. 

 
(5) 1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertragsregelungen gelten fort, soweit 

im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung 
erfasst auch Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 5: 
Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbereich (zum Beispiel Arbei-
ter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West). 

 
(6) Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vorschriften verwiesen wird, die aufgeho-

ben oder ersetzt worden sind, gelten an deren Stelle bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des TV-
L beziehungsweise dieses Tarifvertrages entsprechend. 

 
 

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen 

§ 3 
Überleitung in den TV-L 

 
Die von § 1 Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. November 2006 nach den folgenden Regelungen in den TV-
L übergeleitet. 
 

§ 4 
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

 
(1) 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe (§ 22 BAT / BAT-O 

beziehungsweise entsprechende Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter beziehungsweise besondere tarifver-
tragliche Vorschriften für bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 2 TVÜ-Länder Teil A und B beziehungsweise 
den Anlagen 5A und 5B den Entgeltgruppen des TV-L zugeordnet. 2Für Ärztinnen und Ärzte, einschließlich Ärztin-
nen und Ärzte in ärztlichen Servicebereichen, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die an einer Universitätsklinik überwie-
gend Aufgaben in der Patientenversorgung wahrnehmen, gilt die Entgeltordnung gemäß Anlage 2 TVÜ-Länder Teil 
C. 3Satz 2 gilt entsprechend für sonstige Ärztinnen und Ärzte, soweit für sie die Anwendung dieser Entgeltordnung 
vereinbart ist. 
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Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 
1. 1Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung verständigen sich die Tarifvertragsparteien zur besseren 

Übersichtlichkeit für die Zuordnung der Beschäftigten gemäß Anlage 1b zum BAT / BAT-O auf eine Anwen-
dungstabelle gemäß Anlage 5 A und - für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung 
finden - gemäß Anlage 5 B; dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 2In den Entgeltgruppen 
KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 200,- Euro; ist bei übergeleiteten 
Beschäftigten das Vergleichsentgelt höher als das Entgelt der Stufe 5, erhalten sie den erhöhten Tabellenwert 
ab dem 1. November 2008. 3Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass diese Anwendungstabelle – insbe-
sondere die Bezeichnung der Entgeltgruppen – keinen Vorgriff auf die Verhandlungen zu einer neuen Entgelt-
ordnung darstellt. 4Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entsprechend. 

2. Lehrkräfte, die ihre Lehrbefähigung nach dem Recht der DDR erworben haben und deren Ämter in den Lan-
desbesoldungsgesetzen der neuen Bundesländer beziehungsweise deren Tätigkeitsmerkmale in den Richtli-
nien des Freistaates Sachsen zur Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ausge-
bracht wurden, sind "Erfüller" im Sinne der Überleitung der Lehrkräfte. 

3. Zu den ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung zählen zum Beispiel Pathologie, Labor, Kran-
kenhaushygiene. 

 
(2) Beschäftigte, die im November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die Voraussetzungen für eine Hö-

hergruppierung, einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung 
so behandelt, als wären sie bereits im Oktober 2006 höhergruppiert beziehungsweise höher eingereiht worden.  

 
(3) Beschäftigte, die im November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in eine niedrigere Vergütungs- be-

ziehungsweise Lohngruppe eingruppiert beziehungsweise eingereiht worden wären, werden für die Überleitung so 
behandelt, als wären sie bereits im Oktober 2006 herabgruppiert beziehungsweise niedriger eingereiht worden. 

 
§ 5 

Vergleichsentgelt 
 
(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TV-L wird für die Beschäftigten nach § 4 ein Vergleichsent-

gelt auf der Grundlage der Bezüge, die im Oktober 2006 zustehen, nach den Absätzen 2 bis 6 gebildet. 
 
(2) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O setzt sich das Vergleichsentgelt aus Grundvergü-

tung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 zusammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne 
von § 29 Abschnitt B Absatz 5 BAT / BAT-O ortszuschlagsberechtigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
familienzuschlagsberechtigt, wird die Stufe 1 und der jeweilige Anteil des Unterschiedsbetrages der Ortszuschlags-
stufe 1 und 2 beziehungsweise des Familienzuschlags der Stufe 1, den die andere Person aufgrund von Teilzeitbe-
schäftigung nicht mehr erhält, zugrunde gelegt; findet der TV-L am 1. November 2006 auch auf die andere Person 
Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil des Unterschiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 
des Ortszuschlags in das Vergleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im Oktober 2006 tarifvertraglich zustehende Funkti-
onszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem TV-L nicht mehr vorgesehen sind. 4Erhalten Be-
schäftigte eine Gesamtvergütung (§ 30 BAT / BAT-O), bildet diese das Vergleichsentgelt. 5Bei Lehrkräften im Sinne 
der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O wird die Zulage nach § 2 
Absatz 3 des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte in das Vergleichsentgelt eingerechnet. 6Abweichend von 
Satz 5 wird bei Lehrkräften, die am 31. Oktober 2006 einen Anspruch auf die Zulage nach Abschnitt A Nr. 2 der Leh-
rer-Richtlinien der TdL beziehungsweise der Lehrer-Richtlinien-O der TdL haben, die Zulage nach § 2 Absatz 2 
Buchstabe c des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte, und bei Lehrkräften, die einen arbeitsvertraglichen An-
spruch auf Zahlung einer allgemeinen Zulage wie die unter die Anlage 1 a zum BAT / BAT-O fallenden Angestellten 
haben, diese Zulage in das Vergleichsentgelt eingerechnet. 

 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3: 
1Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung ihre Techniker-, Meister- 
und Programmiererzulagen unter den bisherigen Voraussetzungen als persönliche Besitzstandszulage. 2Die Proto-
kollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 

(3) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-O wird der Monatstabellenlohn als Vergleichsent-
gelt zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 3Erhalten Beschäftigte den Lohn nach § 23 Absatz 1 
MTArb / MTArb-O, bildet dieser das Vergleichsentgelt. 

 
(4) 1Beschäftigte, die im November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die Grundvergütung beziehungsweise 

den Monatstabellenlohn der nächsthöheren Lebensalters- beziehungsweise Lohnstufe erhalten hätten, werden für 
die Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im Oktober 2006 erfolgt. 
2§ 4 Absatz 2 und 3 gilt bei der Bemessung des Vergleichsentgelts entsprechend. 

 
(5) 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten 

bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 
6. Juli 1992 herabgesetzt ist, entsprechend. 
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Protokollerklärung zu § 5 Absatz 5: 
1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten ermittelt; so-
dann wird nach der Stufenzuordnung das zustehende Entgelt zeitanteilig berechnet. 2Die zeitanteilige Kürzung des 
auf den Ehegattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 5 Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz) unterbleibt nach 
Maßgabe des § 29 Abschnitt B Absatz 5 Satz 2 BAT / BAT-O. 3Neue Ansprüche entstehen hierdurch nicht. 
 

(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im Oktober 2006 oder für keinen Tag dieses Monats Bezüge erhalten, wird 
das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des 
§ 27 Abschnitt A Absatz 7 BAT / BAT-O und § 27 Abschnitt B Absatz 3 Unterabsatz 4 BAT / Unterabsatz 3 BAT-O 
beziehungsweise der entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschäftigten für das 
Vergleichsentgelt so gestellt, als hätten sie am 1. Oktober 2006 die Arbeit wieder aufgenommen. 

 
§ 6 

Stufenzuordnung der Angestellten 
 

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O - mit Ausnahme der Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 
Absatz 1 Satz 2 und 3 - werden einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe der Ent-
geltgruppe (§ 4) zugeordnet. 2Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird zum 1. Januar 2008 im 
Tarifgebiet West um 2,9 v. H. erhöht und auf volle fünf Euro aufgerundet. 3Die Erhöhung einschließlich Aufrundung 
gilt im Tarifgebiet Ost ab 1. Mai 2008. 4Zum 1. November 2008 steigen diese Beschäftigten in die betragsmäßig 
nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 5Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen 
des TV-L. 6Für die Stufenzuordnung der Lehrkräfte im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen 
der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O gilt die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben des § 20. 
 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1: 
Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifge-
bietes Ost Anwendung finden und die nach dem BAT-O (einschließlich des § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages 
Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991) in die Vergütungsgruppen X bis Vb, Kr. I bis Kr. VIII eingruppiert oder nach dem 
MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9 eingereiht wären, am 1. Januar 2008 um den Faktor 1,081081 erhöht. 
 

(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. November 2008 höhergruppiert (nach § 8 Absatz 1 und 3, § 9 Absatz 3 Buchsta-
be a oder aufgrund Übertragung einer mit einer höheren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der 
höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwi-
schenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenentgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet 
sich nach den Regelungen des TV-L. 2In den Fällen des Satzes 1 gilt § 17 Absatz 4 Satz 2 TV-L entsprechend. 
3Werden Beschäftigte vor dem 1. November 2008 herabgruppiert, werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe der-
jenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei Herabgruppierung im Oktober 2006 ergeben hätte; der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 4 und 5. 

 
(3) 1Ist bei Beschäftigten, deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst (An-

lage 1b zum BAT / BAT-O) richtet, das Vergleichsentgelt niedriger als das Entgelt der Stufe 3, entspricht es aber 
mindestens dem Mittelwert aus den Beträgen der Stufen 2 und 3 und ist die/der Beschäftigte am Stichtag mindes-
tens drei Jahre in einem Arbeitsverhältnis bei dem selben Arbeitgeber beschäftigt, wird sie/er abweichend von Ab-
satz 1 bereits zum 1. November 2006 in die Stufe 3 übergeleitet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den 
Regelungen des TV-L. 

 
(4) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der nach § 4 bestimmten Entgeltgruppe, werden die Beschäf-

tigten abweichend von Absatz 1 einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet; bei 
Lehrkräften im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O gilt 
dabei die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben des § 20. 2Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
3Werden Beschäftigte aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 
mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht. 4Im Übrigen gilt Absatz 2 entspre-
chend. 5Die individuelle Endstufe verändert sich um denselben Vomhundertsatz beziehungsweise in demselben 
Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4: 
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 

 
(5) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in der Stufe 2, werden abweichend von 

Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 
3Abweichend von Satz 1 werden Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2006 eine in der Allgemeinen Vergütungsord-
nung (Anlage 1a zum BAT / BAT-O) durch die Eingruppierung in Vergütungsgruppe Va BAT / BAT-O mit Aufstieg 
nach IVb und IVa BAT / BAT-O abgebildete Tätigkeit übertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. 

 
(6) 1Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 werden derjenigen Stufe der Entgeltgruppe (§ 4) zu-

geordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte bereits seit Beginn ihrer Zugehörig-
keit zu der für sie maßgebenden Entgeltgruppe gegolten hätte. 2Für die Stufenfindung bei der Überleitung zählen die 
Zeiten im jetzigen Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber. 3Für die Berücksichtigung von Vorzeiten ärztlicher 
Tätigkeit bei der Stufenfindung gilt § 16 Absatz 2 in Verbindung mit § 41 Nr. 11 TV-L. 4Ist das Vergleichsentgelt hö-
her als das nach den Sätzen 1 bis 3 maßgebende Tabellenentgelt, wird das Vergleichsentgelt so lange gezahlt, bis 
das Tabellenentgelt das Vergleichsentgelt erreicht; Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 



 166

Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6: 
Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a gemäß Anlagen 5 A und 5 B TVÜ-Länder gilt für übergeleitete Beschäftigte 
− der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre Kr. Va zwei Jahre Kr. VI 
− der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI 
− der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI 
− der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI 
mit Ortszuschlag der Stufe 2: 
1. Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsätzen. 
2. Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt. 
3. Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro erhöht. 
 

§ 7 
Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter 

 
(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-O werden entsprechend ihrer Beschäftigungszeit nach 

§ 6 MTArb / MTArb-O - mit Ausnahme der Übergangsvorschrift Nr. 3 zu § 6 MTArb-O - der Stufe der gemäß § 4 be-
stimmten Entgeltgruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des TV-L bereits seit Beginn ih-
rer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hierbei ausnahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der wei-
tere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 

 
(2) § 6 Absatz 4 und Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 entsprechend. 
 
(3) 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, werden die Beschäftigten einer 

dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe zugeordnet; § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 2Der Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die betragsmäßig nächsthöhere reguläre Stufe ihrer 
Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie gemäß Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen 
Stufenaufstieg aufgrund der Beschäftigungszeit erfüllt haben. 

 
(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstufe höhergruppiert, erhalten sie in 

der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen 
Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich 
nach den Regelungen des TV-L. 2§ 17 Absatz 4 Satz 2 TV-L gilt entsprechend. 3Werden Beschäftigte während ihrer 
Verweildauer in der individuellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrigeren Ent-
geltgruppe, als sei die niedrigere Einreihung bereits im Oktober 2006 erfolgt; der weitere Stufenaufstieg richtet sich 
bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2.  

 
Protokollerklärung zu den Absätzen 2 bis 4: 
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
 

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen 

§ 8 
Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 

 
(1) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitet 

werden und 
− die am 1. November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine Höhergruppierung erforderli-

che Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, 
− bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben haben, die diesen Aufstieg ermög-

licht hätte, und 
− bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisheri-

gen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden hätten, 
sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe 
des TV-L eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 erfolgt die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Be-
schäftigten aus der Vergütungsgruppe VIII BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe VII 
BAT / BAT-O in die Entgeltgruppe 3 übergeleitet worden sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäf-
tigten aus der Vergütungsgruppe VIb BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Vc 
BAT / BAT-O in die Entgeltgruppe 6 übergeleitet worden sind. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht in den Fällen des § 4 
Absatz 2. 4Erfolgt die Höhergruppierung vor dem 1. November 2008, gilt - gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
des Satzes 2 - § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 

 
(2) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 überge-

leitet werden und 
− die am 1. November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine Höhergruppierung erforderli-

che Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, 
− in der Zeit zwischen dem 1. Dezember 2006 und dem 31. Oktober 2008 höhergruppiert wären, 
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− bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben haben, die diesen Aufstieg ermög-
licht hätte, und 

− bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisheri-
gen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden hätten, 

erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in ihrer bisherigen Entgelt-
gruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- beziehungsweise Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn 
sich ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte. 2Ein etwaiger 
Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt nicht mehr gezahlt. 3Der weitere Stufenaufstieg rich-
tet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach § 6 Absatz 1. 4§ 4 Absatz 2 bleibt unberührt. 5Zur 
Ermittlung einer neuen individuellen Zwischenstufe gemäß Satz 1 ist für Beschäftigte im Tarifgebiet Ost, die unter 
die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 fallen, das auf den Rechtsstand vom 31. Oktober 2006 festgestellte neue 
Vergleichsentgelt um den Faktor 1,081081 zu erhöhen, wenn die Neuberechnung des Vergleichsentgelts in der Zeit 
nach dem 31. Dezember 2007 zu erfolgen hat. 6Darüber hinaus ist das Vergleichsentgelt um 2,9 v. H. zu erhöhen 
und auf volle fünf Euro aufzurunden, wenn die Neuberechnung des Vergleichsentgelts für Beschäftigte im Tarifge-
biet West nach dem 31. Dezember 2007 und für Beschäftigte im Tarifgebiet Ost nach dem 30. April 2008 zu erfol-
gen hat. 

 
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 beziehungsweise 2 entsprechend für 

übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O bis spätestens mit Ablauf des 31. Oktober 2008 
wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert worden wären, obwohl die 
Hälfte der erforderlichen Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am 1. November 2006 noch nicht erfüllt ist. 

 
(4) 1Die Absätze 1 bis 3 finden auf übergeleitete Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung 

für Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT / BAT-O) richtet, und auf übergeleitete Ärztinnen und Ärzte im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Anwendung. 2Satz 1 gilt nicht für die gemäß Anlagen 5 A und 5 B in die 
Entgeltgruppen 9a bis 9d übergeleiteten Beschäftigten. 

 
(5) 1Ist bei einer Lehrkraft, die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage 1a 

zum BAT / BAT-O fällt, eine Höhergruppierung nur vom Ablauf einer Bewährungszeit und von der Bewährung ab-
hängig und ist am 1. November 2006 die Hälfte der Mindestzeitdauer für einen solchen Aufstieg erfüllt, erfolgt in den 
Fällen des Absatzes 1 unter den weiteren dort genannten Voraussetzungen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt der 
Aufstieg in die nächsthöhere Entgeltgruppe. 2Absatz 1 Satz 2 und Höhergruppierungsmöglichkeiten durch entspre-
chende Anwendung beamtenrechtlicher Regelungen bleiben unberührt. 3In den Fällen des Absatzes 2 gilt Satz 1 mit 
der Maßgabe, dass anstelle der Höhergruppierung eine Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach Absatz 2 er-
folgt. 

 
§ 9 

Vergütungsgruppenzulagen 
 
(1) Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2006 nach der Ver-

gütungsordnung zum BAT / BAT-O eine Vergütungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie 
übergeleitet werden, eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungsgruppenzulage. 

 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts 

nach dem 31. Oktober 2006 eine Vergütungsgruppenzulage ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht hät-
ten, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden hätte, eine Besitz-
standszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich nach dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage 
zu zahlen gewesen wäre, wenn diese bereits am 31. Oktober 2006 zugestanden hätte. 3Voraussetzung ist, dass  
− am 1. November 2006 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit 

nach Maßgabe des § 23b Abschnitt A BAT / BAT-O zur Hälfte erfüllt ist, 
− zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts der Vergütungs-

gruppenzulage entgegengestanden hätten und  
− bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, die zu der Vergütungsgrup-

penzulage geführt hätte. 
 
(3) 1Für aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen 

Rechts nach dem 31. Oktober 2006 im Anschluss an einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage er-
reicht hätten, gilt Folgendes: 
a) 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den Fallgruppenaufstieg am 31. Okto-

ber 2006 noch nicht erreicht haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert 
worden wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-L eingruppiert; § 8 Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungsgruppenzulage steht nicht zu. 

b) Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg am 31. Oktober 2006 bereits erfolgt, 
gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am 1. November 2006 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die 
Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg zurückgelegt sein muss. 

 
(4) 
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1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchstabe b wird so lange gezahlt, wie die anspruchsbe-
gründende Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt wird und die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppen-
zulage nach bisherigem Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den 
von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 

 
Protokollerklärungen zu § 9 Absatz 4: 
1. Unterbrechungen wegen Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit und Urlaub sind unschädlich. 
2. Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 

 
§ 10  

Fortführung vorübergehend 
übertragener höherwertiger Tätigkeit 

 
1Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2006 eine Zulage nach § 24 BAT / BAT-O zusteht, erhalten nach Überleitung in 
den TV-L eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit 
weiterhin ausüben und die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbegründende Tätigkeit 
über den 31. Oktober 2008 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem 1. November 2008 die Regelungen des TV-L 
über die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 1. November 2006 
vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 31. Oktober 2006 wegen der zeitlichen Voraussetzungen 
des § 24 Absatz 1 beziehungsweise 2 BAT / BAT-O noch keine Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt 
entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen 
des § 9 MTArb / MTArb-O entsprechend; bei Vertretung einer Arbeiterin/eines Arbeiters bemisst sich die Zulage nach 
dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Lohn nach § 9 Absatz 2 Buchstabe a MTArb / MTArb-O und dem im Oktober 
2006 ohne Zulage zustehenden Lohn. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei besonderen tarifvertraglichen Vorschriften über die vorü-
bergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend. 6Die Zulage nach Satz 1 verändert sich bei allgemei-
nen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhun-
dertsatz. 
 
Protokollerklärung zu § 10: 
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 

§ 11 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

 
(1) 1Für im Oktober 2006 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen Entgeltbestandteile des BAT / BAT-

O oder MTArb / MTArb-O in der für Oktober 2006 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für 
diese Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz 
(BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 
BKGG gezahlt würde. 2Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im öf-
fentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage ge-
währt wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat die/der Beschäftigte dem Ar-
beitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 3Unterbrechungen der Kindergeldzahlung wegen Ableistung von 
Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen 
Jahres sind unschädlich; soweit die unschädliche Unterbrechung bereits im Monat Oktober 2006 vorliegt, wird die 
Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung gewährt. 

 
Protokollerklärung zu § 11 Absatz 1 Satz 1: 
1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Oktober 2006 bei Ruhen des Arbeitsverhältnisses wegen Elternzeit, Ren-
te auf Zeit oder Ablauf der Krankenbezugsfristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage 
unschädlich. 2Bei späteren Unterbrechungen der Entgeltzahlung in den Fällen von Satz 1 wird die Besitzstandszula-
ge nach Wiederaufnahme der Beschäftigung weiter gezahlt. 3Die Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 richtet 
sich nach § 5 Absatz 6. 4Diejenigen Beschäftigten, die im Oktober 2006 nicht kindergeldberechtigt waren und des-
halb keinen kinderbezogenen Ortszuschlagsanteil erhalten haben und bis zum 31. Dezember 2006 einen Berechtig-
tenwechsel beim Kindergeld vornehmen, haben Anspruch auf die Besitzstandszulage nach Satz 1. 5Die Höhe der 
Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als hätte die/der Beschäftigte bereits im Oktober 2006 Anspruch auf Kin-
dergeld gehabt. 

 
(2) 1§ 24 Absatz 2 TV-L ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 verändert sich bei allgemeinen 

Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhun-
dertsatz. 3Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinbarung mit 
der/dem Beschäftigten abgefunden werden. 

 
Protokollerklärung zu § 11 Absatz 2: 
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 

a) zwischen dem 1. November 2006 und dem 31. Dezember 2006 geborene Kinder der übergeleiteten Beschäftig-
ten, 
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b) die Kinder von bis zum 31. Dezember 2006 in ein Arbeitsverhältnis übernommenen Auszubildenden, Schülerin-
nen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbin-
dungspflege sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich geregelten Beschäftigungsverhältnis-
sen, soweit diese Kinder vor dem 1. Januar 2007 geboren sind. 

 
§ 12  

Strukturausgleich 
 
(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte erhalten einen nicht dynamischen Struktur-

ausgleich ausschließlich in den in Anlage 3 aufgeführten Fällen zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt. 
2Maßgeblicher Stichtag für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, Lebensalterstufe, 
Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. November 2006, sofern in Anlage 3 nicht ausdrücklich etwas anderes gere-
gelt ist. 

 
(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im November 2008, sofern in Anlage 3 nicht etwas anderes bestimmt 

ist. 
 
(3) Für Beschäftigte, für die nach dem TV-L die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, gilt der jeweilige 

Bemessungssatz. 
 
(4) 1Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Absatz 2 TV-L). 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, 

deren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 bzw. vom 12. Oktober 2006 
herabgesetzt ist, entsprechend. 

 
Protokollerklärung zu § 12 Absatz 4: 
Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der/des Beschäftigten ändert 
sich der Strukturausgleich entsprechend. 

 
(5) Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf den Strukturausgleich angerech-

net. 
 
(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden. 
 
(7) Die Absätze 1 bis 6 finden auf Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Anwendung. 
 

§ 13  
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 
(1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Oktober 2006 § 71 BAT gegolten hat und die nicht in der privaten Kranken-

versicherung versichert sind, wird abweichend von § 22 Absatz 2 TV-L für die Dauer des über den 31. Oktober 2006 
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschieds-
betrages zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und 
dem Nettoentgelt (§ 22 Absatz 2 Satz 2 und 3 TV-L) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeitnehmeranteile 
zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Bei Beschäftigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, wer-
den bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu Grunde gelegt, die ihnen als Pflicht-
versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden. 
 

(2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn ihrer über 
den 31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder 
Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ihr Entgelt nach § 21 
TV-L fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. November 2006 Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit ein, werden die 
Zeiten der Entgeltfortzahlung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TV-L angerechnet. 
 

(3) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Oktober 2006 § 71 BAT gegolten hat und die in der privaten Krankenversi-
cherung versichert sind, wird anstelle des Krankengeldzuschusses nach § 22 Absatz 2 und 3 TV-L für die Dauer des 
über den 31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses das Entgelt nach § 21 TV-
L bis zur Dauer von 26 Wochen gezahlt. 2§ 22 Absatz 4 TV-L findet auf die Entgeltfortzahlung nach Satz 1 entspre-
chende Anwendung. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auf Antrag entsprechend für bisher unter § 71 BAT fallende Beschäf-
tigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und am 19. Mai 2006 (Stichtag) einen 
Anspruch auf Krankengeld erst ab der 27. Woche der Arbeitsunfähigkeit hatten; der Antrag ist bis zum 31. Dezem-
ber 2006 zu stellen. 

 
Protokollerklärung zu § 13: 
1Ansprüche aufgrund von Regelungen für die Gewährung von Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Krankheitsfall bleiben für übergeleitete Beschäftigte, die am 31. Oktober 2006 noch Anspruch auf Beihilfe haben, 
unberührt. 2Änderungen von Beihilfevorschriften für Beamte kommen zur Anwendung, soweit auf Landes- bezie-
hungsweise Bundesvorschriften Bezug genommen wird. 
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§ 14 
Beschäftigungszeit 

 
(1) Für die Dauer des über den 31. Oktober 2006 hinaus fortbestehenden Arbeitsverhältnisses werden die vor dem 

1. November 2006 nach Maßgabe der jeweiligen tarifrechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten – 
mit Ausnahme der Zeiten im Sinne der Übergangsvorschrift Nr. 3 zu § 19 BAT-O / § 6 MTArb-O – als Beschäfti-
gungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt. 

 
(2) Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 TV-L werden die bis zum 31. Oktober 2006 zurückgelegten Zeiten, die nach 

Maßgabe  
− des § 39 BAT anerkannte Dienstzeit, 
− des § 39 BAT-O beziehungsweise § 45 MTArb-O anerkannte Beschäftigungszeit, 
− des § 45 MTArb anerkannte Jubiläumszeit 
sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt. 

 
§ 15 

Urlaub 
 
(1) 1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungsurlaubs beziehungsweise von Zusatzurlaub für das Urlaubsjahr 

2006 sowie für dessen Übertragung auf das Urlaubsjahr 2007 gelten die im Oktober 2006 jeweils maßgebenden 
Vorschriften bis zum 31. Dezember 2006 fort. 2Die Regelungen des TV-L gelten für die Bemessung des Urlaubsent-
gelts. 

 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppen I und Ia, die für das 

Urlaubsjahr 2006 einen Anspruch auf 30 Arbeitstage Erholungsurlaub erworben haben, behalten bei einer Fünfta-
gewoche diesen Anspruch für die Dauer des über den 31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbestehenden 
Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubsregelungen des TV-L bei abweichender Verteilung der Arbeitszeit gelten entspre-
chend. 

 
(3) 1§ 49 Absatz 1 und 2 MTArb / MTArb-O i. V. m. dem Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende 

Arbeiten für Arbeiter der Länder gelten bis zum In-Kraft-Treten eines entsprechenden Tarifvertrags der Länder fort; 
im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 2Aus dem Geltungsbereich des MTArb übergeleiteten Beschäftigten, die am 
31. Oktober 2006 Anspruch auf einen Zusatzurlaub nach § 49 Absatz 4 MTArb haben, behalten diesen Anspruch, 
solange sie die Anspruchsvoraussetzungen in dem über den 31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbeste-
henden Arbeitsverhältnis weiterhin erfüllen. 

 
(4) 1In den Fällen des § 48a BAT / BAT-O oder § 48a MTArb / MTArb-O wird der nach der Arbeitsleistung im Kalender-

jahr 2006 zu bemessende Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2007 gewährt. 2Die nach Satz 1 zustehenden Urlaubstage 
werden auf den nach den Bestimmungen des TV-L im Kalenderjahr 2007 zustehenden Zusatzurlaub für Wechsel-
schichtarbeit und Schichtarbeit angerechnet. 3Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
§ 16  

Abgeltung 
 
1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Besitzständen, ausgenommen für Ver-
gütungsgruppenzulagen, pauschaliert beziehungsweise abgefunden werden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 3 und § 12 Absatz 6 
bleiben unberührt. 
 
Protokollerklärung zum 3. Abschnitt: 
1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Entgeltsicherung bei Leistungsminderung zurückgestellt. 
2Da damit die fristgerechte Überleitung bei Beschäftigten, die eine Zahlung nach §§ 25, 37 MTArb / MTArb-O bezie-
hungsweise § 56 BAT / BAT-O erhalten, nicht sichergestellt ist, erfolgt am 1. November 2006 eine Fortzahlung der bishe-
rigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf das Entgelt, das diesen Beschäftigten nach dem noch zu erzielenden 
künftigen Verhandlungsergebnis zusteht; § 6 Absatz 1 Sätze 2 und 3 sowie die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gelten 
entsprechend. 3Die in Satz 2 genannten Bestimmungen - einschließlich etwaiger Sonderregelungen - finden in ihrem 
jeweiligen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten einer Neuregelung weiterhin Anwendung, und zwar auch für Beschäf-
tigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4§ 55 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 BAT bleibt in seinem bisherigen Geltungsbereich 
unberührt. 5Sollte das künftige Verhandlungsergebnis geringer als bis dahin gewährte Leistungen ausfallen, ist eine 
Rückforderung ausgeschlossen. 
 
 

4. Abschnitt 
Sonstige vom TV-L abweichende 

oder ihn ergänzende Bestimmungen 
§ 17  

Eingruppierung 
 
(1) 1Die §§ 22, 23 BAT / BAT-O einschließlich der Vergütungsordnung, die §§ 1, 2 Absatz 1 und § 5 des Tarifvertrages 

über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb (TV Lohngruppen TdL) einschließlich des Lohngruppen-
verzeichnisses mit Anlagen 1 und 2 sowie die entsprechenden Regelungen für das Tarifgebiet Ost einschließlich § 2 
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Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 gelten über den 31. Oktober 2006 hinaus fort. 
2Diese Regelungen finden auf übergeleitete und ab dem 1. November 2006 neu eingestellte Beschäftigte im jeweili-
gen bisherigen Geltungsbereich nach Maßgabe dieses Tarifvertrages Anwendung. 3An die Stelle der Begriffe Vergü-
tung und Lohn tritt der Begriff Entgelt. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 

− gelten Vergütungsordnung und Lohngruppenverzeichnis nicht für ab dem 1. November 2006 in Entgeltgruppe 1 
TV-L neu eingestellte Beschäftigte, 

− gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O ab dem 1. November 2006 nicht fort; die 
Ausgestaltung entsprechender Arbeitsverhältnisse erfolgt außertariflich, 

− gilt für übergeleitete und ab dem 1. November 2006 neu eingestellte Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 die Entgeltordnung gemäß Anlage 2 TVÜ-Länder Teil C. 

 
(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 und der Eingruppierung der übergeleiteten und ab dem 

1. November 2006 neu eingestellten Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 sind alle zwischen 
dem 1. November 2006 und dem In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung stattfindenden Eingruppierungsvor-
gänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Be-
sitzstand. 2Dies gilt nicht für Aufstiege gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 3. 

 
(4) 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen Entgeltordnung erfolgen mit Wirkung 

für die Zukunft. 2Bei Rückgruppierungen, die in diesem Zusammenhang erfolgen, sind finanzielle Nachteile im Wege 
einer nicht dynamischen Besitzstandszulage auszugleichen, solange die Tätigkeit ausgeübt wird. 3Die Besitzstands-
zulage vermindert sich ein Jahr nach dem In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung bei jedem Stufenaufstieg um 
die Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen der bisherigen und der neuen Stufe; bei Neueinstellungen (§ 1 Ab-
satz 2) vermindert sich die Besitzstandszulage jeweils um den vollen Unterschiedsbetrag. 4Die Grundsätze korrigie-
render Rückgruppierung bleiben unberührt. 

 
(5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. November 2006 nicht mehr; §§ 8 und 9 blei-

ben unberührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergütungsgruppenzulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer Vergü-
tungsgruppe der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) ist eine Vergütungsgruppenzulage zuge-
ordnet, die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; bei Übertragung einer entsprechenden Tätigkeit wird 
diese bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung unter den Voraussetzungen des bisherigen Tarifrechts als 
Besitzstandszulage in der bisherigen Höhe gezahlt; § 9 Absatz 4 gilt entsprechend. 
 

(6) Eine persönliche Zulage, die sich betragsmäßig nach der entfallenen Techniker-, Meister- und Programmiererzulage 
bemisst, erhalten diejenigen Beschäftigten, denen ab dem 1. November 2006 bis zum In-Kraft-Treten einer neuen 
Entgeltordnung eine anspruchsbegründende Tätigkeit übertragen wird, soweit die Anspruchsvoraussetzungen nach 
bisherigem Tarifrecht erfüllt sind. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 6: 
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 

 
(7) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. November 2006 bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung werden die 

Vergütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) und die Lohngruppen des Lohn-
gruppenverzeichnisses gemäß Anlage 4 den Entgeltgruppen des TV-L, zugeordnet. 2Absatz 1 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 7: 
Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 4 Absatz 1 gilt entsprechend für übergeleitete und ab dem 1. November 2006 neu-
eingestellte Pflegekräfte. 
 

(8) 1Beschäftigte, die ab dem 1. November 2006 in die Entgeltgruppe 13 eingruppiert sind und die nach der Allgemei-
nen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / BAT-O) in Vergütungsgruppe IIa BAT / BAT-O mit fünf- beziehungs-
weise sechsjährigem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O eingruppiert wären, erhalten bis zum In-
Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung eine persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
Entgelt ihrer Stufe nach Entgeltgruppe 13 und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 14. 2Von Satz 1 werden 
auch Fallgruppen der Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O erfasst, deren Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Tätig-
keitsdauer voraussetzen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4Sie gelten 
nicht für Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3. 

 
(9) 1Die bisherigen Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter gelten im bisherigen Geltungsbereich fort; dies gilt 

auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 2Ist anlässlich der vorübergehenden Übertragung einer höherwer-
tigen Tätigkeit im Sinne des § 14 TV-L zusätzlich eine Tätigkeit auszuüben, für die nach bisherigem Recht ein An-
spruch auf Zahlung einer Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter besteht, erhält die/der Beschäftigte bis zum 
In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung abweichend von Satz 1 sowie von § 14 Absatz 3 TV-L anstelle der Zula-
ge nach § 14 TV-L für die Dauer der Ausübung sowohl der höherwertigen als auch der zulagenberechtigenden Tä-
tigkeit eine persönliche Zulage in Höhe von insgesamt 10 v. H. ihres/seines Tabellenentgelts. 

 
(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere tarifvertragliche Vorschriften über die Eingruppierungen entsprechend. 

 



Protokollerklärung zu § 17: 
1Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass im Falle einer neuen Entgeltordnung die bisherigen unterschiedli-
chen materiellen Wertigkeiten aus Fachhochschulabschlüssen (einschließlich Sozialpädagogen/innen und Ingenieu-
ren/innen) auf das Niveau der vereinbarten Entgeltwerte der Entgeltgruppe 9 ohne Mehrkosten (unter Berücksichtigung 
der Kosten für den Personenkreis, der nach der Übergangsphase nicht mehr in eine höhere beziehungsweise niedrigere 
Entgeltgruppe eingruppiert ist) zusammengeführt werden; die Abbildung von Heraushebungsmerkmalen oberhalb der 
Entgeltgruppe 9 bleibt davon unberührt. 2Sollte hierüber bis zum 31. Dezember 2008 keine einvernehmliche Lösung 
vereinbart werden, so erfolgt ab dem 1. Januar 2009 bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung die einheitliche 
Eingruppierung aller ab dem 1. Januar 2009 neu einzugruppierenden Beschäftigten mit Fachhochschulabschluss nach 
den jeweiligen Regeln der Entgeltgruppe 9 zu "Vb  BAT / BAT-O ohne Aufstieg nach IVb (mit und ohne FH-Abschluss)". 
 

§ 18  
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit  

nach dem 31. Oktober 2006 
 
(1) 1Wird aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleiteten Beschäftigten in der Zeit zwischen dem 1. Novem-

ber 2006 und dem 31. Oktober 2008 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend über-
tragen, findet der TV-L Anwendung. 2Ist die/der Beschäftigte in eine individuelle Zwischenstufe übergeleitet worden, 
gilt für die Bemessung der persönlichen Zulage § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 3Bei Überleitung in eine 
individuelle Endstufe gilt § 6 Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 4In den Fällen des § 6 Absatz 5 bestimmt sich die Höhe 
der Zulage nach den Vorschriften des TV-L über die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 

 
(2) Wird aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-O übergeleiteten Beschäftigten nach dem 31. Oktober 2006 

erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten 
eines Tarifvertrages über eine persönliche Zulage die bisherigen Regelungen des MTArb/MTArb-O mit der Maßga-
be entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem TV-L richtet, soweit sich aus § 17 Absatz 9 Satz 2 nichts 
anderes ergibt. 

 
(3) Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des TV-L gilt - auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Ab-

satz 2 - die Regelung des § 14 TV-L zur vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit mit der Maß-
gabe, dass sich die Voraussetzungen für die übertragene höherwertige Tätigkeit nach § 22 Absatz 2 BAT / BAT-O 
beziehungsweise den entsprechenden Regelungen für Arbeiter bestimmen. 

 
§ 19  

Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü 
 
(1) Zwischen dem 1. November 2006 und dem In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung gelten für Beschäftigte, die 

in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet oder in die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe 2 
mit Aufstieg nach 2a eingestellt werden, folgende Tabellenwerte (West). 

 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
1.503 1.670 1.730 1.810 1.865 1.906 

 
 
 
(2) 1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet werden, gelten folgende Tabellenwerte (West): 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Bei Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet werden 
und bei denen das Vergleichsentgelt im Zeitpunkt der Überleitung den Betrag von 3.300 Euro nicht erreicht, erhöht 
sich der Tabellenwert in der Stufe 5 nach fünf Jahren der Zugehörigkeit zur Stufe 5 um 200 Euro. 3Dasselbe gilt bei 
Neueinstellungen von Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz in die Stufen 1 oder 2 der Entgelt-
gruppe 13 für die Erhöhung des Tabellenwertes der Stufe 5 der Entgeltgruppe 13. 

 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 
  Nach 2 J. in 

Stufe 2 
Nach 4 J. in 
Stufe 3 

Nach 3 J. in 
Stufe 4a 

Nach 3 J. in 
Stufe 4b 

Beträge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) 
      

E 13 Ü 3.130 3.300 3.600 3.900 4.360 

(3) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O unterliegen dem TV-L. Sie werden in die Entgelt-
gruppe 15 Ü mit folgenden Tabellenwerten (West) übergeleitet:  

 
 

 

 

2Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt jeweils fünf Jahre. 3§ 6 Absatz 5 findet keine Anwendung. 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
4.275 4.750 5.200 5.500 5.570 

(4) § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-
chend. 
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§ 20 
Anwendung der Entgelttabelle auf  

Lehrkräfte 
 

(1) 1Für übergeleitete und für ab 1. November 2006 neu eingestellte Lehrkräfte, die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen 
zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O fallen, gilt die Entgelttabelle zum TV-L mit 
der Maßgabe, dass die Tabellenwerte 
− der Entgeltgruppen 5 bis 8 um 64,00 Euro und  
− der Entgeltgruppen 9 bis 13 um 72,00 Euro  
vermindert werden; die verminderten Tabellenwerte sind auch maßgebend für die Zuordnung der Lehrkräfte in die 
individuelle Zwischenstufe beziehungsweise individuelle Endstufe am 1. November 2006. 2Satz 1 gilt nicht für Lehr-
kräfte, die die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die Einstellung als Studienrat nach der Besol-
dungsgruppe A 13 BBesG erfüllen, und für übergeleitete Lehrkräfte, die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf 
Zahlung einer allgemeinen Zulage wie die unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O fallenden Angestellten haben. 

 
(2) Im Tarifgebiet West vermindern sich die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 bei jeder nach dem 1. November 2006 wirk-

sam werdenden allgemeinen Tabellenanpassung in  
− den Entgeltgruppen 5 bis 8 um 6,40 Euro und  
− den Entgeltgruppen 9 bis 13 um 7,20 Euro. 
 

(3) 1Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entsprechend. 2Im Tarifgebiet Ost findet 
der Bemessungssatz für die Entgelte auch auf die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Absatz 2 Anwen-
dung. 3Die Verminderung nach Absatz 2 erfolgt mit jeder nach dem 1. November 2006 wirksam werdenden allge-
meinen Tabellenanpassung im Tarifgebiet Ost. 

 
§ 21 

Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 und 2007 
 

(1) Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis bereits am 30. Juni 2003 bestanden hat und die bis zum 31. Oktober 2006 
für die Zuwendung der tariflichen Nachwirkung unterliegen, richtet sich die Jahressonderzahlung nach § 20 TV-L. 

 
(2) 1Für die Beschäftigten, mit denen arbeitsvertraglich vor dem 31. Oktober 2006 abweichende Vereinbarungen zur 

Zuwendung und zum Urlaubsgeld getroffen worden sind, gilt: 
a) Im Jahr 2006 richtet sich der Anspruch auf Zuwendung und Urlaubsgeld nach den am 19. Mai 2006 geltenden 

Landesregelungen. 
b) Im Jahr 2007 wird die nach den jeweiligen arbeitsvertraglichen Vereinbarungen zustehende Summe aus Zu-

wendung und Urlaubsgeld um 50 v. H. des Differenzbetrages zu der Jahressonderzahlung nach § 20 TV-L er-
höht, sofern die Jahressonderzahlung nach § 20 TV-L höher wäre. 

c) Ab dem Jahr 2008 gilt § 20 TV-L. 
 

2Der Arbeitgeber kann die Angleichungsschritte hinsichtlich des Umfangs und/oder der Zeitfolge schneller vollzie-
hen. 

 
(3) Nach dem 31. Oktober 2006 neu eingestellte Beschäftigte erhalten die Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 

und 2007 in Höhe des Betrages, der ihnen nach Absatz 2 zustehen würde, wenn das Arbeitsverhältnis am 31. Okto-
ber 2006 bestanden hätte. 
 

(4) Soweit nach den Absätzen 2 und 3 Urlaubsgeld gezahlt wird, ist dieser Teil der Jahressonderzahlung nicht zusatz-
versorgungspflichtig. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Anwendung. 
 

§ 22 
Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

 
Bezüge im Sinne des § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT / BAT-O, § 31 Absatz 2 Unterabsatz 2 MTArb / MTArb-O für 
Arbeitsleistungen bis zum 31. Oktober 2006 werden nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als 
ob das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 31. Oktober 2006 beendet worden wäre.  
 

§ 23 
Bereitschaftszeiten 

 
1Nr. 3 SR 2 r BAT / BAT-O für Hausmeister und entsprechende Tarifregelungen für Beschäftigtengruppen mit Bereit-
schaftszeiten innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit gelten fort. 2Dem § 9 TV-L widersprechende Regelungen zur 
Arbeitszeit sind bis zum 31. Dezember 2006 entsprechend anzupassen. 
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§ 24 
Nebentätigkeiten 

 
Für bis zum 31. Oktober 2006 genehmigte Nebentätigkeiten der übergeleiteten Beschäftigten gelten die bisher anzu-
wendenden Bestimmungen weiter; eine arbeitsvertragliche Neuregelung bleibt unberührt. 
 

§ 25 
Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen Geltungsbereich 
der SR 2 a, SR 2 b, SR 2 m und SR 2 o BAT / BAT-O und der SR 2a, 
SR 2b, SR 2 i und SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / MTArb-O 

 
(1) Nr. 7 SR 2 a BAT / BAT-O gilt im bisherigen Geltungsbereich für Maßnahmen, die vor dem 1. November 2006 bewil-

ligt worden sind, fort. 
 
(2) Bestehende Regelungen zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten auf die Arbeitszeit bleiben durch das In-

Kraft-Treten des TV-L unberührt. 
 
(3) Regelungen gemäß Nr. 2 SR 2 m BAT / BAT-O bleiben durch das In-Kraft-Treten des TV-L unberührt. 
 
(4) Übergeleiteten Beschäftigten, die am 31. Oktober 2006 Zulagen nach Nr. 5a und Nr. 6 Absatz 3 SR 2 o BAT / BAT-

O beziehungsweise nach Nr. 7 SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 6 SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B 
MTArb-O erhalten haben, wird diese Zulage unter den bisherigen Voraussetzungen als weiterhin widerrufliche Zula-
ge fortgezahlt. 

 
(5) 1Für die von § 1 Absatz 1 und 2 erfassten Beschäftigten gelten im bisherigen Geltungsbereich fort: 

− Nr. 8 und Nr. 10 SR 2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 7 und Nr. 11 SR 2 a der Anlage 2 Abschnitt B 
MTArb-O, 

− Nr. 6 Absatz 2, Nr. 8 und Nr. 9 SR 2 b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 7 Absatz 2, Nr. 10 und Nr. 13 SR 2 
b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O und 

− Nr. 4 SR 2 i der Anlage 2 Abschnitt B MTArb. 
 

2Sie können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geändert werden. 
 

§ 26 
Beschäftigte im Vollstreckungsdienst 

 
§ 33 Absatz 1 Buchstabe b BAT / BAT-O gilt für übergeleitete und neueingestellte Beschäftigte im Vollstreckungsdienst 
fort. 
 

§ 27 
Übergangsregelungen 

für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse 
 

Für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse gelten § 65 BAT / BAT-O, § 69 MTArb / MTArb-O und § 5 Abschnitt A der 
Ausbildungsvergütungstarifverträge weiter. 

 
§ 28 

Änderung des Beschäftigungsumfangs  
im Zuge der Arbeitszeitverlängerung 

 
(1) 1Bei Teilzeitbeschäftigten, mit denen am 31. Oktober 2006 im Arbeitsvertrag eine feste Stundenzahl vereinbart ist 

und bei denen sich am 1. November 2006 das Entgelt wegen einer anderen Relation von ermäßigter zur vollen Ar-
beitszeit vermindert, ist auf Antrag der/des Beschäftigten die Stundenzahl so aufzustocken, dass die Höhe ihres bis-
herigen regelmäßigen Brutto-Entgelts erreicht wird. 2Der Antrag ist bis zum 31. Januar 2007 zu stellen. 3Satz 1 gilt 
nicht für Beschäftigte in Altersteilzeit. 

 
(2) Die/Der Beschäftigte, die/der unter § 41 TV-L fällt, erhält das Recht auf Beibehaltung der regelmäßigen wöchentli-

chen Arbeitszeit von 38,5 Stunden (Tarifgebiet West) beziehungsweise 40 Stunden (Tarifgebiet Ost); in diesem Fall 
wird das entsprechende zeitanteilige Tabellenentgelt gezahlt. 

 
§ 29 

Arbeiterinnen und Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg 
 
(1) Der Tarifvertrag über die Einreihung der Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg in die Lohngruppen (4. Lohn-

gruppenverzeichnis Hamburg) vom 2. Mai 1991 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 15. Oktober 
1998 gilt als in Anlage 1 Teil B aufgeführter Tarifvertrag, als entsprechende Regelung im Sinne des § 4 Absatz 1 
Satz 1 und als besondere tarifvertragliche Vorschrift im Sinne des § 17 Absatz 10.  
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Anlagen 2 und 4 gelten mit folgenden Ergänzungen: 
 

Anlage 2 

E 3 –  Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 
 –  Lohngruppe 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a 

E 6 – Lohngruppe 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a (nach Einstellung in 4, Fallgruppe 1.1) 
 
Anlage 4 

E 3 –  Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 3 und 3a 

E 6 –  Lohngruppe 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a (nach Einstellung in 4, Fallgruppe 1.1) 
 
(2) Der Hamburger Monatslohntarifvertrag Nr. 28 zum MTArb, MTV Arbeiter II, BMT-G (HMTV) vom 31. Januar 2003 

gilt als in Anlage 1 Teil B aufgeführter Tarifvertrag. 
 
(3) Der Tarifvertrag über die Gewährung von Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschlägen an die Arbeiter der 

Freien und Hansestadt Hamburg vom 4. Dezember 1975 in der Fassung des 4. Änderungstarifvertrages vom 
17. Juli 1996 gilt als in Anlage 1 Teil B Nr. 12 aufgeführter Tarifvertrag. Ausgenommen von der dort genannten 
Fortgeltung sind seine Kennziffern 17, 33, 51, 57, 61 bis 66 und 70 bis 117. 

 
 

5. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschrift 

§ 30 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 31. De-

zember 2009. 
 
(3) § 21 Absätze 1 bis 4 können auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum 31. De-

zember jeden Kalenderjahres gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem 
die volle Angleichung nach § 21 Absatz 2 erreicht ist. 

 
(4) Die §§ 17 und 18 einschließlich Anlagen können ohne Einhaltung einer Frist, jedoch nur insgesamt, schriftlich ge-

kündigt werden, frühestens zum 31. Dezember 2009; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen. 
 
(5) 1Die nach § 25 Absatz 5 fortgeltenden Regelungen können - auch einzeln - von jeder Tarifvertragspartei auf landes-

bezirklicher Ebene mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. 
2Die Nachwirkung (§ 4 Absatz 5 Tarifvertragsgesetz) wird nicht ausgeschlossen. 

 
 
Berlin, den 12. Oktober 2006 
 

 
Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder: 

Der Vorsitzende des Vorstandes 
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Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A 

– Ersetzte Tarifverträge – 
 

1. Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961, zuletzt geändert durch den 78. Tarifvertrag zur Ände-
rung des Bundes-Angestelltentarifvertrages vom 31. Januar 2003. 

 
2. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – (BAT-O) vom 10. Dezember 1990, zu-

letzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 13 vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Ta-
rifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – (BAT-O). 

 
3. Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder (MTArb) vom 6. Dezember 1995, zu-

letzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 31. Januar 2003 zum Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen 
und Arbeiter des Bundes und der Länder (MTArb). 

 
4. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter an den MTArb – (MTArb-O) vom 10. Dezember 1990, zuletzt 

geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 11 vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarif-
rechts für Arbeiter an den MTArb – (MTArb-O). 

 
Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 

– Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen – 
Vorbemerkungen: 
 

1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der Tarifvertragsparteien zu Anla-
ge 1 TVÜ-Länder Teil B abgeschlossen sind, ersetzt die Neufassung diese Anlage. 

 
2. Soweit einzelne Tarifvertragsregelungen vorübergehend fortgelten, erstreckt sich die Fortgeltung auch auf Be-

schäftigte i. S. d. § 1 Abs. 2 TVÜ-Länder. 
 

1. Tarifvertrag zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 1961 
2. Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich der Länder vom 31. Januar 2003 
3. Vergütungstarifvertrag Nr. 7 zum BAT-O für den Bereich der Länder vom 31. Januar 2003, 

mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten Anlage B – 
nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 zu § 17 Abs. 7 TVÜ-Länder - 
fortgilt 

4. Monatslohntarifvertrag Nr. 5 zum MTArb vom 31. Januar 2003 
5. Monatslohntarifvertrag Nr. 7 zum MTArb-O vom 31. Januar 2003, 

mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten Anlage B – 
nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 zu § 17 Abs. 7 TVÜ-Länder – 
fortgilt 

6. Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb (TV Lohngruppen-TdL) vom 11. Juli 1966 
7. Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb-O (TV Lohngruppen-O-TdL) vom 8. Mai 

1991 
8. Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der Länder vom 17. Dezember 

1959 
9. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 17. Mai 1982, 

mit Ausnahme der §§ 5, 6 ,7 bis 10, die bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung fortgelten 
10. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (TV Zulagen Ang-O) (Länder) vom 8. Mai 1991, mit Ausnahme 

 des Eingangssatzes des § 1 Abs. 1, 
 des § 1 Abs. 1 Nr. 1, 1. Halbsatz entsprechend Nr. 11, 
 des § 1 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend Nr. 9 und 
 des § 1 Abs. 1 Nr. 6 

11. Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT vom 11. Januar 1962  
– Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge 
   gemäß § 19 TV-L 

12. Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) vom 9. Oktober 1963 
– Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge 
   gemäß § 19 TV-L 

13. Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb-O für Arbeiter der Länder (TVZ zum MTArb-O-TdL) 
vom 8. Mai 1991 
– Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge 
   gemäß § 19 TV-L 

14. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17. Dezember 1970 
15. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte (TV VL Ang-O) vom 8. Mai 1991 
16. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (Länder) vom 17. Dezember 1970 
17. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (TV VL Arb-O) vom 8. Mai 1991 
18. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 
19. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom 10. Dezember 1990 
20. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter des Bundes und der Länder vom 12. Oktober 1973  
21. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) vom 10. Dezember 1990 
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22. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. März 1977 
23. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte (TV Urlaubsgeld Ang-O) vom 10. Dezember 1990 
24. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977 
25. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom 10. Dezember 1990 
26. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 
27. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Mantel-TV AiP-O) vom 

5. März 1991 
28. Entgelttarifvertrag Nr. 12 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 31. Januar 2003 
29. Entgelttarifvertrag Nr. 7 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Ost) vom 31. Januar 2003 
30. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 
31. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 
32. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV Zuwendung AiP-O) vom 5. März 1991 
33. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 
34. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV Urlaubsgeld AiP-O) vom 5. März 1991 
35. Tarifvertrag über die Erhöhung der Löhne und Gehälter für Beschäftigte im öffentlichen Dienst vom 4. Septem-

ber 1990 
36. Vereinbarung über die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst vom 17. Juli 1996 
37. Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kom-

munaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-TV) vom  4. November 1966 
38. Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Saarlandes und der Mitglieder des Kommunalen Arbeit-

geberverbandes Saar e.V. (VersTV-Saar) vom 15. November 1966 
39. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Landesbehörden (Ost) vom 12. November 1991 
40. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Landes Baden-Württemberg 
41. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes Baden-Württemberg 
42. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Landes Bremen 
43. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes Bremen 
44. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Landes Hamburg 
45. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes Hamburg 
46. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Landes Niedersachsen 
47. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes Niedersachsen 
48. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge des Landes Rheinland-

Pfalz 
49. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge des Saarlandes 
50. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Landes Schleswig-Holstein 
51. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes Schleswig-Holstein 

 
 

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C 
– Fortgeltende Tarifverträge – 

 
Vorbemerkung: 
 
1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der Tarifvertragsparteien zu Anlage 

1 TVÜ-Länder Teil C abgeschlossen sind, ersetzt die Neufassung diese Anlage. 
 
2. Die in dieser Anlage aufgeführten Tarifverträge sind in der jeweils geltenden Fassung zitiert. 

 
1. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Angestellte (RatSchTV Ang) vom 9. Januar 1987 
2. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Arbeiter des Bundes und der Länder (RatSchTV Arb) vom 

9. Januar 1987 
3. Tarifvertrag zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992  
4. Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 
5. Tarifvertrag zur Regelung des Übergangs in den Ruhestand für Angestellte im Flugverkehrskontrolldienst durch 

Altersteilzeitarbeit vom 26. März 1999 
6. Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Al-

tersversorgung – ATV) vom 1. März 2002   
7. Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Waldarbeiter der Länder und Gemeinden sowie der Arbei-

ter in den landwirtschaftlichen Betrieben und in den Weinbaubetrieben der Länder (Tarifvertrag Altersversorgung- 
Wald – ATV-W) vom 18. November 2002  

8. Tarifvertrag über den Geltungsbereich der für den öffentlichen Dienst in der Bundesrepublik Deutschland beste-
henden Tarifverträge vom 1. August 1990 

9. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Landesbehörden vom 
4. November 1971 

10. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Landesbehörden vom 
4. November 1971 

11. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei den Sicherheitsdiensten der Länder vom 9. Februar 1978 

12. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder vom 9. Februar 1978 
13. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder (Ost) vom 8. Mai 1991 
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14. Tarifvertrag über Zulagen für Arbeiter bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten vom 
27. November 1975 

15. Tarifvertrag über Zulagen für Arbeiter bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten der 
Länder (Ost) vom 8. Mai 1991 

16. Tarifvertrag über die Ausführung von Arbeiten im Gedingeverfahren im Bereich der SR 2 b des Abschnitts B der 
Anlage 2 MTArb (Gedingerichtlinien) vom 15. Mai1962 

17. Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom 16. März 1974 
18. Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Arbeiter vom 16. März 1974 
19. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeit-

nehmer des Landes Baden-Württemberg (TV-Mun-BW) vom 24. Februar 1972 
20. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeit-

nehmer der Behörde für Inneres – Feuerwehr – der Freien und Hansestadt Hamburg (TV-Mun-Hmb) vom 
24. Juni 1974 

21. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeit-
nehmer des Landes Niedersachsen (TV-Mun-Nds) vom 5. März 1991 

22. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der mit der Räumung der Kampfmittel beschäftigten Angestell-
ten des Landes Nordrhein-Westfalen (TV Ang-Mun-NW) vom 11. September 1979 

23. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der mit der Räumung der Kampfmittel beschäftigten Arbeiter 
des Landes Nordrhein-Westfalen (TV Arb-Mun-NW) vom 11. September 1979 

24. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeit-
nehmer des Landes Rheinland-Pfalz (TV-Mun-RP) vom 24. Februar 1972 

25. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeit-
nehmer des Saarlandes (TV-Mun-Saar) vom 1. März 1996 

26. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeit-
nehmer des Landes Schleswig-Holstein (TV-Mun-SH) vom 24. Februar 1972 

27. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeit-
nehmer (Ost) - TV-Mun-O vom 14. Dezember 1993 

28. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen über das ständig beschäftigte Abendpersonal an Thea-
tern und Bühnen vom 25. Juni 1991 

29. Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über die Theaterbetriebszulage für Angestellte (Ost) 
30. Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über den Theaterbetriebszuschlag für Arbeiter (Ost) 

 
Ferner gelten bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung diejenigen Tarifregelungen fort, die Eingruppierungs-
regelungen enthalten. 
 

Anlage 2 TVÜ-Länder 
 

Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 
für am 31. Oktober 2006 / 1. November 2006 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung (Länder) 

 
Teil A 

Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 
und der Ärztinnen und Ärzte im Sinne des Teils C 

 
Engelt- 
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15Ü I  Keine 

15 
Keine Stufe 6  
Ia  
Ia nach Aufstieg aus Ib  
Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia  

Keine 

14 

Keine Stufe 6  
Ib ohne Aufstieg nach Ia 
Ib nach Aufstieg aus IIa  
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 5 
oder 6 Jahren 

Keine 

13Ü 
Keine Stufe 6 
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 11 
oder 15 Jahren 

Keine 

13 Keine Stufe 6  
IIa ohne Aufstieg nach Ib Keine 

12 
Keine Stufe 6  
IIa nach Aufstieg aus III  
III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 

Keine 

11 
Keine Stufe 6  
III ohne Aufstieg nach IIa 
III nach Aufstieg aus IVa  
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 

Keine 
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10 

Keine Stufe 6  
IVa ohne Aufstieg nach III 
IVa nach Aufstieg aus IVb  
IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 
Va in den ersten sechs Monaten der Berufsaus-
übung, wenn danach IVb mit Aufstieg nach IVa 
(Zuordnung zu Stufe 1) 

Keine 

9 
 

IVb ohne Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 
IVb nach Aufstieg aus Va ohne weiteren Aufstieg 
nach IVa (keine Stufe 6) 
IVb nach Aufstieg aus Vb (keine Stufe 6) 
Va mit ausstehendem Aufstieg nach IVb ohne 
weiteren Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 
Va ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jah-
ren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufen 5 und 6) 
Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb (keine 
Stufe 6) 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jah-
ren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in der Stufe 
3, keine Stufen 5 und 6) 
Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 Jahren 
in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 

9 
(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 
und 6) 

8 
Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 
Vc ohne Aufstieg nach Vb 
Vc nach Aufstieg aus VIb  

8a 
8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a 
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8a 

7 Keine 

7a 
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a 
7 nach Aufstieg aus 6  
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a 

6 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc  
VIb ohne Aufstieg nach Vc 
VIb nach Aufstieg aus VII  
 
 

6a 
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a 
6 nach Aufstieg aus 5  
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a 

5 
VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb 
VII ohne Aufstieg nach VIb 
VII nach Aufstieg aus VIII  

5a 
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a 
5 nach Aufstieg aus 4  
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a 

4 Keine 

4a 
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a 
4 nach Aufstieg aus 3  
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a 

3 

Keine Stufe 6 
 
 
 
VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII 
VIII ohne Aufstieg nach VII 
VIII nach Aufstieg aus IXb 

3a  
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 
3 nach Aufstieg aus 2 und 2a mit ausstehendem 
Aufstieg nach 3a 
3 nach Aufstieg aus 2a mit ausstehendem Aufstieg 
nach 3a 
3 nach Aufstieg aus 2 und 2a (keine Stufe 6) 
2a nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 3 und 3a 
2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a  
2a nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 3 (keine 
Stufe 6) 
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a, 3 und 3a 
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a und 3 (keine 
Stufe 6) 

2Ü Keine 

2a 
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a 
2 nach Aufstieg aus 1  
1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2a 

2 

IXa 
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach VIII  
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach IXa  
IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) 
X (keine Stufe 6) 

1a (keine Stufe 6) 
1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1a (keine 
Stufe 6) 

1 Keine Keine 
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Teil B 
Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen 

Vergütungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt 
 

Entgelt- 
gruppe 

Überleitung Lehrkräfte 
"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Überleitung Lehrkräfte 
"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 
15 Ü I  – 
15 Ia  – 
14 Ib  Ib nach Aufstieg aus IIa 

13 IIa IIa ohne Aufstieg nach Ib 
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib 

12 – 

IIa nach Aufstieg aus III 
IIa nach Aufstieg aus Iib 
III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 
IIb mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 

11 III  

IIb ohne Aufstieg nach IIa 
III ohne Aufstieg nach IIa 
III nach Aufstieg aus Iva 
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 

10 IVa 
IV a ohne Aufstieg nach III 
IV a nach Aufstieg aus Ivb 
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 

9 

IVb  
Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 
9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 
 

IVb ohne Aufstieg nach Iva 
IVb nach Aufstieg aus Vb 
Vb mit ausstehendem Aufstieg nach Ivb 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren 
in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufe 5) 
Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 Jahren in 
Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufe 5) 
V b nach Aufstieg aus VI b (Stufe 3 nach 5 Jahren 
in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufe 5) 

8 
Vc  Vc ohne Aufstieg 

Vc nach Aufstieg aus Vib 
Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 

7 – – 

6 
– VIb ohne Aufstieg 

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc 
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 

 
 

Anlage 3 
Strukturausgleiche für Angestellte 

 
Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT / BAT-O bemisst, erhalten den entsprechenden 
Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs für Verheiratete. 
 
Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 1. November 2008. Die Angabe "nach 
… Jahren" bedeutet, dass die Zahlung nach den genannten Jahren ab dem In-Kraft-Treten des TV-L beginnt; so wird 
z. B. bei dem Merkmal "nach 4 Jahren" der Zahlungsbeginn auf den 1. November 2010 festgelegt, wobei die Auszahlung 
eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen erfolgt. Die Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; 
dabei bedeutet "dauerhaft" die Zahlung während der Zeit des Arbeitsverhältnisses. 
 
Ist die Zahlung "für" eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf diesen Zeitraum begrenzt (z. B. "für 5 
Jahre" bedeutet Beginn der Zahlung im November 2008 und Ende der Zahlung mit Ablauf Oktober 2013). Eine Ausnah-
me besteht dann, wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen Entgeltgrup-
pe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich bis zum nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese 
Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der Stufenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgeleg-
ten Dauer. 
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A. 
Angestellte (einschl. Lehrkräfte), mit Ausnahme des Pflegepersonals 

im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 
 

Orts- 
Zuschlag 

Stufe 
1, 2 Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 

bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-
Treten TVÜ 

Lebensalters-   
stufe 

Höhe Aus- 
gleichsbetrag Dauer 

2 X IXb nach 
2 Jahren OZ 2 23 40 € für 4 Jahre 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren  OZ 2 29 30 € dauerhaft 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 31 30 € dauerhaft 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 33 30 € dauerhaft 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 35 20 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 25 35 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 29 35 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 39 50 € dauerhaft 
8 Vc ohne OZ 2 37 40 € dauerhaft 
8 Vc ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 
9 Vb  ohne OZ 1 29 60 € für 12 Jahre 

9 Vb ohne OZ 1 31 60 € nach 4 Jahren für 
7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 27 90 € nach 4 Jahren für 
7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre 

9 Vb ohne OZ 2 35 20 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

9 Vb ohne OZ 2 37 40 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 
9 Vb  ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft 

9 Vb IVb nach  
6 Jahren OZ 1 29 50 € für 3 Jahre 

9 Vb 
IVb nach 
2, 3, 4, 6  
Jahren 

OZ 1 35 60 € für 4 Jahre 

9 
Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren 

OZ 2 31 50 € für 4 Jahre 

9 Vb 
IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren 

OZ 2 37 60 € dauerhaft 

9 Vb 
IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren 

OZ 2 39 60 € dauerhaft 

9 Vb 
IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren 

OZ 2 41 60 € dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe 
1, 2 Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 

bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-
Treten TVÜ 

Lebensalters-   
stufe 

Höhe Aus- 
gleichsbetrag Dauer 

 

9 IVb ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre 
9 IVb ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft 
9 IVb ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 
9 IVb ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

10 IVb IVa nach 2, 
4, 6 Jahren OZ 1 35 40 € für 4 Jahre 

10 IVb IVa nach 2, 
4, 6 Jahren OZ 1 41 30 € dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2, 
4, 6 Jahren OZ 1 43 30 € dauerhaft 

10 IVb IVa nach  
6 Jahren OZ 2 29 70 € für 7 Jahre 

10 IVb IVa nach 2,  
 4, 6 Jahren OZ 2 37 60 € nach 4 Jahren 

dauerhaft 

10 IVb IVa nach 2,  
 4, 6 Jahren OZ 2 39 60 € dauerhaft 

10 IVb IVa nach 2,  
 4, 6 Jahren  OZ 2 41 85 € dauerhaft 

10 IVb IVa nach 2,  
 4, 6 Jahren OZ 2 43 60 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre 
10 IVa ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 37 60 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

11 IVa III nach 4, 
6, 8 Jahren OZ 1 41 40 € dauerhaft 

11 IVa III nach 4, 
6, 8 Jahren OZ 1 43 40 € dauerhaft 

11 IVa III nach 4, 
6, 8 Jahren OZ 2 37 70 € nach 4 Jahren 

dauerhaft 

11 Iva III nach 4, 
6, 8 Jahren OZ 2 39 70 € dauerhaft 

11 Iva III nach 4, 
6, 8 Jahren OZ 2 41 85 € dauerhaft 

11 Iva III nach 4, 
6, 8 Jahren OZ 2 43 70 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 41 40 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 43 40 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 37 70 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft 
11 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 
11 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft 

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 1 33 95 € für 5 Jahre 

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 1 35 95 € für 4 Jahre 

12 III IIa nach 
10 Jahren OZ 1 39 50 € nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III IIa nach  
10 Jahren OZ 1 41 50 € dauerhaft 

12 III IIa nach  
10 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft 

12 III IIa nach  
10 Jahren OZ 2 33 100 € für 4 Jahre 

12 III IIa nach  
10 Jahren OZ 2 37 100 € nach 4 Jahren 

dauerhaft 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe 
1, 2 Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 

bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-
Treten TVÜ 

Lebensalters-   
stufe 

Höhe Aus- 
gleichsbetrag Dauer 

 

12 III IIa nach  
10 Jahren OZ 2 39 100 € dauerhaft 

12 III IIa nach  
10 Jahren OZ 2 41 100 € dauerhaft 

12 III IIa nach  
10 Jahren OZ 2 43 85 € dauerhaft 

12 III IIa nach  
8 Jahren OZ 1 35 95 € für 4 Jahre 

12 III IIa nach  
8 Jahren OZ 1 39 50 € nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III IIa nach  
8 Jahren OZ 1 41 50 € dauerhaft 

12 III IIa nach  
8 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft 

12 III IIa nach  
8 Jahren OZ 2 31 100 € für 5 Jahre 

12 III IIa nach  
8 Jahren OZ 2 33 100 € für 4 Jahre 

12 III IIa nach  
8 Jahren OZ 2 37 100 € nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III IIa nach  
8 Jahren OZ 2 39 100 € dauerhaft 

12 III IIa nach  
8 Jahren OZ 2 41 100 € dauerhaft 

12 III IIa nach  
8 Jahren OZ 2 43 85 € dauerhaft 

12 III IIa nach  
5 Jahren OZ 1 29 100 € für 3 Jahre 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 1 35 95 € für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 1 39 50 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 1 41 50 € dauerhaft 

12 III 
IIa nach 

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 1 43 50 € dauerhaft 

12 III 
IIa nach 

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 33 100 € für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach 

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 37 100 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 39 100 € dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 41 100 €  
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 43 85 €  
dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 39 60 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 
13 IIa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 1 27 20 € nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe 
1, 2 Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 

bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-
Treten TVÜ 

Lebensalters-   
stufe 

Höhe Aus- 
gleichsbetrag Dauer 

 

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 1 29 20 € nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 1 29 130 € nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa Ib nach  
15 Jahren OZ 1 39 80 € dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach  
15 Jahren OZ 1 41 80 €  

dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach  
15 Jahren OZ 1 43 80 € dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach  
15 Jahren OZ 1 45 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach 
15 Jahren OZ 2 27 100 € nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa Ib nach  
15 Jahren OZ 2 37 110 € dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach  
15 Jahren OZ 2 39 110 € dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach  
15 Jahren OZ 2 41 110 € dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach  
15 Jahren OZ 2 43 110 € dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach  
15 Jahren OZ 2 45 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 27 20 € nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 29 20 € nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 29 130 € nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
 

13 Ü IIa Ib nach  
11 Jahren OZ 1 33 60 € nach 4 Jahren für 

4 Jahre 
 

13 Ü IIa Ib nach  
11 Jahren OZ 1 35 50 € für 5 Jahre 

 
 

13 Ü IIa Ib nach  
11 Jahren OZ 1 37 110 € nach 2 Jahren 

für 3 Jahre 
 

13 Ü IIa Ib nach  
11 Jahren OZ 1 41 80 € nach 4 Jahren 

dauerhaft 
 

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 1 43 80 € dauerhaft 

 
13 Ü IIa Ib nach  

11 Jahren OZ 1 45 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa Ib nach 
11 Jahren OZ 2 27 100 € nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
 

13 Ü IIa Ib nach  
11 Jahren OZ 2 35 165 € nach 3 Jahren für 

2 Jahre 
 

13 Ü IIa Ib nach  
11 Jahren OZ 2 37 110 € dauerhaft 

 
13 Ü IIa Ib nach  

11 Jahren OZ 2 39 110 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

 
13 Ü IIa Ib nach  

11 Jahren OZ 2 41 110 € dauerhaft 

 
13 Ü IIa Ib nach  

11 Jahren OZ 2 43 110 € dauerhaft 

 
13 Ü IIa Ib nach  

11 Jahren OZ 2 45 60 € dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 1 31 100 € für 3 Jahre 

14 IIa 
Ib nach 

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 1 35 100 € für 4 Jahre 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe 
1, 2 Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 

bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-
Treten TVÜ 

Lebensalters-   
stufe 

Höhe Aus- 
gleichsbetrag Dauer 

 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 1 41 80 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 1 43 80 € dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach 

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 1 45 60 € dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 31 110 € für 7 Jahre 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 33 50 € für 4 Jahre 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 39 110 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 41 110 € dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach 

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 43 110 € dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jah-
ren 

OZ 2 45 60 € dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 1 41 80 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 2 39 110 € nach 4 Jahren 
dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 
15 Ia ohne OZ 1 43 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 1 45 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 2 37 110 € für 4 Jahre 
15 Ia ohne OZ 2 41 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft 

15 Ib Ia nach  
8 Jahren OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 

15 Ib Ia nach  
8 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft 

15 Ib Ia nach  
8 Jahren OZ 1 45 50 € dauerhaft 

15 Ib Ia nach  
8 Jahren OZ 2 37 110 € für 4 Jahre 

15 Ib Ia nach  
8 Jahren OZ 2 41 50 € dauerhaft 

15 Ib Ia nach  
8 Jahren OZ 2 43 50 € dauerhaft 

15 Ib Ia nach  
8 Jahren OZ 2 45 50 € dauerhaft 

15 Ib Ia nach  
4 Jahren OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe 
1, 2 Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 

bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-
Treten TVÜ 

Lebensalters-   
stufe 

Höhe Aus- 
gleichsbetrag Dauer 

 

15 Ib Ia nach  
4 Jahren OZ 1 43 50 € dauerhaft 

15 Ib Ia nach  
4 Jahren OZ 1 45 50 € dauerhaft 

15 Ib Ia nach  
4 Jahren OZ 2 37 110 €  

für 4 Jahre 

15 Ib Ia nach  
4 Jahren OZ 2 41 50 € dauerhaft 

15 Ib Ia nach  
4 Jahren OZ 2 43 50 € dauerhaft 

15 Ib Ia nach  
4 Jahren OZ 2 45 50 € dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft 
15 Ü I ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft 
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B. 
Pflegepersonal im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 

 
(Liste ist noch nicht erstellt) 
 

Anlage 4 
 

Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 
für ab dem 1. November  2006 stattfindende Eingruppierungsvorgänge (Länder) 

 
Teil A 

Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 
 

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 
keine Stufe 6 
Ia 
Ib mit Aufstieg nach Ia 

– 

14 keine Stufe 6 
Ib ohne Aufstieg nach Ia – 

13 
 

keine Stufe 6 
Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulausbildung voraussetzen 
(IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib) [ggf. Zulage nach § 
17 Abs. 8 TVÜ] und weitere Beschäftigte, die nach der 
Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O unmittelbar in II a 
eingruppiert sind. 

 
– 

12 keine Stufe 6 
III mit Aufstieg nach IIa – 

11 
keine Stufe 6 
III ohne Aufstieg nach IIa 
IVa mit Aufstieg nach III 

– 

10 

keine Stufe 6 
IVa ohne Aufstieg nach III 
IVb mit Aufstieg nach IVa 
Va in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, 
wenn danach IVb mit Aufstieg nach IVa 

– 

9 

IVb ohne Aufstieg nach IVa, (keine Stufe 6) 
Va mit Aufstieg nach IVb ohne weiteren Aufstieg nach 
IVa, (keine Stufe 6) 
Va ohne Aufstieg nach IVb, (Stufe 3 nach 5 Jahren in 
Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 
und 6) 
Vb mit Aufstieg nach IVb (keine Stufe 6) 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren in 
Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 
und 6) 

9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 

8 Vc mit Aufstieg nach Vb 
Vc ohne Aufstieg nach Vb 

8 mit Aufstieg nach 8a 
7 mit Aufstieg nach 8 und 8a 

7 Keine 7 mit Aufstieg nach 7a 
6 mit Aufstieg nach 7 und 7a 

6 VIb mit Aufstieg nach Vc 
VIb ohne Aufstieg nach Vc 

6 mit Aufstieg nach 6a 
5 mit Aufstieg nach 6 und 6a 

5 VII mit Aufstieg nach VIb 
VII ohne Aufstieg nach VIb 

5 mit Aufstieg nach 5a 
4 mit Aufstieg nach 5 und 5a 

4 Keine 4 mit Aufstieg nach 4a 
3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 

3 
Keine Stufe 6 
VIII mit Aufstieg nach VII 
VIII ohne Aufstieg nach VII 

3 mit Aufstieg nach 3a 
2a mit Aufstieg nach 3 und 3a 
2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a 
2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine Stufe 6) 

2 Ü Keine 2 mit Aufstieg nach 2a 
1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 

2 
IXb mit Aufstieg nach VIII 
IXb mit Aufstieg nach IXa  
X mit Aufstieg nach IXb (keine Stufe 6) 

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) 
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

1 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 
− Essens- und Getränkeausgeber/innen 
− Garderobenpersonal 
− Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich 
− Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks 
− Wärter/innen von Bedürfnisanstalten 
− Servierer/innen 
− Hausarbeiter/innen 
− Hausgehilfe/Hausgehilfin 
− Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 
Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden. 
Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuordnungen zu Vergütungs-
/Lohngruppen. 

 
 
 
 

Teil B 
 

Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen  
die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt 

 

Entgelt- 
gruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 
"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 
"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 
15 Ia – 
14 Ib  – 
13 IIa IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib 

12 – III mit Aufstieg nach IIa 
IIb mit Aufstieg nach IIa 

11 
III  IIb ohne Aufstieg nach IIa 

III ohne Aufstieg nach IIa 
IVa mit Aufstieg nach III 

10 IVa 
 

IVa ohne Aufstieg nach III 
IVb mit Aufstieg nach IVa 

 
9 

IVb  
Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 

IVb ohne Aufstieg nach IVa 
Vb mit Aufstieg nach IVb 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren 
in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufe 5) 

 
8 

Vc Vc ohne Aufstieg 
Vc mit Aufstieg nach Vb 

7 – – 

6 
– VIb ohne Aufstieg 

VIb mit Aufstieg nach Vc 
VIb mit Aufstieg nach Vb 
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Anlage 5 A TVÜ-Länder 1)

 

KR–Anwendungstabelle (West) 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 
Werte aus 
Entgelt-

gruppe allg. 
Tabelle 

Entgelt-
gruppe 

KR 

Zuordnungen 
Vergütungs-
gruppen KR / 
KR–Verläufe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12 12a XII mit Aufstieg 
nach XIII – – 3.200 

3.550      
nach 2 J. 

St. 3 

4.000      
nach 3 J. 

St. 4 
– 

EG 11 11 b XI mit Aufstieg 
XII – –  3.200 3.635 – 

EG 11 11 a X mit Aufstieg 
nach XI  – – 2.900 

3.200      
nach 2 J. 

St. 3 

3.635      
nach 5 J. 

St. 4 
– 

EG 10 10a IX mit Aufstieg 
nach  X  – – 2.800 

3.000      
nach 2 J. 

St. 3 

3.380      
nach 3 J. 

St. 4 
– 

9d VIII mit Auf-
stieg nach IX  – – 2.730 

2.980      
nach 4 J. 

St. 3 

3.180      
nach 2 J. 

St. 4 
– 

9c VII mit Aufstieg 
nach VIII – – 2.650 

2.840      
nach 5 J. 

St. 3 

3.020      
nach 5 J. 

St. 4 
– 

VI mit Aufstieg 
nach VII  – – 2.410 

2.730      
nach 5 J. 

St. 3 

2.840      
nach 5 J. 

St. 4 
– 

9b 
VII ohne Auf-

stieg       

EG 9, EG 
9b 

9a VI ohne Auf-
stieg – – 2.410 

2.495      
nach 5 J. 

St. 3 

2.650      
nach 5 J. 

St. 4 
– 

Va mit Aufstieg 
nach VI  – 

V mit Aufstieg 
nach Va und 

VI 
 EG 7, EG 8, 

EG 9b 8a 

V mit Aufstieg 
nach VI  2.000 

2.130 2.240 2.330 2.495 2.650 

V mit Aufstieg 
nach Va – 

IV mit Aufstieg 
nach V und Va 

2.533 
 
 EG 7, EG 8 7a 

IV mit Aufstieg 
nach V 

1.850 
2.000 2.130 2.330 2.430 

– 

EG 4, EG 6 II mit Aufstieg 
nach III und IV 

 
4a 

III mit Aufstieg 
nach IV 

1.652 1.780 1.900 2.155 2.220 2.340 

EG 3, EG 4 3a  I mit Aufstieg 
nach II  1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 2.081 

 
 
 
 

                                                 
1) Auf den Abdruck der Anlage 5 B, KR-Anwendungstabelle Ost (92,5% Stand 1. November 2006), wird an dieser Stelle verzichtet 
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Niederschriftserklärungen zum TVÜ-Länder: 

 
1. Zu § 1: 
Für den Fall des Wiedereintritts eines Landes in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) verpflichtet sich die TdL 
zur Aufnahme von Tarifverhandlungen über die Überleitung in den TV-L. 
 
2. Zu § 2 Absatz 1: 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der TV-L und der TVÜ-Länder das bisherige Tarifrecht auch dann er-
setzen, wenn arbeitsvertragliche Bezugnahmen nicht ausdrücklich den Fall der ersetzenden Regelung beinhalten. 
 
3. Zu § 2 Absatz 4: 
Mit Abschluss der Verhandlungen über die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B heben die Tarifvertragsparteien § 2 Absatz 4 
auf. 
 
4. Zu § 8 Absatz 2: 
Die Neuberechnung des Vergleichsentgelts führt nicht zu einem Wechsel der Entgeltgruppe. 
 
5. Zu § 8 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 2 sowie § 9 Absatz 2 bis 4: 
Eine missbräuchliche Entziehung der Tätigkeit mit dem ausschließlichen Ziel, eine Höhergruppierung bzw. eine Besitz-
standszulage zu verhindern, ist nicht zulässig. 
 
6. Zu § 10: 
Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall 
der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist.  

 
7. Zu § 12: 
1Die Tarifvertragsparteien erkennen an, dass die Strukturausgleiche in einem Zusammenhang mit einer zukünftigen 
Entgeltordnung stehen. 2Die Tarifvertragsparteien werden nach einer Vereinbarung einer neuen Entgeltordnung zum TV-
L prüfen, ob und in welchem Umfang sie neben den bereits verbindlich vereinbarten Fällen, in denen Strukturausgleichs-
beträge festgelegt sind, für einen Zeitraum bis längstens Ende 2015 in weiteren Fällen Regelungen, die auch in der 
Begrenzung der Zuwächse aus Strukturausgleichen bestehen können, vornehmen müssen. 3Sollten zusätzliche Struk-
turausgleiche vereinbart werden, sind die sich daraus ergebenden Kostenwirkungen in der Entgeltrunde 2009 zu berück-
sichtigen. 
 
8. Zu § 17 Absatz 8: 
Mit dieser Regelung ist keine Entscheidung über Zuordnung und Fortbestand/Besitzstand der Zulage im Rahmen einer 
neuen Entgeltordnung verbunden. 
 
9. Zu § 30 Absatz 1: 
1Im Hinblick auf die notwendigen personalwirtschaftlichen, organisatorischen und technischen Vorarbeiten für die Über-
leitung der vorhandenen Beschäftigten in den TV-L sehen die Tarifvertragsparteien die Problematik einer fristgerechten 
Umsetzung der neuen Tarifregelungen zum 1. November 2006. 2Sie bitten die personalverwaltenden und bezügezah-
lenden Stellen, im Interesse der Beschäftigten gleichwohl eine terminnahe Überleitung zu ermöglichen und die Zwi-
schenzeit mit zu verrechnenden Abschlagszahlungen zu überbrücken.  
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Tarifvertrag 

über die Arbeitsbedingungen 
der Personenkraftwagenfahrer der Länder 

(Pkw-Fahrer-TV-L) 
 

vom 12. Oktober 2006 
 

Zwischen 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits, 
 

und 
…… 

andererseits, 
 
wird Folgendes vereinbart: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für die unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fallenden Per-

sonenkraftwagenfahrer und Personenkraftwagenfahrerinnen (Fahrer/Fahrerinnen) der Länder. 
 
(2) Er gilt nicht für Fahrer und Fahrerinnen, die nicht oder nur gelegentlich über die regelmäßige Arbeitszeit (§ 6 Ab-

satz 1 TV-L) hinaus beschäftigt werden. 
 
Protokollerklärungen zu § 1: 
1. 1Personenkraftwagenfahrer und Personenkraftwagenfahrerinnen sind die ständig eingeteilten Fahrer und Fahrerin-

nen von Kraftfahrzeugen, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als neun Personen 
einschließlich Fahrer/Fahrerin geeignet und bestimmt sind. 2Zu den Personenkraftwagenfahrern/Personen-
kraftwagenfahrerinnen gehören ferner die ständig eingeteilten Fahrer/Fahrerinnen von Kombinationskraftwagen mit 
höchstens acht fest eingebauten Fahrgastsitzen sowie die Fahrer/Fahrerinnen von Krankentransportwagen. 

 
2. 1Ein Fahrer/eine Fahrerin ist dann nicht nur gelegentlich über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beschäftigt, wenn 

er/sie im vorangegangenen Kalenderhalbjahr in einem Monat mindestens 15 Überstunden geleistet hat. 2Er/sie 
bleibt in der Pauschalgruppe, wenn im Durchschnitt des laufenden Kalenderhalbjahres die für die jeweilige Pau-
schalgruppe erforderliche Arbeitszeit erfüllt wird. 3Ist der Fahrer/die Fahrerin im vorangegangenen Kalenderhalbjahr 
infolge Erkrankung oder Unfalls mindestens drei Monate arbeitsunfähig gewesen, sind auch die Überstunden zu be-
rücksichtigen, die er/sie ohne die Arbeitsunfähigkeit geleistet hätte. 

 
 

§ 2 
Arbeitszeit, höchstzulässige Arbeitszeit 

 
(1) 1Die Arbeitszeit umfasst Lenkzeiten, Vor- und Abschlussarbeiten, Reparaturarbeiten, Wagenpflege, Wartezeiten, 

Wartungsarbeiten und sonstige Arbeit. 2Die höchstzulässige Arbeitszeit richtet sich grundsätzlich nach den Vor-
schriften des Arbeitszeitgesetzes. 

 
(2) 1Die höchstzulässige Arbeitszeit kann im Hinblick auf die in ihr enthaltenen Wartezeiten auf bis zu 15 Stunden 

täglich ohne Ausgleich verlängert werden, wenn der Fahrer/die Fahrerin schriftlich einwilligt und geeignete Maß-
nahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes getroffen sind (§ 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz); sie darf 
im Tarifgebiet West 268 Stunden und im Tarifgebiet Ost 272,5 Stunden im Kalendermonat ohne Freizeitausgleich 
nicht übersteigen. 2Geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes sind insbesondere das 
Recht des Fahrers/der Fahrerin zu einer jährlichen, für den Beschäftigten kostenfreien arbeitsmedizinischen Un-
tersuchung bei einem vom Arbeitgeber bestimmten Arzt (unbeschadet der Pflichten aus anderen Rechtsvorschrif-
ten) und/oder die Gewährung eines Freizeitausgleichs möglichst durch ganze Tage oder durch zusammenhän-
gende arbeitsfreie Tage zur Regenerationsförderung. 3Gemäß § 7 Absatz 1 Nr. 3 in Verbindung mit Absatz 2a 
Arbeitszeitgesetz wird zugleich die Ruhezeit auf bis zu 9 Stunden verkürzt, wenn die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des betreffenden Fahrdienstes dies erfordert. 4Die Kürzung der Ruhezeit ist bis zum Ende der folgenden 
Woche auszugleichen. 

 
(3) 1Muss die höchstzulässige monatliche Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 1 aus zwingenden dienstlichen oder be-

trieblichen Gründen ausnahmsweise überschritten werden, so sind die Stunden, die über 268 beziehungsweise 
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272,5 Stunden hinausgehen, im Laufe des kommenden oder des darauf folgenden Monats durch Erteilung ent-
sprechender Freizeit auszugleichen; ferner ist der Zeitzuschlag für Überstunden nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buch-
stabe a TV-L zu zahlen. 2Die Zahlung einer geldlichen Entschädigung anstelle der Erteilung entsprechender Frei-
zeit ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes (Absatz 2 Satz 1) unzulässig. 

 
(4) Bei der Ermittlung der höchstzulässigen monatlichen Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 1 sind Ausfallzeiten (§ 3 

Absatz 3) einzurechnen; für einen Ausfalltag sind im Tarifgebiet West höchstens 10 Stunden und im Tarifgebiet 
Ost höchstens 10,5 Stunden anzusetzen. 

 
Protokollerklärung zu § 2: 
1Die regelmäßige Arbeitszeit des Fahrers/der Fahrerin nach § 6 Absatz 1 TV-L bleibt unberührt. 2Soweit die höchstzu-
lässige Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz nicht überschritten wird, ist § 6 Absatz 2 TV-L mit der Maßga-
be anwendbar, dass bei der Berechnung auf das jeweilige Kalenderhalbjahr abzustellen ist. 
 

§ 3 
Monatsarbeitszeit 

 
(1) Die Arbeitszeit, die in einem Kalendermonat im Rahmen von § 2 geleistet wird, ist die Monatsarbeitszeit. 
 
(2) 1Für die Ermittlung der Monatsarbeitszeit gilt als tägliche Arbeitszeit die Zeit vom Arbeitsbeginn bis zur Beendi-

gung der Arbeit, gekürzt um die dienstplanmäßigen Pausen. 2Bei ununterbrochener dienstlicher Abwesenheit des 
Fahrers/der Fahrerin von der Dienststelle zwischen 12 und 14 Uhr oder bei einer Dienstreise zwischen 6 und 12 
Stunden findet keine Kürzung statt, bei einer eintägigen Dienstreise über 12 Stunden wird einheitlich eine Kür-
zung von 30 Minuten vorgenommen. 

 
(3) Im Falle 

• eines Erholungsurlaubs, Zusatzurlaubs (§§ 26, 27 TV-L), 
• einer Arbeitsunfähigkeit infolge Erkrankung oder Unfalls, 
• einer Arbeitsbefreiung unter Entgeltfortzahlung (§ 29 TV-L), 
• einer Qualifizierung in überwiegend dienstlichem oder betrieblichem Interesse unter Zahlung des Entgelts, 
• eines ganztägigen Freizeitausgleichs nach § 2 Absatz 3 Satz 1, 
• eines ganzen oder teilweisen Ausfalls wegen der Tätigkeit als Mitglied einer Personalvertretung/eines Be-

triebsrates, 
• eines ganzen oder teilweisen Ausfalls infolge eines Wochenfeiertages 
sind für jeden Arbeitstag folgende Stunden pauschal anzusetzen: 

 
a) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 5 Werktage bei Fah-

rern/Fahrerinnen der 
 

 Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost 
Pauschalgruppe I 8,65 Stunden  9 Stunden 
Pauschalgruppe II 9,65 Stunden  10 Stunden 
Pauschalgruppe III 10,65 Stunden  11 Stunden 
Pauschalgruppe IV 11,65 Stunden  12 Stunden 
Ständige persönliche Fahrer/Fahrerinnen 11,65 Stunden 12 Stunden 

 
b) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 6 Werktage oder ständig wech-

selnd auf 6 beziehungsweise 5 Werktage bei Fahrern/Fahrerinnen der 
 

 Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost 
Pauschalgruppe I 7,65 Stunden  8 Stunden 
Pauschalgruppe II 8,65 Stunden  9 Stunden 
Pauschalgruppe III 9,65 Stunden  10 Stunden 
Pauschalgruppe IV 10,65 Stunden  11 Stunden 
Ständige persönliche Fahrer/Fahrerinnen 10,65 Stunden 12 Stunden 

 
(4) 1Jeder Tag einer mehrtägigen Dienstreise ist mit 12 Stunden anzusetzen. 2Für die Berechnung der Zeitzuschläge 

nach § 4 Absatz 4 ist bei mehrtägigen Dienstreisen wie folgt zu verfahren: 3Beginnt die mehrtägige Dienstreise 
nach 12.00 Uhr, ist für diesen Tag die Zeit von 12.00 bis 24.00 Uhr, endet die mehrtägige Dienstreise vor 12.00 
Uhr, ist für diesen Tag die Zeit von 0.00 bis 12.00 Uhr, für alle übrigen Tage die Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr an-
zusetzen. 

 
(5) Bei Arbeitsbefreiung (§ 29 TV-L) oder Beurlaubung (§ 28 TV-L) ohne Entgeltfortzahlung werden die Stunden 

angesetzt, die der Fahrer/die Fahrerin ohne diese Ausfallsgründe innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit (§ 6 Ab-
satz 1 TV-L) geleistet hätte. 
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Protokollerklärung zu den Absätzen 3 und 4: 
1. Zur Tätigkeit als Mitglied einer Personalvertretung/eines Betriebsrates gemäß Absatz 3 gehören auch mehrtägige 

Reisen, die zur Erfüllung der Personalrats-/Betriebsratsaufgaben notwendig sind und für die nach den Landesper-
sonalvertretungsgesetzen/§ 40 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz Reisekostenvergütungen zu zahlen sind. 

2. 1Eine mehrtägige Dienstreise gemäß Absatz 4 liegt vor, wenn sie nach Ablauf des Kalendertages endet, an dem 
sie begonnen hat. 2Der Pauschalansatz von 12 Stunden gilt auch für den Kalendertag, an dem eine mehrtägige 
Dienstreise beginnt oder endet und an dem weitere Arbeit geleistet wird beziehungsweise eine weitere Dienstreise 
geendet hat oder beginnt. 

 
§ 4 

Pauschalentgelt 
 
(1) Für die Fahrer/Fahrerinnen wird ein Pauschalentgelt festgesetzt, mit dem das Tabellenentgelt (§ 15 Absatz 1 TV-

L) sowie das Entgelt für Überstunden und Zeitzuschläge für Überstunden (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a TV-L) 
abgegolten sind.  

 
(2) 1Die Höhe des Pauschalentgelts bemisst sich nach der durchschnittlichen Monatsarbeitszeit (§ 3) im vorange-

gangenen Kalenderhalbjahr in der jeweiligen Pauschalgruppe (§ 5) der Entgeltgruppe. 2Bei Fahrern/Fahrerinnen, 
die im vorangegangenen Kalenderhalbjahr nicht als Fahrer/Fahrerinnen im Sinne dieses Tarifvertrages beschäf-
tigt waren, bemisst sich die Höhe des Pauschalentgelts bis zum Schluss des laufenden Kalenderhalbjahres nach 
der Arbeitszeit (§ 2) im jeweiligen Kalendermonat. 3Bei Fahrern/Fahrerinnen die zu einer anderen Dienststelle 
versetzt werden, richtet sich die Höhe des Pauschalentgelts bis zum Schluss des laufenden Kalenderhalbjahres 
nach der Monatsarbeitszeit (§ 3) im jeweiligen Kalendermonat bei der neuen Dienststelle.  

 
(3) Die Beträge des Pauschalentgelts ergeben sich aus den Anlagen 1a und 1 b, Anlagen 2 a und 2 b sowie den 

Anlagen 3 a bis 3 c zu diesem Tarifvertrag. 
 
(4) Neben dem Pauschalentgelt werden für die Arbeit an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen, Vorfesttagen, 

in der Nacht und an Samstagen Zeitzuschläge nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 TV-L gezahlt. 
 
(5) 1Die Pauschalentgelte in Anlage 1 b, 2 b  und 3 c werden um denselben Vomhundertsatz verändert, um den sich 

die Tabellenentgelte bei einer allgemeinen Entgelterhöhung verändern. 2Die Tarifvertragsparteien werden diese 
Anpassung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer allgemeinen Entgelterhöhung ohne Kündigung vereinba-
ren. 

 
§ 5 

Pauschalgruppen 
 

(1) Entsprechend ihrer Monatsarbeitzeit (§ 3) sind die Fahrer/Fahrerinnen folgenden Pauschalgruppen zugeordnet: 
 

 Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost 
Pauschalgruppe I ab 185 bis 196 Stunden  ab 189 bis 199 Stunden 
Pauschalgruppe II über 196 bis 221 Stunden über 199 bis 224 Stunden 
Pauschalgruppe III über 221 bis 244 Stunden  über 224 bis 248 Stunden 
Pauschalgruppe IV über 244 bis 268 Stunden  über 248 bis 272,5 Stunden 
Ständige persönliche Fah-
rer/Fahrerinnen bis 288 Stunden bis 292 Stunden 

 
(2) Ständige persönliche Fahrer/Fahrerinnen im Sinne der Anlage sind die ständigen persönlichen Fah-

rer/Fahrerinnen der Präsidenten der gesetzgebenden Körperschaften, der Mitglieder der Landesregierungen und 
der Staatssekretäre (in Baden-Württemberg und im Saarland: der ständigen Vertreter der Mitglieder der Landes-
regierung).  

 
(3) 1Die höchstzulässige Arbeitszeit der ständigen persönlichen Fahrer/Fahrerinnen soll im Tarifgebiet West 288 

Stunden und im Tarifgebiet Ost 292 Stunden im Monat nicht überschreiten. 2§ 2 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 
3§ 2 Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, dass die Stundensätze der Pauschalgruppe IV zugrunde zu legen sind. 4Das 
Pauschalentgelt der ständigen persönlichen Fahrer/Fahrerin wird nur für die Zeit der tatsächlichen Dienstleistung 
in dieser Funktion gewährt.  

 
(4) 1Für den Fahrer/die Fahrerin erhöht sich bei Vertretung einer/eines ständigen persönlichen Fahrers/Fahrerin im 

Sinne des Absatzes  2 das Pauschalentgelt nach § 4 Absatz 2 für die Dauer der Vertretung um den jeweiligen Un-
terschiedsbetrag zwischen dem Pauschalentgelt der Pauschalgruppe IV und dem Pauschalentgelt, den er/sie als 
ständiger persönlicher Fahrer/Fahrerin im Sinne des Absatzes 2 erhalten würde. 2§ 6 gilt entsprechend. 3Bei Ver-
tretung für die Zeit eines vollen Kalendermonats gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechend. 4Bei Vertretung für ein-
zelne Arbeitstage erhöht sich die höchstzulässige Arbeitszeit des Kalendermonats (§ 2 Absatz 2) für jeden Ar-
beitstag um eine Stunde, höchstens jedoch im Tarifgebiet West auf 288 Stunden und im Tarifgebiet Ost auf 292 
Stunden im Kalendermonat; § 2 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.  
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§ 6 
Anteiliges Pauschalentgelt 

 
Endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Kalendermonats oder steht das Pauschalentgelt aus einem sonstigen Grun-
de nicht für den ganzen Kalendermonat zu, wird nur der Teil des Pauschalentgelts gezahlt, der auf den Anspruchszeit-
raum entfällt. 
 

§ 7 
Sicherung des Pauschalentgelts 

 
(1) 1Fahrer/Fahrerinnen mit mindestens fünfjähriger ununterbrochener Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber 

nach diesem Tarifvertrag, dem Pkw-Fahrer-TV L vom 10. Februar 1965, dem TV Kraftfahrer-O-TdL vom 8. Mai 
1991 und/oder dem Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Februar 1965, die infolge eines Unfalles, welcher nach In-Kraft-
Treten dieses Tarifvertrages in Ausübung oder infolge der Arbeit ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit erlitten 
wurde, nicht mehr als Fahrer/Fahrerin weiterbeschäftigt werden, erhalten eine persönliche Zulage. 2Dies gilt nicht 
für Fahrer/Fahrerinnen der Pauschalgruppe I. 

 
(2) 1Die Zulage wird in Höhe der Differenz zwischen dem Pauschalentgelt aus der nächst niedrigeren Pauschalgrup-

pe (einschließlich der Zeitzuschläge nach § 4 Absatz 4) als derjenigen Pauschalgruppe, der der Fahrer/die Fahre-
rin zuletzt in der bisherigen Tätigkeit angehört hat, und dem ersten vollen Tabellenentgelt in der neuen Tätigkeit 
einschließlich bezahlte Überstunden gewährt, sofern dieses geringer ist. 

 
(3) 1Gehörte der Fahrer/die Fahrerin in den letzten zwei Jahren in der bisherigen Tätigkeit mehr als ein halbes Jahr 

einer niedrigeren Pauschalgruppe an, tritt an die Stelle der nächst niedrigeren die unmittelbar unter der nächst 
niedrigeren liegende Pauschalgruppe. 2Fahrer der Pauschalgruppe II erhalten in diesem Fall keine persönliche 
Zulage. 

 
(4) Bei ständigen persönlichen Fahrern/Fahrerinnen, die weniger als zwei Jahre als solche beschäftigt waren, tritt in 

Absatz 2 an die Stelle der Pauschalgruppe IV die Pauschalgruppe III. 
 
(5) Die Zulage vermindert sich nach Ablauf von jeweils einem Jahr um ein Viertel der ursprünglichen Höhe. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend 

a) für Fahrer/Fahrerinnen nach zehnjähriger ununterbrochener Beschäftigung als Fahrer/Fahrerin bei demsel-
ben Arbeitgeber, davon die letzten fünf Jahre als Fahrer/Fahrerin im Sinne dieses Tarifvertrages und/oder 
des Pkw-Fahrer-TV L, des TV Kraftfahrer-O-TdL beziehungsweise des Pkw-Fahrer-TV HH, wenn die Leis-
tungsminderung durch eine Gesundheitsschädigung hervorgerufen wurde, die durch fortwirkende schädliche 
Einflüsse der Arbeit eingetreten ist, 

b) für mindestens 55 Jahre alte Fahrer/Fahrerinnen nach fünfzehnjähriger ununterbrochener Beschäftigung als 
Fahrer/Fahrerin bei demselben Arbeitgeber, davon die letzten fünf Jahre als Fahrer/Fahrerin im Sinne dieses 
Tarifvertrages und/oder des Pkw-Fahrer-TV L, des TV Kraftfahrer-O-TdL beziehungsweise des Pkw-Fahrer-
TV HH, wenn die Leistungsminderung durch Abnahme der körperlichen Kräfte und Fähigkeiten infolge lang-
jähriger Arbeit verursacht wurde, 

c) für Fahrer/Fahrerinnen nach fünfundzwanzigjähriger ununterbrochener Beschäftigung als Fahrer/Fahrerin bei 
demselben Arbeitgeber, davon die letzten fünf Jahre als Fahrer/Fahrerin im Sinne dieses Tarifvertrages 
und/oder des Pkw-Fahrer-TV L, des TV Kraftfahrer-O-TdL beziehungsweise des Pkw-Fahrer-TV HH, wenn 
die Leistungsminderung durch Abnahme der körperlichen Kräfte und Fähigkeiten infolge langjähriger Arbeit 
verursacht wurde. 

 
§ 8 

Übergangsvorschrift für am 31. Oktober 2006/1. November 2006 
vorhandene Fahrer/Fahrerinnen 

 
(1) Für die am 31. Oktober 2006 vorhandenen Fahrer/Fahrerinnen, deren Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeit-

geber über den 31. Oktober 2006 hinaus fortbestehen und die am 1. November 2006 unter den Geltungsbereich 
des TV-L fallen, gelten die nachfolgenden besonderen Regelungen. 

 
(2) 1Ein Fahrer/eine Fahrerin ist dann nicht nur - im Sinne des § 1 - gelegentlich über die regelmäßige Arbeitszeit 

hinaus beschäftigt, wenn er/sie im vorangegangenen Kalenderhalbjahr in mehr als 6 Wochen Überstunden geleis-
tet hat. 2Ist der Fahrer/die Fahrerin im vorangegangenen Kalenderhalbjahr infolge Erkrankung oder Unfalls min-
destens 3 Monate arbeitsunfähig gewesen, sind auch die Überstunden zu berücksichtigen, die er/sie ohne Ar-
beitsunfähigkeit geleistet hätte. 

 
(3) Die Beträge des Pauschalentgelts ergeben sich aus den Anlagen 1a bis 3 c zu diesem Tarifvertrag. 
 
(4) Abweichend von § 5 Abs. 1 beläuft sich die Monatsarbeitszeit bei Pauschalgruppe I im Tarifgebiet West ab 170 

bis 196 Stunden und im Tarifgebiet Ost ab 174 bis 199 Stunden. 
 
(5) Für die seit dem 31. Januar 1977 von dem Pkw-Fahrer-TV L beziehungsweise Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Feb-

ruar 1965 erfassten Fahrer/Fahrerinnen gilt als Besitzstand die Regelung in Anlage A. 
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Protokollerklärung zu § 8: 
Vorhandene Fahrer/Fahrerinnen im Sinne dieser Vorschrift sind alle über den 31. Oktober 2006 hinaus bei demselben 
Arbeitgeber beschäftigten Fahrer/Fahrerinnen, unabhängig davon, ob sie in den Geltungsbereich der Pkw-Fahrer-
Tarifverträge gefallen sind. 
 

§ 9 
Überleitungs- und Besitzstandsregelung 

 
(1) 1Die Überleitung der Fahrer/Fahrerinnen, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages zur Überleitung der 

Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) fallen, am 1. No-
vember 2006 bestimmt sich nach dem vorgenannten Tarifvertrag. 2Die dem Pauschalentgelt zu Grunde liegende 
Lohngruppe bildet die Grundlage für die Zuordnung nach den §§ 4 ff. TVÜ-Länder. 

 
(2) In die Pauschalentgelttabelle (§ 8 Absatz 3) werden sie am 1. November 2006 auf der Grundlage der am 

31. Oktober 2006 zustehenden Lohngruppe und der erreichten Jahre in den Lohnstufen der Anlage 3 zum Pkw-
Fahrer-TV L vom 10. Februar 1965, der Anlagen 1 c und 2 c zum Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Februar 1965 und 
der Anlage 3 zum TV Kraftfahrer-O-TdL vom 8. Mai 1991 übergeleitet. 

 
§ 10 

In-Kraft-Treten 
 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft und ersetzt den Pkw-Fahrer-TV L vom 10. Februar 1965, 
den Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Februar 1965 und den TV Kraftfahrer-O-TdL vom 8. Mai 1991. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Schluss eines Kalendervierteljahres schriftlich gekün-

digt werden. 
 
Berlin, den 12. Oktober 2006 
 

Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
Der Vorsitzende des Vorstandes 

 
 

Anlage A 
 
(1) 1Die am 31. Januar 1977 von § 7 des Pkw-Fahrer-TV L beziehungsweise Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Februar 

1965 erfassten Fahrer/Fahrerinnen erhalten mit Wirkung vom 1. Februar 1977 für die Dauer ihres bestehenden 
Arbeitsverhältnisses, solange sie ununterbrochen unter die Tarifverträge vom 10. Februar 1965 und unter diesen 
Tarifvertrag fallen, eine monatlich zu berechnende nicht zusatzversorgungspflichtige Besitzstandszulage nach 
folgenden Maßgaben: 

 
2Erreicht die monatliche Summe der Zeitzuschläge nach § 4 Absatz 4 
bei einem Fahrer/einer Fahrerin 
in Pauschalgruppe I nicht den Betrag von 38,35 €, 
in Pauschalgruppe II nicht den Betrag von 63,91 €, 
in den Pauschalgruppen III und IV nicht den Betrag von 76,69 €, 
bei einem ständigen Fahrer/einer ständigen Fahrerin 
nicht den Betrag von 97,15 €, 
wird als Besitzstandszulage der jeweilige Unterschiedsbetrag gezahlt. 

 
3Für die Berechnung des Unterschiedsbetrages sind gegenüberzustellen der Betrag der Pauschalgruppe, in der 
sich der Fahrer/die Fahrerin in dem betreffenden Monat befindet, und die Summe der Zeitzuschläge nach § 4 Ab-
satz 4, die sich nach § 8 Absatz 1 TV-L für diesen Monat ergibt. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2: 
Für den Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg tritt 
an die Stelle des Betrages von 38,35 € der Betrag von   40,90 €, 
an die Stelle des Betrages von 63,91 € der Betrag von   69,02 €, 
an die Stelle des Betrages von 76,69 € der Betrag von   81,81 €, 
an die Stelle des Betrages von 97,15 € der Betrag von 104,81 €. 

 
(2) Auf die für die Berechnung der Besitzstandszulage nach Absatz 1 maßgebenden festen Beträge ist § 6 entspre-

chend anzuwenden. 
 
(3) Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 ist bei der Fortzahlung des Entgelts nach § 26 Absatz 1 Satz 1 TV-L zu 

berücksichtigen. 
 
(4) Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 ist in die Berechnung der persönlichen Zulage nach § 7 einzubeziehen. 

Der entsprechende Teilbetrag der persönlichen Zulage ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
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Anlage 1 a 
zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagen-

fahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 
 
 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 

Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes 

 
Gültig vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 

 
Übergeleitete 
Beschäftigte 

Neueingestellte 
Beschäftigte Pauschalgruppe Stufen 

(§ 7 TVÜ-L) 
Entgeltgruppe 

E 4 
Stufen 

(§ 16 TV-L) 
Entgeltgruppe 

E 4 
Pauschalgruppe I   

1. – 4. Jahr 2.126 
5. – 8. Jahr 2.169 

1. – 10. Jahr 2.080 

9. – 12. Jahr 2.232 11. – 15. Jahr 2.232 

bei einer Arbeits- 
zeit ab 170 (Überge- 
leitete) bzw. ab 185 
(Neueingestellte) bis  
196 Std. ab 13. Jahr 2.297 ab 16. Jahr  2.297 

Pauschalgruppe II     
1. – 4. Jahr 2.343 
5. – 8. Jahr 2.386 

1. – 10. Jahr 2.290 

9. – 12. Jahr 2.449 11. – 15. Jahr 2.449 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
196 bis 221 Std. 

ab 13. Jahr 2.514 ab 16. Jahr 2.514 
Pauschalgruppe III     

1. – 4. Jahr 2.585 
5. – 8. Jahr 2.628 

1. –10. Jahr 2.520 

9. – 12. Jahr 2.691 11. – 15. Jahr 2.691 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
221 bis 244 Std. 

ab 13. Jahr 2.756 ab 16. Jahr  2.756 
Pauschalgruppe IV     

1. – 4. Jahr 2.839 
5. – 8. Jahr 2.882 

1. – 10. Jahr 2.768 

9. – 12. Jahr 2.945 11. – 15. Jahr 2.945 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
244 bis 268 Std. 

ab 13. Jahr 3.010 ab 16. Jahr  3.010 
    

1. – 4. Jahr 3.107 
5. – 8. Jahr 3.150 

1. – 10. Jahr 3.023 Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

9. – 12. Jahr 3.213 11. – 15. Jahr 3.213 
nach § 5 Absatz 2 ab 13. Jahr 3.278 ab 16. Jahr  3.278 
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Anlage 1 b 
zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagen-

fahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 
 
 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 

Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes 

 
Gültig ab 1. Januar 2008 

 
Übergeleitete 
Beschäftigte 

Neueingestellte 
Beschäftigte Pauschalgruppe Stufen 

(§ 7 TVÜ–L) 
Entgeltgruppe 

E 4 
Stufen 

(§ 16 TV–L) 
Entgeltgruppe 

E 4 
Pauschalgruppe I   

1. – 4. Jahr 2.190 
5. – 8. Jahr 2.235 

1. – 10. Jahr 2.145 

9. – 12 Jahr 2.300 11. – 15. Jahr 2.300 

bei einer Arbeits- 
zeit ab 170 (Überge- 
leitete) bzw. ab 185 
(Neueingestellte) bis  
196 Std. ab 13. Jahr 2.365 ab 16. Jahr  2.365 

Pauschalgruppe II     
1. – 4. Jahr 2.415 
5. – 8. Jahr 2.460 

1. – 10. Jahr 2.360 

9. – 12. Jahr 2.525 11. – 15. Jahr 2.525 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
196 bis 221 Std. 

ab 13. Jahr 2.590 ab 16. Jahr 2.590 
Pauschalgruppe III     

1. – 4. Jahr 2.660 
5. – 8. Jahr 2.705 

1. – 10. Jahr 2.595 

9. – 12. Jahr 2.770 11. – 15. Jahr 2.770 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
221 bis 244 Std. 

ab 13. Jahr 2.840 ab 16. Jahr  2.840 
Pauschalgruppe IV     

1. – 4. Jahr 2.925 
5. – 8. Jahr 2.970 

1. – 10. Jahr 2.850 

9. – 12. Jahr 3.035 11. – 15. Jahr 3.035 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
244 bis 268 Std. 

ab 13. Jahr 3.100 ab 16. Jahr  3.100 
    

1. – 4. Jahr 3.200 
5. – 8. Jahr 3.245 

1. – 10. Jahr 3.115 Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

9. – 12. Jahr 3.310 11. – 15. Jahr 3.310 
nach § 5 Absatz 2 ab 13. Jahr 3.375 ab 16. Jahr  3.375 
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Anlage 2 a 
zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagen-

fahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 
 
 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Freien und Hansestadt Hamburg 

Gültig vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 
 

Übergeleitete 
Beschäftigte 

Neueingestellte 
Beschäftigte 

Entgeltgruppe Entgeltgruppe Pauschalgruppe Stufen 
(§ 7 TVÜ–L) E 4 E 5 

Stufen 
(§ 16 TV–L) E 4 

Pauschalgruppe I     
1. – 4. Jahr 2.126  
5. – 8. Jahr 2.169  

1. – 10. Jahr 2.080 

9. – 12. Jahr 2.232  11. – 15. Jahr 2.232 

bei einer Arbeits- 
zeit ab 170 (Überge- 
leitete) bzw. ab 185 
(Neueingestellte) bis  
196 Std. ab 13. Jahr 2.297 2.401 ab 16. Jahr  2.297 

Pauschalgruppe II      
1. – 4. Jahr 2.343  
5. – 8. Jahr 2.386  

1. – 10. Jahr 2.290 

9. – 12. Jahr 2.449  11. – 15. Jahr 2.449 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
196 bis 221 Std. 

ab 13. Jahr 2.514 2.627 ab 16. Jahr 2.514 
Pauschalgruppe III      

1. – 4. Jahr 2.585  
5. – 8. Jahr 2.628  

1. – 10. Jahr 2.520 

9. – 12. Jahr 2.691  11. – 15. Jahr 2.691 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
221 bis 244 Std. 

ab 13. Jahr 2.756 2.879 ab 16. Jahr  2.756 
Pauschalgruppe IV      

1. – 4. Jahr 2.839  
5. – 8. Jahr 2.882  

1. – 10. Jahr 2.768 

9. – 12. Jahr 2.945  11. – 15. Jahr 2.945 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
244 bis 268 Std. 

ab 13. Jahr 3.010 3.144 ab 16. Jahr  3.010 
     

1. – 4. Jahr 3.107  
5. – 8. Jahr 3.150  

1. – 10. Jahr 3.023 Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

9. – 12. Jahr 3.213  11. – 15. Jahr 3.213 
nach § 5 Absatz  2 ab 13. Jahr 3.278 3.330 ab 16. Jahr  3.278 
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Anlage 2 b 
zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagen-

fahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 
 
 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Freien und Hansestadt Hamburg 

Gültig ab 1. Januar 2008 
 

Übergeleitete 
Beschäftigte 

Neueingestellte 
Beschäftigte 

Entgeltgruppe Entgeltgruppe Pauschalgruppe Stufen 
(§ 7 TVÜ–L) E 4 E 5 

Stufen 
(§ 16 TV–L) E 4 

Pauschalgruppe I     
1. – 4. Jahr 2.190  
5. – 8. Jahr 2.235  

1. – 10. Jahr 2.145 

9. – 12 Jahr 2.300  11. – 15. Jahr 2.300 

bei einer Arbeits- 
zeit ab 170 (Überge- 
leitete) bzw. ab 185 
(Neueingestellte) bis  
196 Std. ab 13. Jahr 2.365 2.475 ab 16. Jahr  2.365 

Pauschalgruppe II      
1. – 4. Jahr 2.415  
5. – 8. Jahr 2.460  

1. – 10. Jahr 2.360 

9. – 12. Jahr 2.525  11. – 15. Jahr 2.525 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
196 bis 221 Std. 

ab 13. Jahr 2.590 2.705 ab 16. Jahr 2.590 
Pauschalgruppe III      

1. – 4. Jahr 2.660  
5. – 8. Jahr 2.705  

1. – 10. Jahr 2.595 

9. – 12. Jahr 2.770  11. – 15. Jahr 2.770 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
221 bis 244 Std. 

ab 13. Jahr 2.840 2.965 ab 16. Jahr  2.840 
Pauschalgruppe IV      

1. – 4. Jahr 2.925  
5. – 8. Jahr 2.970  

1. – 10. Jahr 2.850 

9. – 12. Jahr 3.035  11. – 15. Jahr 3.035 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
244 bis 268 Std. 

ab 13. Jahr 3.100 3.240 ab 16. Jahr  3.100 
     

1. – 4. Jahr 3.200  
5. – 8. Jahr 3.245  

1. – 10. Jahr 3.115 Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

9. – 12. Jahr 3.310  11. – 15. Jahr 3.310 
nach § 5 Absatz 2 ab 13. Jahr 3.375 3.430 ab 16. Jahr  3.375 
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Anlage 3 a 
92,5 % 

zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagen-
fahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 

 
 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 

 
Gültig vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 

 
Übergeleitete 
Beschäftigte 

Neueingestellte 
Beschäftigte  

Pauschalgruppe Stufen 
(§ 7 TVÜ–L) 

Entgeltgruppe 
E 4 

Stufen 
(§ 16 TV–L) 

Entgeltgruppe 
E 4 

Pauschalgruppe I  
1. – 4. Jahr 1.967 
5. – 8. Jahr 2.006 

1. – 10. Jahr 1.924 

9. – 12. Jahr 2.065 11. – 15. Jahr 2.065 

bei einer Arbeits- 
zeit ab 174 (Überge- 
leitete) bzw. ab 189  
(Neueingestellte) bis  
199 Std. ab 13. Jahr 2.125 ab 16. Jahr 2.125 

Pauschalgruppe II    
1. – 4. Jahr 2.167 
5. – 8. Jahr 2.207 

1. – 10. Jahr 2.118 

9. – 12. Jahr 2.265 11. – 15. Jahr 2.265 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
199 bis 224 Std. 

ab 13. Jahr 2.325 ab 16. Jahr 2.325 
Pauschalgruppe III    

1. – 4. Jahr 2.391 
5. – 8. Jahr 2.431 

1. – 10. Jahr 2.331 

9. – 12. Jahr 2.489 11. – 15. Jahr 2.489 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
224 bis 248 Std. 

ab 13. Jahr 2.549 ab 16. Jahr 2.549 
Pauschalgruppe IV    

1. – 4. Jahr 2.626 
5. – 8. Jahr 2.666 

1. – 10. Jahr 2.560 

9. – 12. Jahr 2.724 11. – 15. Jahr 2.724 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
248 bis 272 1/2 Std. 

ab 13. Jahr 2.784 ab 16. Jahr 2.785 
   

1. – 4. Jahr 2.874 
5. – 8. Jahr 2.914 

1. – 10. Jahr 2.796 Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

9. – 12. Jahr 2.972 11. – 15. Jahr 2.972 
nach § 5 Absatz 2 ab 13. Jahr 3.032 ab 16. Jahr 3.032 

 
 



 201  

Anlage 3 b 
100 % 

zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagen-
fahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 

 
 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 

 
Gültig vom 1. Januar 2008 bis 30. April 2008 

 
Übergeleitete 
Beschäftigte 

Neueingestellte 
Beschäftigte  

Pauschalgruppe Stufen 
(§ 7 TVÜ–L) 

Entgeltgruppe 
E 4 

Stufen 
(16 TV–L) 

Entgeltgruppe 
E 4 

Pauschalgruppe I  
1. – 4. Jahr 2.126 
5. – 8. Jahr 2.169 

1. – 10. Jahr 2.080 

9. – 12. Jahr 2.232 11. – 15. Jahr 2.232 

bei einer Arbeits- 
zeit ab 174 (Überge- 
leitete) bzw. ab 189  
(Neueingestellte) bis  
199 Std. ab 13. Jahr 2.297 ab 16. Jahr 2.297 

Pauschalgruppe II    
1. – 4. Jahr 2.343 
5. – 8. Jahr 2.386 

1. – 10. Jahr 2.290 

9. – 12. Jahr 2.449 11. – 15. Jahr 2.449 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
199 bis 224 Std. 

ab 13. Jahr 2.514 ab 16. Jahr 2.514 
Pauschalgruppe III    

1. – 4. Jahr 2.585 
5. – 8. Jahr 2.628 

1. – 10. Jahr 2.520 

9. – 12. Jahr 2.691 11. – 15. Jahr 2.691 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
224 bis 248 Std. 

ab 13. Jahr  2.756 ab 16. Jahr 2.756 
Pauschalgruppe IV    

1. – 4. Jahr 2.839 
5. – 8. Jahr 2.882 

1. – 10. Jahr 2.768 

9. – 12. Jahr 2.945 11. – 15. Jahr 2.945 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
248 bis 272 1/2 Std. 

ab 13. Jahr 3.010 ab 16. Jahr 3.010 
   

1. – 4. Jahr 3.107 
5. – 8. Jahr 3.150 

1. – 10. Jahr 3.023 Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

9. – 12. Jahr 3.213 11. – 15. Jahr 3.213 
nach § 5 Absatz 2 ab 13. Jahr 3.278 ab 16. Jahr 3.278 
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Anlage 3 c 
100 % 

zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagen-
fahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 

 
 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 

 
Gültig ab 1. Mai 2008 

 
Übergeleitete 
Beschäftigte 

Neueingestellte 
Beschäftigte  

Pauschalgruppe Stufen 
(§ 7 TVÜ–L) 

Entgeltgruppe 
E 4 

Stufen 
(§ 16 TV–L) 

Entgeltgruppe 
E 4 

Pauschalgruppe I     
1. – 4. Jahr 2.190 
5. – 8. Jahr 2.235 

1. – 10. Jahr 2.145 

9. – 12. Jahr 2.300 11. – 15. Jahr 2.300 

bei einer Arbeits- 
zeit ab 174 (Überge- 
leitete) bzw. ab 189  
(Neueingestellte) bis  
199 Std. ab 13. Jahr 2.365 ab 16. Jahr 2.365 

Pauschalgruppe II    
1. – 4. Jahr 2.415 
5. – 8. Jahr 2.460 

1. – 10. Jahr 2.360 

9. – 12. Jahr 2.525 11. – 15. Jahr 2.525 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
199 bis 224 Std. 

ab 13. Jahr 2.590 ab 16. Jahr 2.590 
Pauschalgruppe III    

1. – 4. Jahr 2.660 
5. – 8. Jahr 2.705 

1. – 10. Jahr 2.595 

9. – 12. Jahr 2.770 11. – 15. Jahr 2.770 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
224 bis 248 Std. 

ab 13. Jahr 2.840 ab 16. Jahr 2.840 
Pauschalgruppe IV    

1. – 4. Jahr 2.925 
5. – 8. Jahr 2.970 

1. – 10. Jahr 2.850 

9. – 12. Jahr 3.035 11. – 15. Jahr 3.035 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
248 bis 272 1/2 Std. 

ab 13. Jahr 3.100 ab 16. Jahr 3.100 
   

1. – 4. Jahr 3.200 
5. – 8. Jahr 3.245 

1. – 10. Jahr 3.115 Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

9. – 12. Jahr 3.310 11. – 15. Jahr 3.310 
nach § 5 Absatz 2 ab 13. Jahr 3.375 ab 16. Jahr 3.375 
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Tarifvertrag 
für Auszubildende der Länder 

in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz 
(TVA-L BBiG) 

 
vom 12. Oktober 2006 

 
 

Zwischen 
 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits 
und 

..…. 
andererseits 

 
wird Folgendes vereinbart: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die in Verwaltungen und Betrieben in einem staatlich anerkannten oder als 

staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) ausgebildet werden 
(Auszubildende). Voraussetzung ist, dass sie in Verwaltungen und Betrieben ausgebildet werden, die unter den 
Geltungsbereich des TV-L fallen. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

a) Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Ent-
bindungspflege und Altenpflege sowie Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe, 

b) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/Volontäre, 
c) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft, des Weinbaues oder der Forstwirtschaft aus-

gebildet werden, es sei denn, dass die Beschäftigten des Ausbildenden unter den Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst der Länder (TV-L) fallen, 

d) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer Behinderung in besonderen Ausbil-
dungswerkstätten, Berufsförderungswerkstätten oder in Lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet werden, sowie 
für Personen, die in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten von Justizvollzugseinrichtungen ausge-
bildet werden. 

 
(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-

ten. 
 

§ 2 
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 

 
(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schließen. 2Dieser enthält 

neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindestens Angaben über  
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie Art, sachliche 

und zeitliche Gliederung der Ausbildung, 
b) Beginn und Dauer der Ausbildung, 
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 
d) Dauer der Probezeit, 
e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts, 
f) Dauer des Urlaubs, 
g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann, 
h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder (TVA-L BBiG) sowie einen in allgemeiner Form 

gehaltenen Hinweis auf die Betriebs-/Dienstvereinbarungen, die auf das Ausbildungsverhältnis anzuwenden 
sind. 

 
(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können gesondert gekündigt wer-

den, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
 
(3) 1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft 

getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft 
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(4) wird im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Gewährung von Personalunterkünften für Angestellte 
vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt angerechnet. 3Der nach § 3 Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 des Tarifvertrages über die Gewährung von Personalunterkünften für Angestellte vom 
16. März 1974 maßgebende Quadratmetersatz ist hierbei um 15 v. H. zu kürzen. 

 
§ 3 

Probezeit 
(1) Die Probezeit beträgt drei Monate. 
 
(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer Kündi-

gungsfrist gekündigt werden. 
 

§ 4 
Ärztliche Untersuchungen 

 
(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch 

das Zeugnis eines Amtsarztes nachzuweisen. 2Für Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz zu beachten. 

 
(2) 1Die Auszubildenden können bei begründeter Veranlassung verpflichtet werden, durch eine ärztliche Bescheini-

gung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen 
zu erfüllen. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien 
nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende. 

 
(3) 1Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind, oder  die mit gesundheitsgefährdenden 

Tätigkeiten oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt werden, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich 
zu untersuchen. 2Die Untersuchung ist auf Antrag der Auszubildenden auch bei Beendigung des Ausbildungsver-
hältnisses durchzuführen. 

 
§ 5 

Schweigepflicht, Nebentätigkeiten 
 
(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschäftigten des Ausbildenden. 
 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher schriftlich anzuzei-

gen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, 
die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubildenden oder berechtigte Interessen 
des Ausbildenden zu beeinträchtigen. 

 
§ 6 

Personalakten 
 
(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das Recht 

auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien 
aus ihren Personalakten erhalten. 4Die Auszubildenden müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächli-
cher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personalakten ge-
hört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(2) 1Beurteilungen sind den Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu 

machen. 
 

§ 7 
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 

 
(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Auszubil-

denden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richten sich nach den Regelungen für die Beschäf-
tigten des Ausbildenden. 

 
(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den Auszubildenden dazu Gelegen-

heit während der Ausbildungszeit zu geben. 
 
(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Unterricht von mindestens 270 tatsäch-

lichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dürfen sie nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden. 
 
(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt auch für die notwendige Wege-

zeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird. 
 
(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur Ausbildung nur herangezogen wer-

den, wenn dies nach dem Ausbildungszweck erforderlich ist. 
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(6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit hinaus zu Mehrarbeit herangezo-
gen und nicht mit Akkordarbeit beschäftigt werden. 2§§ 21, 23 Jugendarbeitsschutzgesetz und § 17 Absatz 3 Be-
rufsbildungsgesetz bleiben unberührt. 

 
§ 8 

Ausbildungsentgelt 
 
(1) 1Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende im Tarifgebiet West 

im ersten Ausbildungsjahr  617,34 Euro, 
im zweiten Ausbildungsjahr 666,15 Euro, 
im dritten Ausbildungsjahr 710,93 Euro, 
im vierten Ausbildungsjahr  773,06 Euro. 

 
2Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende im Tarifgebiet Ost 

im ersten Ausbildungsjahr  571,04 Euro, 
im zweiten Ausbildungsjahr 616,19 Euro, 
im dritten Ausbildungsjahr 657,61 Euro, 
im vierten Ausbildungsjahr  715,08 Euro. 

 
(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, zu dem auch die Beschäftigten des Ausbildenden ihr Entgelt 

erhalten. 
 
(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufsausbil-

dung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der 
Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit. 

 
(4) Wird die Ausbildungszeit 

a) gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 verlängert oder 
b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz von der zuständigen Stelle oder 

nach § 27b Absatz 3 der Handwerksordnung von der Handwerkskammer verlängert, 
wird während des Zeitraums der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsab-
schnitts gezahlt. 

 
(5) In den Fällen des § 18 Absatz 2 erhalten Auszubildende bis zur Ablegung der Abschlussprüfung das Ausbil-

dungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus rückwir-
kend von dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen 
dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und dem für das vierte Ausbildungsjahr maßgebenden Ausbildungsent-
gelt. 

 
(6) Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für den Bereitschaftsdienst und die 

Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden 
geltenden Regelungen sinngemäß. 

 
(7) Zulagen nach dem Tarifvertrag zu § 33 Absatz 1 Buchstabe c BAT/BAT-O können bei Vorliegen der geforderten 

Voraussetzungen zur Hälfte gezahlt werden. 
 

(8) An Auszubildende, die im Rahmen ihrer Ausbildung in erheblichem Umfang mit Arbeiten gemäß § 29 
MTArb/MTArb-O beschäftigt werden, kann im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pauschalzu-
schlag von 10,23 Euro gezahlt werden. 

 
§ 9 

Urlaub 
 
(1) 1Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der Regelungen, die für die Beschäftig-

ten des Ausbildenden gelten. 2Während des Erholungsurlaubs wird das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortge-
zahlt. 

 
(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der unterrichtsfreien Zeit zu erteilen und in 

Anspruch zu nehmen. 
 

§ 10 
Ausbildungsmaßnahmen 

außerhalb der Ausbildungsstätte 
 
(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Prüfungen erhal-

ten Auszubildende eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die für die 
Beschäftigten des Ausbildenden jeweils gelten. 

 
(2) 
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1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 
Berufsbildungsgesetz außerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte werden die entstande-
nen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten 
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Er-
langung von Fahrpreisermäßigungen (zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszu-
nutzen. 2Beträgt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 300 km, können im Bahnver-
kehr Zuschläge beziehungsweise besondere Fahrpreise (zum Beispiel für ICE) erstattet werden. 3Die nachgewie-
senen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort sind, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft 
zur Verfügung steht, bis zu 20 Euro pro Übernachtung erstattungsfähig. 4Zu den Auslagen des bei notwendiger 
auswärtiger Unterbringung entstehenden Verpflegungsmehraufwands wird für volle Kalendertage der Anwesen-
heit am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sachbezugsverordnung 
maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt. 5Bei unentgeltlicher Ver-
pflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten.6Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag 
hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten für Unterkunft und 
Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. 

 
(3) 1Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die notwendigen Fahrtkosten sowie die Auslagen für 

Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet. Erstattungen durch Dritte 
sind anzurechnen. 2Sofern der Auszubildende auf seinen Antrag eine andere als die regulär zu besuchende Be-
rufsschule besucht, wird der Ausbildende von der Kostenübernahme befreit. 

 
(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet. 
 

§ 11 
Familienheimfahrten 

 
1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte oder vom Ort der auswärtigen Berufsschule, deren Besuch vom 
Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort der Eltern und zurück werden den Auszubildenden monatlich einmal 
Fahrtkosten erstattet. 2Erstattungsfähig sind die notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der 
jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschlä-
ge). 3Dem Wohnort der Eltern steht der Wohnort der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der 
Lebenspartnerin/des Lebenspartners gleich. 4Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (zum Beispiel 
Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 5Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, können im 
Bahnverkehr Zuschläge beziehungsweise besondere Fahrpreise (zum Beispiel für ICE) erstattet werden. 6Die Sätze 1 
bis 5 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufent-
halt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Berufsschule weniger als vier Wochen beträgt. 

 
 

§ 12 
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel 

 
(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet ist, wird sie unentgeltlich zur 

Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Ausbildenden. 
 
(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Be-

rufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen erforderlich sind. 
 

§ 13 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) 1Sind Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflich-

tungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Dauer 
von sechs Wochen das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 2Bei Wiederholungserkrankungen sowie 
bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses richtet sich die Dauer der Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
(3) 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine Berufskrankheit 

zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf beruhenden Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgeltfortzah-
lungszeitraums von sechs Wochen ein Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 2Der Krankengeldzuschuss wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den tat-
sächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoausbildungs-
entgelt gezahlt. 3Voraussetzung für die Zahlung des Krankengeldzuschusses ist, dass der zuständige Unfallversi-
cherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt. 

 



 207  

§ 14 
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

 
(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) für insgesamt fünf Ausbildungstage fortzuzahlen, um 

sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmä-
ßige Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht dieser Anspruch für 
sechs Ausbildungstage. 

 
(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszubildende zur Vorbereitung auf 

die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei 
Ausbildungstage. 

 
(3) Im Übrigen gelten für die Arbeitsbefreiung diejenigen Regelungen entsprechend, die für die Beschäftigten des 

Ausbildenden maßgebend sind. 
 

§ 15 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
(1) 1Auszubildende erhalten im Tarifgebiet West eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro monat-

lich und im Tarifgebiet Ost in Höhe von 6,65 Euro monatlich, wenn sie diesen Betrag nach Maßgabe des Vermö-
gensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung anlegen. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen 
entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Ausbildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt wer-
den, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 3Die vermögenswirksamen Leis-
tungen werden nur für Kalendermonate gewährt, für die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt, Entgeltfortzah-
lung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 4Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, sind die vermögens-
wirksamen Leistungen Teil des Krankengeldzuschusses. 

 
(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
 

§ 16 
Jahressonderzahlung 

 
(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahres-

sonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung 
finden, 95 v .H. sowie bei Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 71,5 
v. H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1), das den Auszubildenden für November zusteht. 

 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Auszubildende keinen Anspruch 

auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im 
Krankheitsfall (§ 13) haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen Be-
schäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz kein Ausbildungsentgelt erhalten 
haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem 
Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist. 4Voraussetzung 
ist, dass am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestan-
den hat. 

 
(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbildungsentgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jah-

ressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 
 
(4) 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein Arbeitsverhält-

nis übernommen werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit 
der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Aus-
bildungsverhältnis. 2Ist die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats erfolgt, wird dieser Kalendermonat bei der 
anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis berücksichtigt. 

 
(5) Für die Höhe der Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 und 2007 gilt § 21 TVÜ-Länder entsprechend. 
 

§ 17 
Betriebliche Altersversorgung 

 
1Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung unter Eigenbeteili-
gung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung  
 
Protokollerklärung zu § 17: 
§ 17 gilt nicht für Auszubildende der Freien und Hansestadt Hamburg. 
 

 



 208  

§ 18 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

 
(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche Regelungen bleiben 

unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Ver-
langen der Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr. 

 
(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach beendeter Ausbildungszeit 

ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 
 

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er dies den Auszubildenden drei 
Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen. 

 
(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur 

gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

 
(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich 

etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 
 

§ 19 
Übernahme von Auszubildenden 

 
1Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass Auszubildende nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung für 
mindestens zwölf Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen- oder verhaltensbedingte 
Gründe entgegenstehen. 2Satz 1 gilt nicht, soweit die Verwaltung beziehungsweise der Betrieb über Bedarf ausgebildet 
hat. 3Diese Regelung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2008 außer Kraft. 
 

§ 20 
Abschlussprämie 

 
(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bezie-

hungsweise staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 
400 Euro. 2Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Ab-
schlussprüfung beziehungsweise der staatlichen Prüfung fällig. 

 
(2) 1Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederho-

lungsprüfung abgeschlossen wird. 2Im Einzelfall kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprämie zahlen. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungsverhältnisse, die im Jahr 2007 beginnen. 
 

§ 21 
Zeugnis 

 
1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis auszustel-
len. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten 
und Kenntnisse der Auszubildenden enthalten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben über Führung, Leistung und 
besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. 
 

§ 22 
Ausschlussfrist 

 
1Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten 
nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder vom Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben 
Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 
 

§ 23 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 16 Absatz 1 bis 4 am 

1. Januar 2008 in Kraft. 
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres, frühestens zum 

31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt werden. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von 

drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, 
in dem die volle Angleichung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene erreicht ist, schriftlich gekündigt 
werden. 
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(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden: 
a) § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 

31. Dezember 2008, 
b) § 20 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 

2008. 
 

(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. November 2006 die in der Anlage aufgeführten Tarifverträge. 
 
 
Berlin, den 12. Oktober 2006 
 
 

Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
Der Vorsitzende des Vorstandes 

 
 
 

Anlage 
 (zu § 23 Absatz 5) 

 
1. Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 6. Dezember 1974, 
2. Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-O) vom 5. März 1991, 
3. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 22 für Auszubildende vom 31. Januar 2003, 
4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende (Ost) vom 31. Januar 2003, 
5. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 17. Dezember 1970, 
6. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende (TV VL Azubi-O) vom 8. Mai 1991, 
7. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende vom 16. März 1977, 
8. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende (TV Urlaubsgeld Azubi-O) vom 5. März 1991, 
9. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende vom 12. Oktober 1973, 
10. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende (TV Zuwendung Azubi-O) vom 5. März 1991. 
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Tarifvertrag 
für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen 

(TVA-L Pflege) 
 

vom 12. Oktober 2006 
 

Zwischen 
 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits 
 

und 
…… 

andererseits 
wird Folgendes vereinbart: 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kin-

derkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege (Auszubildende). Voraussetzung ist, dass sie in Einrichtun-
gen ausgebildet werden, die unter den Geltungsbereich des TV-L fallen. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe.  
 
(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-

ten. 
 

§ 2 
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 

 
(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schließen. 2Dieser enthält 

neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindestens Angaben über  
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie Art, sachliche 

und zeitliche Gliederung der Ausbildung, 
b) Beginn und Dauer der Ausbildung, 
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 
d) Dauer der Probezeit, 
e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts, 
f) Dauer des Urlaubs, 
g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann, 
h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen (TVA-L Pflege) sowie einen in 

allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Betriebs-/Dienstvereinbarungen, die auf das Ausbildungsver-
hältnis anzuwenden sind. 

 
(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können gesondert gekündigt wer-

den, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
 
(3) 1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft 

getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft 
wird im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Gewährung von Personalunterkünften für Angestellte 
vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt angerechnet. 3Der nach § 3 Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 des Tarifvertrages über die Gewährung von Personalunterkünften für Angestellte vom 
16. März 1974 maßgebende Quadratmetersatz ist hierbei um 15 v. H. zu kürzen. 

 
§ 3 

Probezeit 
 
(1) Die Probezeit beträgt sechs Monate. 
 
(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer Kündi-

gungsfrist gekündigt werden. 
 

§ 4 
Ärztliche Untersuchungen  

 
(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch 

das Zeugnis eines Amtsarztes nachzuweisen. 2Für Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz zu beachten. 



 211  

(2) 1Die Auszubildenden können bei begründeter Veranlassung verpflichtet werden, durch eine ärztliche Bescheini-
gung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen 
zu erfüllen. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien 
nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende. 

 
(3) 1Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind, oder  die mit gesundheitsgefährdenden 

Tätigkeiten oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt werden, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich 
zu untersuchen. 2Die Untersuchung ist auf Antrag der Auszubildenden auch bei Beendigung des Ausbildungsver-
hältnisses durchzuführen. 

 
§ 5 

Schweigepflicht, Nebentätigkeiten 
 
(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschäftigten des Ausbildenden. 
 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher schriftlich anzuzei-

gen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, 
die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubildenden oder berechtigte Interessen 
des Ausbildenden zu beeinträchtigen. 

 
§ 6 

Personalakten 
 
(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das Recht auf 

Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus 
ihren Personalakten erhalten. 4Die Auszubildenden müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher 
Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört 
werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(2) 1Beurteilungen sind den Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu 

machen. 
 

§ 7 
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 

 
(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Auszubil-

denden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richten sich nach den Regelungen für die Beschäf-
tigten des Ausbildenden. 

 
(2) Auszubildende dürfen im Rahmen des Ausbildungszwecks auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der 

Nacht ausgebildet werden. 
 
(3) Eine Beschäftigung, die über die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinausgeht, ist nur 

ausnahmsweise zulässig. 
 

§ 8 
Ausbildungsentgelt 

 
(1) 1Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende im Tarifgebiet West  

im ersten Ausbildungsjahr  729,06 Euro, 
im zweiten Ausbildungsjahr 788,57 Euro, 
im dritten Ausbildungsjahr 884,44 Euro. 

 
2Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende im Tarifgebiet Ost  

im ersten Ausbildungsjahr  674,38 Euro, 
im zweiten Ausbildungsjahr 729,43 Euro, 
im dritten Ausbildungsjahr 818,11 Euro. 

 
3Für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege gelten die Übergangsregelungen in Anlage 1. 
 

(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, zu dem auch die Beschäftigten des Ausbildenden ihr Entgelt 
erhalten. 

 
(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufsausbil-

dung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der 
Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit. 

 
(4) Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für den Bereitschaftsdienst und die 

Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden 
geltenden Regelungen sinngemäß. 
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(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten die Auszubildenden 
a) die Zulagen nach dem Tarifvertrag zu § 33 Absatz 1 Buchstabe c BAT/BAT-O sowie die Zulagen nach der 

Protokollerklärung Nr. 1 zu Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O zur Hälfte, 
b) die Schicht- und Wechselschichtzulage nach den für die Beschäftigten geltenden Bedingungen jeweils zu drei 

Vierteln. 
 

§ 9 
Urlaub 

 
(1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der Regelungen, die für die Beschäftig-

ten des Ausbildenden gelten. 2Während des Erholungsurlaubs wird das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortge-
zahlt. 

 
(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der unterrichtsfreien Zeit zu erteilen und in 

Anspruch zu nehmen. 
 

§ 10 
Ausbildungsmaßnahmen 

außerhalb der Ausbildungsstätte 
 
(1) Bei Dienstreisen erhalten die Auszubildenden eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der Reisekos-

tenbestimmungen, die für die Beschäftigten des Ausbildenden jeweils gelten. 
 
(2) Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb der politischen Gemeinde-

grenze der Ausbildungsstätte sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen 
werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils nied-
rigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) er-
stattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahr-
karten, BahnCard) sind auszunutzen. 

 
§ 11 

Familienheimfahrten 
 
1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte zum Wohnort der Eltern und zurück werden den Auszubildenden 
monatlich einmal Fahrtkosten erstattet. 2Erstattungsfähig sind die notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr 
ohne Zuschläge). 3Dem Wohnort der Eltern steht der Wohnort der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehe-
gatten oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners gleich. 4Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen 
(zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn 
aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der 
Ausbildungsstätte weniger als vier Wochen beträgt. 
 

§ 12 
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel 

 
(1) Auszubildende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die für die entsprechenden Beschäftigten des 

Ausbildenden maßgebend sind. 
 
(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Aus-

bildung und zum Ablegen der staatlichen Prüfung erforderlich sind. 
 

§ 13 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) 1Sind Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflich-

tungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Dauer 
von sechs Wochen das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 2Bei Wiederholungserkrankungen sowie 
bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses richtet sich die Dauer der Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
(3) 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine Berufskrankheit 

zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf beruhenden Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgeltfortzah-
lungszeitraums von sechs Wochen ein Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 2Der Krankengeldzuschuss wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den tat-
sächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoausbildungs-
entgelt gezahlt. 3Voraussetzung für die Zahlung des Krankengeldzuschusses ist, dass der zuständige Unfallversi-
cherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt. 
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§ 14 
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

 
(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) für insgesamt fünf Ausbildungstage fortzuzahlen, um 

sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmä-
ßige Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht dieser Anspruch für 
sechs Ausbildungstage. 

 
(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszubildende zur Vorbereitung auf 

die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei 
Ausbildungstage. 

 
(3) Im Übrigen gelten für die Arbeitsbefreiung diejenigen Regelungen entsprechend, die für die Beschäftigten des 

Ausbildenden maßgebend sind. 
 

 
§ 15 

Vermögenswirksame Leistungen 
 
(1) 1Auszubildende erhalten im Tarifgebiet West eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro monat-

lich und im Tarifgebiet Ost in Höhe von 6,65 Euro monatlich. Der Betrag ist nach Maßgabe des Vermögensbil-
dungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung anzulegen. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen ent-
steht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Ausbildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, 
und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 3Die vermögenswirksamen Leistungen 
werden nur für Kalendermonate gewährt, für die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt, Entgeltfortzahlung oder 
Krankengeldzuschuss zusteht. 4Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, sind die vermögenswirksamen 
Leistungen Teil des Krankengeldzuschusses. 

 
(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
 

§ 16 
Jahressonderzahlung 

 
(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahres-

sonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung 
finden, 95 v. H. sowie bei Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 71,5 
v. H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1), das den Auszubildenden für November zusteht. 

 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Auszubildende keinen Anspruch 

auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im 
Krankheitsfall (§ 13) haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen Be-
schäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz kein Ausbildungsentgelt erhalten 
haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem 
Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist. 4Voraussetzung 
ist, dass am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestan-
den hat. 

 
(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbildungsentgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jah-

ressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 
 
(4) 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein Arbeitsverhält-

nis übernommen werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit 
der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Aus-
bildungsverhältnis. 2Ist die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats erfolgt, wird dieser Kalendermonat bei der 
anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis berücksichtigt. 

 
(5) Für die Höhe der Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 und 2007 gilt § 21 TVÜ-Länder entsprechend. 
 

§ 17 
Betriebliche Altersversorgung 

 
1Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung unter Eigenbeteili-
gung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung  
 
Protokollerklärung zu § 17: 
§ 17 gilt nicht für Auszubildende der Freien und Hansestadt Hamburg. 
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§ 18 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

 
(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche Regelungen bleiben 

unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Ver-
langen der Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr. 

 
(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach beendeter Ausbildungszeit 

ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 
 

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er dies den Auszubildenden drei 
Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen. 

 
(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur 

gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

 
(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich 

etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 
 

§ 19 
Abschlussprämie 

 
(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. 

staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. 2Die 
Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Abschlussprü-
fung bzw. der staatlichen Prüfung fällig. 

 
(2) 1Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederho-

lungsprüfung abgeschlossen wird. 2Im Einzelfall kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprämie zahlen. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungsverhältnisse, die im Jahr 2007 beginnen. 
 

§ 20 
Ausschlussfrist 

 
1Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten 
nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder vom Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben 
Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 
 

§ 21 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 16 Absatz 1 bis 4 am 

1. Januar 2008 in Kraft. 
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres, frühestens zum 

31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt werden. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von 

drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, 
in dem die volle Angleichung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene erreicht ist, schriftlich gekündigt 
werden. 

 
(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden: 

a) § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. 
Dezember 2008, 

b) § 19 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2008. 

 
(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. November 2006 die in der Anlage 2 aufgeführten Tarifverträge. 
 
 
Berlin, den 12. Oktober 2006 
 
 

Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
Der Vorsitzende des Vorstandes 
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Anlage 1 
Übergangsregelungen 

für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege 
 
1. Für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege, deren Ausbildungsverhältnis vor dem 1. November 2006 begonnen hat, 

gelten die jeweils einzelvertraglich vereinbarten Ausbildungsentgelte bis zur Beendigung des Ausbildungsverhältnis-
ses weiter, soweit einzelvertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird. 

 
2. Soweit Ausbildende von Schülerinnen/Schülern in der Altenpflege bis zum 31. Oktober 2006 ein Ausbildungsent-

gelt gezahlt haben, das niedriger ist als die in § 8 Absatz 1 geregelten Ausbildungsentgelte, gelten für die Ausbil-
dungsentgelte bei Ausbildungsverhältnissen, die nach dem 31. Oktober 2006 beginnen, spätestens ab 1. Januar 
2009 die in § 8 Absatz 1 geregelten Beträge. 

 
 

Anlage 2 
(zu § 21 Absatz 5) 

 
1. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflege-

gesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 28. Februar 1986, 
 
2. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflege-

gesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden (Mantel-TV Schü-O), vom 5. März 1991, 
 
3. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 12 für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes 

oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 31. Januar 2003, 
 
4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes 

oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden (Ost), vom 31. Januar 2003, 
 
5. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes in der 

Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpflege oder nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden, 
vom 21. April 1986, 

 
6. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes in der 

Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpflege oder nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden 
(TV Urlaubsgeld Schü-O), vom 5. März 1991, 

 
7. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder 

des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 21. April 1986, 
 
8. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder 

des Hebammengesetzes ausgebildet werden (TV Zuwendung Schü-O), vom 5. März 1991. 
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Tarifvertrag 
über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen  

für die Praktikantinnen/Praktikanten 
 

vom 12. Oktober 2006 
 

Zwischen 
 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes 

einerseits 
und 

……. 
andererseits 

wird Folgendes vereinbart: 
 
 

§ 1 
 
(1) Folgende Tarifverträge werden im jeweiligen Geltungsbereich über den 1. November 2006 hinaus nach den Re-

gelungen des § 2 angewandt:  
a) Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten (TV Prakt) vom 

22. März 1991, 
b) Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten (TV Prakt-O) vom 

5. März 1991. 
 

(2) Soweit in diesen Tarifverträgen auf den BAT/BAT-O verwiesen wird, treten an deren Stelle die entsprechenden 
Vorschriften des TV-L. 

 
§ 2 

 
(1) Praktikantinnen oder Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem 31. Oktober 2006 beginnt, haben 

keinen Anspruch auf den Verheiratetenzuschlag (§ 2 Absatz 1 TV Prakt/TV Prakt-O). 
 
(2) Praktikantinnen oder Praktikanten haben Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach den Vorschriften, 

die für die Beschäftigten maßgebend sind, die beim Arbeitgeber in dem künftigen Beruf der Praktikantin oder des 
Praktikanten tätig sind; die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich 6,65 Euro. Für Praktikantinnen oder 
Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem 31. Oktober 2006 beginnt, beträgt die vermögenswirksame 
Leistung monatlich 13,29 Euro. 

 
§ 3 

 
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 
 
 
Berlin, den 12. Oktober 2006 
 

 
Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder: 

Der Vorsitzende des Vorstandes 
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Tarifvertrag  
zur Entgeltumwandlung  

für die Beschäftigten der Länder 
(TV-EntgeltU-L) 1) 

 
vom 12. Oktober 2006 

 
Zwischen 

 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits 
und 

…… 
andererseits 

 
wird Folgendes vereinbart: 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L), des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz 
(TVA-L BBiG) oder den Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen (TVA-L Pflege) fallen. 
 

§ 2 
Grundsatz der Entgeltumwandlung 

 
Dieser Tarifvertrag regelt die Grundsätze zur Umwandlung tarifvertraglicher Entgeltbestandteile zum Zwecke der betrieb-
lichen Altersversorgung. 
 
Protokollerklärung zu § 2: 
Der Klammerzusatz "(einschließlich des Ausschlusses der Entgeltumwandlung und der Verhandlungszusage nach 1.3)" 
in § 40 Absatz 4 des Tarifvertrages Altersversorgung findet ab 1. November 2006 keine Anwendung mehr.  
 

§ 3 
Anspruchsvoraussetzungen 

 
(1) Die/Der Beschäftigte hat Anspruch darauf, dass künftige Entgeltansprüche durch Entgeltumwandlung für ih-

re/seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. 
 
(2) 1Der Höchstbetrag für die Entgeltumwandlung wird begrenzt auf jährlich bis zu 4 v. H. der jeweiligen Beitragsbe-

messungsgrenze (West) in der allgemeinen Rentenversicherung zuzüglich 1.800 Euro. 2Im beiderseitigen Einver-
nehmen können die/der Beschäftigte und der Arbeitgeber vereinbaren, dass die/der Beschäftigte einen über den 
Höchstbetrag nach Satz 1 hinausgehenden Betrag ihres/seines Entgelts umwandelt. 

 
(3) Der umzuwandelnde Entgeltbetrag für ein Jahr muss mindestens 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 

SGB IV erreichen. 
 

§ 4 
Umwandelbare Entgeltbestandteile 

 
(1) Die/Der Beschäftigte kann nur künftige Entgeltansprüche umwandeln.  
 
(2) Umwandelbar sind künftige Ansprüche auf die Jahressonderzahlung sowie auf monatliche Entgeltbestandteile.  
 
(3) Vermögenswirksame Leistungen können nicht umgewandelt werden.  
 

§ 5 
Geltendmachung des Entgeltumwandlungsanspruchs  

 
(1) Die/Der Beschäftigte muss ihren/seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung rechtzeitig gegenüber dem Arbeitgeber 

schriftlich geltend machen.  
 

                                                 
1) Niederschriftserklärung zu § 5 Absatz 1 TV Entgeltumwandlung: Die Arbeitgeber weisen darauf hin, dass für die Durchführung 

der Entgeltumwandlung technische Vorarbeiten notwendig sind, die gewisse Vorlaufzeiten erfordern. Die Entgeltumwandlung wird 
deshalb in der Regel nur für Entgeltbestandteile möglich sein, deren Umwandlung mindestens zwei Monate vor ihrer Fälligkeit bean-
tragt wurde. Die Gewerkschaften nehmen dies zur Kenntnis.  
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(2) Für die Entgeltumwandlung schließen die/der Beschäftigte und der Arbeitgeber eine schriftliche Vereinbarung 
(Entgeltumwandlungsvereinbarung). 

 
(3) 1Die Umwandlung monatlicher Entgeltbestandteile hat mindestens für den Zeitraum eines Jahres zu erfolgen. 2In 

begründeten Einzelfällen ist ein kürzerer Zeitraum zulässig. 3Der Arbeitgeber kann bei Umwandlung monatlicher 
Entgeltbestandteile verlangen, dass für den Zeitraum eines Jahres gleich bleibende monatliche Beträge umge-
wandelt werden. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Änderung bestehender Vereinbarungen zur Entgeltumwandlung entsprechend.  
 
 

§ 6 
Durchführungsweg 

 
1Für den Durchführungsweg gelten die Vorschriften des Betriebsrentengesetzes. 2Die Entgeltumwandlung der bei der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder pflichtversicherten Beschäftigten ist dort durchzuführen. 3Für die Be-
schäftigten, die aufgrund § 2 Absatz 2 des Tarifvertrages Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder freiwillig versichert sind, sowie für die Beschäftigten im Sinne des Satzes 3 der Anlage 2 zum Tarifvertrag 
Altersversorgung ist die Entgeltumwandlung ebenfalls bei der VBL durchzuführen.  
 

§ 7 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens zum 

31. Dezember 2008, schriftlich gekündigt werden. 
 
 
Berlin, den 12. Oktober 2006 
 
 

Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
Der Vorsitzende des Vorstandes 
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